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Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0067

Forst bis Weiershagen

45-2658-B

L302 / L336 Wiehl, Fahrbahnsanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen eine Fahrbahnsanierung an der L302 Abs.1 und L336
Abs.2 in Wiehl (siehe Ubersichtslageplan) auf 2575 m Lange.

Im Zuge der BaumafBnahme sind zwei Bushaltestellen an der L336 Abs.2 Weiershagener Stral3e
barrierefrei auszubauen und eine Querungshilfe herzustellen.

Die gesamte Strecke ist in 12 cm Tiefe zu sanieren. Die Schadstellen in Tragschicht sind in
Abstimmung mit dem AG zu sanieren.

Die Einmindungen Ortsstralie (Forst) und Zum Hawinkel sind in 12 cm Tiefe zu erneuern.
Die restlichen Einmiindungen sind, falls nichts anderen vom AG angeordnet, in 4 cm Tiefe zu
erneuern.

Die Fahrbahnsanierung ist wie folgt auszufiihren:

die Deck- sowie die Binderschicht gem. LV sind zu frasen. Die komplette Frasflache ist mit der
Feinfrase zu bearbeiten und anschlieend ist die Asphalteinlage zu verlegen. Die Schadstellen in
Tragschicht sind in Abstimmung mit dem AG in 14 cm Tiefe und 4 m Breite zu sanieren.

Die Deck- und Binderschicht sind in voller Breite nahtlos herzustellen.

Die samtlichen Arbeiten sind schichtenweise erschitterungsarm auszufiihren. Dies ist in
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Bauablauf

Die fUr die Bauphase 1 vorgesehenen Bauarbeiten (Sanierung der Bushaltestellen, Einrichtung der
Querungshilfe, Sanierung der einzelnen Schadstellen, z.B. an der Querungshilfe an der L302) sind
vor Osterferien NRW auszufihren.

Die Bauphase 2 und die Bauphase 3 sind getrennt voneinander unter Vollsperrung vom 28.03.2026
bis zum 12.04.2026 auszufiihren. Gleichzeitig mit der Bauphase 2 ist das nord-westliche Teil des
Knotens (siehe Verkehrskonzept des AG) zu sanieren.

Im Zuge der Bauphase 4 ist die L302 unter Vollsperrung vom 13.04.2026 bis zum 18.04.2026 zu
sanieren. Die Autobahnanschlussstelle darf ausschlief3lich zwischen 19 Uhr und 5 Uhr und sonntags
gesperrt werden, die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Anschlussstellen sind demensprechend
auszufihren, die Erschwernisse und Aufwendungen infolgedessen sind in entsprechenden Positionen
fur Nacht- und Sonntagsarbeit einzurechnen.

Hinweise zur Ausfilhrung der sédmtlichen Arbeiten:

Die Baufelder miissen zu jeder Zeit fiir Rettungsdienste durchfahrbar sein, auch auBerhalb der
Arbeitszeit. Die Sicherung der gesperrten Strecken erfolgt durch Absperrschranken, die durch
die Rettungsdienste beiseite geraumt werden kénnen.

Die Erschwernisse bei allen Arbeiten infolge Einbauten, Bewuchs, Badume sowie Wurzeln falls nicht
gesondert ausgeschrieben, sind in entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Erschwernisse bei der Ausfuhrung samtlichen Arbeiten infolge des beschrankten
Arbeitsraumes (beschrankte Arbeitshéhe sowie Breite infolge Baume/Baumkronen, Einbauten (u.a.
Schutzplanke, Tafeln, Schilder), Bauwerke, Freileitungen, Felsen, steile Bdschungen etc.) sind in
entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Mit dem
abschnittsweisen Bauen infolge den vorhandenen Grundstiickszufahrten bzw. der begrenzten
maximalen Langsabsperrungen (siehe Anlage Verkehrskonzept) ist zu rechnen und in
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Der Bau erfolgt in Teillangen und —Flachen, dies ist in
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die Zwischenlagerung der Baustoffe / sonstigen Materialien wird nicht gesondert vergiitet.

Es ist damit zu rechnen, dass die Bankette in steil geneigten Flachen liegen und teilweise durch die
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Bordsteine / Schutzplanke begrenzt sind, die Erschwernisse infolgedessen werden nicht gesondert
vergutet.

Die wasserfiihrenden Rinnen sind auf die Hohenlage zu Uberprifen. Mit dem Vorhandensein der
Pendelrinne ist zu rechnen. Die Erschwernisse / der Mehraufwand infolgedessen sind in
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Beim Einbauen der Rinne/Balken ist die Ladngsneigung
zu beachten, die Pendelrinne ist herzustellen.

Mit der Anderung der Langs- und Quergefalle sowie mit der steilen Léangsgefélle der Fahrbahn / des
Rad- Gehweges bei Ausfiihrung der sdmtlichen Arbeiten ist zu rechnen, Erschwernisse infolgedessen
werden nicht gesondert vergiitet. Mit der Anderung der Querprofilen der Fahrbahn / des Rad-
Gehweges ist zu rechnen, dies wird nicht gesondert vergutet.

Die Nebenflachen, Grundstiickszufahrten etc. sind nach Unterlagen des AG / in Abstimmung mit dem
AG zu sanieren bzw. herzustellen.

Die samtlichen Anschlisse von Betonbauteilen sowie Einbauten aller Art an die
Asphaltbetondeckschichten sowie die Anschlusse der Deckschichten sind als Fugenverguss
herzustellen, das TOK-Band, falls nicht gesondert ausgeschrieben, ist nicht zulassig. Die samtlichen
daraus resultierenden Erschwernisse (z.B. aufgrund der Form der Einbauteile, des Materials der
Einbauteile, der Lage (Kurven, Radien, Engstellen), bei unterschiedlichen / &ndernden Gefélle etc.)
werden nicht gesondert vergitet und sind in entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Fahrbahndecke (Deckschicht und Binderschicht) muss in voller Breite gebaut werden. Die
Mittelndhte sind hier nicht zulassig. Ggf. der Einsatz von mehreren Fertiger mit Beschicker ist
einzurechnen. Der Bauablauf ist fiir nahtlosen Deckeneinbau ohne Unterbrechungen zu organisieren.
Bei der Herstellung der Fahrbahnschichten sind die Langs- und Querneigungen zu beachten, die
erforderliche Wasserflihrung ist zu gewahrleisten. Dies obliegt dem AN und wird nicht gesondert
vergutet.

Der AN ist verpflichtet, die Anwohner im Bereich der Baustelle rechtzeitig Giber den

Bauablauf zu informieren (Anlieger-Info). Grundsatzlich sind samtliche Zufahrten zu

den Grundstiicken, jeder Zeit, bei allen Bauzustanden freizuhalten und so zu

gestalten, dass die Anwohner uneingeschrankt ihre Grundstlicke erreichen, bzw.

einfahren kénnen. Hierzu werden provisorische standfeste Einfahrtsrampen

hergestellt oder die Stahlplatten aufgelegt. In den Bereichen der Tankstellen bzw. sonstigen
Betrieben sind die Bauarbeiten in der Abstimmung mit den Betreibern durchzufiihren und so zu
gestalten, dass die Ein- und Ausfahrten stets gewahrleistet werden. Zudem ist der AN verpflichtet,
samtliche Mulltonen zu einem Sammelpunkt im Baustellenbereich zu beférdern. Fir die Information
an die Burger, das Herstellen der provisorischen Einfahrtsrampen sowie fir die
Miilltonnenbeférderung, ist keine gesonderte Vergitung vorgesehen.

Die Baustelleneinrichtung / Vorhaltung gelten fiir samtliche Bauabschnitte.

Mehrmaliges Umsetzen der Geratschaften wird nicht gesondert vergiitet.

Das Aufbringen von Markierungsfolien / Markierung wird fiir jede Verkehrsfiihrungsphase nur einmal
abgerechnet. Eventuell erforderliches Wiederherstellen der Markierung wahrend der Bauzeit ist
einzurechnen.

Falls keine Bauarbeiten in jeweiligen Bereichen stattfinden, ist die Absperrung aus dem
Verkehrsraum zu entfernen, wenn das keine Gefahr fiir die Verkehrsteilnehmer darstellt. Das
mehrmalige Entfernen und Wiederaufstellen sind einzukalkulieren.

Der mehrfachen Geréate / Gro3gerateeinsatz ist unter Beriicksichtigung der vorgegebenen Bauphasen
in den einzelnen Positionen (OZ-ten) einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet. Mit querenden
Strallen, Einmindungen, Ampelanlagen ist zu rechnen.

Die im Vertrag angegebenen Ausbaugrenzen sind nur circa Grenzen des Baufeldes.

Das tatsachliche Baufeld sowie die Lage der einzelnen Anlagen wird in der Abstimmung mit der BU
vor Beginn der Arbeiten festgelegt. Der Umfang der Sanierungsbereiche (z.B. die zu sanierende /
herzustellende Schichten / Bereiche) wird in Abstimmung mit der BU im Zuge der BaumaRnahme
festgestellt.

Die Einmindungsbereiche sollen bis zum Ende der Einmiindungstrompete erneuert werden, falls
durch den AG nichts Anderes angeordnet wurde.

Falls der Untergrund / Unterbau nicht tragfahig ist, ist die Abstimmung mit dem AG zwingend
erforderlich.
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Die im Vertrag angegebenen Kilometrierungsangaben dienen nur zur Orientierung.
Die tatsachlichen Lagen der einzelnen Bereiche werden in der Abstimmung mit der
BU vor Beginn der Arbeiten festgelegt.

Die im Vertrag angegebenen Malien dienen nur zur Kalkulation. Bezahlt werden nur
die erbrachten Leistungen, bzw. die betroffenen Erschwernisse.

Eventuelle Handarbeiten bei der Ausflhrung der einzelnen Leistungen sind in
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Mit eventuellen Erschwernissen infolge der schlechten Wetterlage ist zu rechnen.
Bei der Ausfiihrung von samtlichen Arbeiten ist mit dem Vorhandensein von Leitungen (Strom, Gas,
Wasser, Telekom etc.) bzw. Kanale zu rechnen.

Fur Leistungen, die bei der Weiterfihrung der Arbeiten nun schwer feststellbar sind, hat der AN
rechtzeitig die gemeinsame Feststellung zu beantragen. In Abstimmung mit dem AG kann dieses
teilweise durch die Fotodokumentation (Ausdruck in Farbe auf dem Blatt DIN A4, die Leistung muss
deutlich zu sehen werden) ersetzt werden. Die Kosten dafiir werden nicht gesondert vergutet. Vorlage
der Lieferscheine ohne Beweis der Einbau ist keine Grundlage zur Vergltung der etwaigen Leistung.

Die fur die Ausfuhrung benétigte Unterlagen, die durch den AN zu erstellen sind, sind dem AG 10
Werktage vor der geplanten Ausfuhrung zur Genehmigung vorzulegen.

Dem AG ist min. 10 Werktage vor Baubeginn den Bauzeitenplan vorzulegen.

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von
einer taglichen Arbeitszeit (7:00 bis 20:00) abzuwickeln.

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

1.1.1 StraBenbau

Fir die Baumalinahme ist der Einsatz von Temperaturabgesenktem Asphalt (TA-Asphalt) in
Verbindung mit Absaugeinrichtungen am StralBenfertiger vorgesehen. Aus Grinden des
Arbeitsschutzes muss daher das Asphaltmischgut temperaturabgesenkt hergestellt und eingebaut
werden.

Art und Umfang (Querschnitte, Zusammenstellung der Hauptleistungen)

(Querschnitts-Angaben ) ...
Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca. 2800 t Asphalttragschicht aus AC 22 TS

ca. 26870 m? Asphaltbinderschicht aus AC 16 BS SG
ca. 27170 m? Asphaltdeckschicht aus AC 11 D SP
ca. 90 m? Asphalttragschicht aus AC 22 TL

ca. 90 m? Asphaltdeckschicht aus AC 5 DL

Untergrund

Siehe Ziffer 2.7 dieser Baubeschreibung (Baugrundverhaltnisse).

Unterbau (Boschungen)

Siehe auch Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.
Entwésserung
Siehe hierzu auch Ziffer 7.3 dieser Baubeschreibung (Erganzungen zu den ZTV Ew-StB 14).

Oberbau (Belastungsklasse, Bauweise RStO)
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Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):

Thermoisolierte Transportfahrzeuge missen die nachfolgenden Anforderungen erfiillen:

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
/Bodenaufbau (bei nachtraglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. des
verwendeten Dammmaterials mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W
(bei 20°C) aufweisen. Das verwendete Dammmaterial muss eine langfristige
Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des
Muldenherstellers, in dem der erreichte Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert
wird. Die Verwendung von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche
Beheizung) wird als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zufiihrung von zusatzlicher
Warmeenergie die Temperaturverluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit
einem Warmedurchlasswiderstand < 1,65 m2K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein
Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu belegen.

Fahrzeuge bis Baujahr 31.12.2015:

Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 31.12.2015 (Bestandsfahrzeuge) muss in
Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflichen (inkl. Stirn- und Ruckwand) sowie mit
thermoisolierter, wasserdichter und auf den Muldenrand aufliegender Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-
/Polyurethanbasis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung) erfolgen.

Fahrzeuge ab Baujahr 01.01.2016:

Bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 01.01.2016 muss zusétzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens
vorhanden sein.

Anforderungen an den StralRenfertiger
Grundsatzlich ist ein StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung einzusetzen.

Beschickereinsatz / Einbau- und Logistikkonzept / Erhdhte Anforderungen an die Ebenheit:

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG vor Baubeginn ein Einbau-/ Logistikkonzept
vorzulegen, welches die Grundlage fir die Planung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt.
Dieses muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des
Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und
Baustelle, vorgesehene Liefermengen)

- Angabe eines Asphaltmischwerkes flur Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (wenn bei
MaRnahmen mit festen Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks
zwingend vermieden werden muss (beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB fiir den
Einbau in voller Breite)

- Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)

- Angaben zur Thermoisolation der Mulden, Vorlage des Herstellerzertifikats zur
Thermoisolation

- Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben
enthalten:
- Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit
- Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis
zur Entladung (Baustelle) unter Berticksichtigung der unteren Grenzwerte fir die
Asphaltmischguttemperatur bei Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)
- Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kennzeichnung der
Transportfahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von
Verwechslungen)
- Anzahl der geplanten Umlaufe
- Geplante Mallnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei
Stérungen im Logistikkonzept
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Wenn fir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Binderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fur die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messtrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fur Asphaltdeckschichten aus AC
D und SMA der Grenzwert < 3 mm.
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VERKEHRSBEANSPRUCHUNG UND WESENTLICHE VORAUSSETZUNGEN
FUR DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ASPHALTMISCHGUTES

Letzte Verkehrszahlung bzw. Prognose aus Jahr ..........

6208 DTV aller Kfz [Fzg/24h]

280 DTV (sv) [Fzg/24h]

Jahr der Verkehrslbergabe:

Dimensionierungsrelevante Beanspruchung gem. RStO 12

1,88 B [Mio]

Belastungsklasse gemaR RStO 12/24

3,2

Ortliche, klimatische und topographische Verhiltnisse:

vorhanden nicht vorhanden

Intensive Sonnenbestrahlung

Schattenstrecken

Nebelstrecken (haufige Fahrbahnfeuchtigkeit)

Steigungs- / Gefallestrecken von .......... % bis .......... %

Kurvenradien von .......... m bis .......... m

Frosteinwirkungszone llI

Kreuzungsbereich mit Signalanlage

Ausbau mit Verkehrsfiihrung auf der neuen Decke wahrend der
Bauphase gemal Baubeschreibung

Besonderheiten:
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Durchldsse, Bauwerke

Ausstattung

Durch Untersuchungen von Strallen NRW wurde festgestellt, dass Betonschutzwande aus Ortbeton
mit Bewehrung aus nicht korrosionsgeschutztem Baustahl die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
nicht erfiillen. Betonschutzwande aus Ortbeton mit dieser Art der Bewehrung sind deshalb nicht
zugelassen.

Die Richtlinien fiir passiven Schutz an Stral’en durch Fahrzeugriickhaltesysteme (RPS 2009) sind zu
beachten.

Fahrzeug-Rickhaltesysteme werden eingesetzt, um die Folgen von Unfallen so gering wie moglich zu
halten. Sie dienen dem Schutz von unbeteiligten Personen oder schutzbedirftigen Bereichen neben
der Stralle oder des Gegenverkehrs. Dariber hinaus dienen sie dem Schutz von Fahrzeuginsassen
vor schweren Folgen infolge Abkommens von der Fahrbahn, z. B. bei einem Absturz oder vor dem
Anprall an gefahrliche Hindernisse.

Mit der Einfuhrung der Richtlinien fur passiven Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
(RPS 2009) sollen in Deutschland nur noch nach DIN EN 1317 positiv gepriifte Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme eingesetzt werden. Um das Niveau der Verkehrssicherheit in Deutschland aufrecht
zu erhalten, mussen diese Systeme neben den Anforderungen der DIN EN 1317 noch weitere
nationale Einsatzkriterien erflllen. Daher werden im Rahmen der Vergabeunterlagen entsprechende
Anforderungen ,Erfillung der Technischen Kriterien fur Fahrzeug-Rickhaltesysteme in Deutschland
gestellt.

Hierbei sind als Anforderungen an Schutzeinrichtungen die Kriterien S1 bis S5 immer nachzuweisen.
Bei Schutzeinrichtungen auf Bauwerken sind die ergdnzenden Kriterien BW1 bis BW3, sowie BW5
und BW7 immer nachzuweisen.

Die Erfullung dieser Anforderungen kann dabei entweder durch Einzelnachweis oder durch Nachweis
der Eintragung in der sogenannten Technischen Ubersichtsliste erfolgen.

Die Aufnahme in, bzw. die Bezugnahme auf, die Technische Ubersichtsliste erspart die wiederholte
Einreichung umfangreicher Unterlagen im konkreten Vergabeverfahren. Hierdurch wird der
Verfahrensaufwand bei Ausschreibungen sowohl fir die Industrie als auch fur die Verwaltung
reduziert.

,,Fiir die nicht in der technischen Ubersichtsliste enthaltenen Produkte der Beispielplanung
wurde die Priifung der Einzelnachweise geméaRB technischer Kriterien vom AG durchgefiihrt.
Eine gesonderte Vorlage der Einzelnachweise ist nicht erforderlich.“

Es ist nicht zuletzt auch im Sinne der Sicherheit wichtig, dass das Gesamtsystem bezogen auf
Verfugbarkeit, Qualitat, Fertigung, Reparatur und Ersatz sowie Ausschreibung und Vergabe fir alle
Beteiligten umsetzbar bleibt. So wiirde beispielsweise eine Vielzahl von konstruktiv unterschiedlichen
Systemen dazu fihren, dass zur Verbindung der Einzelsysteme eine Unmenge von
Ubergangskonstruktionen notwendig waren. Ubergangskonstruktionen sind Unstetigkeiten im sonst
gleichmafig wirkenden Band einer Schutzeinrichtung. Unfélle und Anprallprifungen zeigen, dass
diese Unstetigkeiten zu einem unkontrollierten Fahrzeugverhalten fuhren kdnnen. Deswegen sollen
aus Grinden der Sicherheit grundsatzlich nur Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, die eine
geringe Anzahl von Ubergangskonstruktionen erfordern.

Daruber hinaus ist zu berlcksichtigen, dass Fahrzeug-Riickhaltesysteme nach Anfahrten in der Regel
repariert werden missen. Mittlerweile existiert eine Vielzahl an sehr verschiedenartigen Systemen auf
dem Markt. Sie unterscheiden sich im Material, in den einzelnen Bauteilen, im Leistungsvermogen
und in der Geometrie. Um im Sinne der Verkehrssicherheit ein funktionierendes Gesamtsystem am
Fahrbahnrand aufzustellen, kdnnen diese unterschiedlichen Schutzeinrichtungen nicht beliebig
kombiniert oder aneinandergehangt werden.

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthaltenen folgende Hauptleistungen:

Ca........ m  Schutzeinrichtungen abbauen

Ca. ........ m  Schutzeinrichtungen herstellen
Ca.12m Ubergangskonstruktionen abbauen
Ca.12m Ubergangskonstruktionen herstellen
Ca......... m
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Ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Die Bemessung von Aufstellvorrichtungen und Fundamenten fiir ortsfeste Verkehrszeichen in
Seitenaufstellung muss nach Eurocode und DIN EN 12899 erfolgen. Fiir die Aufstellung von
Standardverkehrszeichen mittels Rohrpfosten ist die IVZ-Norm in der gliltigen Fassung anzuwenden.

Fur die Bemessung der Aufstellvorrichtungen sind die Teilsicherheitsbeiwerte fir Lasten gemaf DIN
EN 12899, PAF 1, Tabelle 6 zu verwenden:

e Fir Eigenlasten yG = 1,2

e Fir Windlasten yQ 1,35

Fur den Ansatz der Windlasten ist die ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3 (Verkehrszeichenbriicken)
heranzuziehen. Die Windzone ist in der Leistungsbeschreibung vorzugeben (siehe www.dibt.de —
Aktuelles — Technische Baubestimmungen — Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen).

Bei Rohrmasten / MSH-Masten muss fir die Bemessungswerte aus Windbelastung auler der
Schildflache auch die Windangriffsflache des Mastes (Oberkante Fundament bis Schildunterkante /
Unterkante Zusatzplakette) beriicksichtigt werden. Bei aufgelésten Schildern ist zusatzlich der Mast
zwischen den Schildern als Windangriffsflache zu bericksichtigen.

Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu fuhren.

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthaltenen folgende Hauptleistungen:

Ca......... St Verkehrsschild abbauen

Ca. ........ St Aufstellvorrichtung abbauen

Ca. 4 St Verkehrszeichen / Wegweiser anbringen

Ca......... St Aufstellvorrichtung n. statischen und konstruktiven Erfordernissen errichten
Ca......... St Fundament n. statischen Erfordernissen herstellen

Ca......... St

Fir Schilder ab 2,31 m2 an einer Aufstellvorrichtung muss grundsétzlich ein statischer Nachweis in
geprifter Form vorgelegt werden.

Angaben flr statischen Nachweis:
Art der Aufstellvorrichtung ...
Aufstellart .
Bodenfreineit . m
Befestigungsart .
Schilderstandort oder Windzone ...
Anzahl und Abmessungen aller Schilder ...

Kennzeichnung / Qualitdtsnachweis von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

Der Qualitdtsnachweis der gelieferten Schilder muss durch eine Kennzeichnung mittels Gutezeichen
im Sinne der Grundsatze fir Gltezeichen des RAL (Deutsches Institut fur Gitesicherung und
Kennzeichnung e.V.) zwingend erbracht werden. Ebenso sind die Eigenschaften nach TLP VZ durch
Anbringen des CE-Zeichens auf der Schildriickseite und der Aufstellvorrichtung nachzuweisen.

Sofern ein gleichwertiges, gepriiftes, zugelassenes und zertifiziertes Material als Bildtrager verwendet
wird, ist das Rahmenprofil des Bildtragers zuséatzlich eindeutig und dauerhaft mittels Pragestempel zu
kennzeichnen. Fir Aluminium-Verbundwerkstoff sollen die Buchstaben ,ACM* (Aluminium Composite
Material) verwendet werden. Die Pragung soll in unmittelbarer Nahe des RAL-Gltezeichens
angebracht werden. Eine Pragung direkt auf dem Bildtrager ist nicht zulassig.

1.1.2 Ingenieurbauwerke

Allgemeine Beschreibung des Leistungsumfanges
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Art und Umfang (Statisches System, Hauptabmessungen, Zwangspunkte)

Erdarbeiten

Griindung, Schutz gegen Aggressivitét

Unterbauten

Uberbau, Lager, Ubergangskonstruktionen

Entwésserung

Abdichtung, Belage

Ausstattung

Sonderanlagen

Korrosions- und Oberflachenschutz

Anlagen und Einrichtungen fiir Dritte

Abbrucharbeiten

1.1.3 Landschaftsbau

Art und Umfang

Oberbodenarbeiten

Einsaatarbeiten

Pflanzarbeiten

Pflanzenschutz

Sicherungsbauweisen

Pflegearbeiten

1.1.4 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Vorankiindigung

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen

(Angaben zum Inhalt und zur Darstellung)
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Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wiahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens
stellen (Art und Umfang)

siehe Erlauterungen in Ziffer 4.3 der Baubeschreibung!

1.1.5 Erlauterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdrigen Ordnungszahlen
(OZ) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Vermessung

Kampfmittelbeseitiqung

Anschrift der zustdndigen Ordnungsbehdrde:

Ordnungsbehorde der Stadt: ...
Strale:
PLZund Ort: e
Ansprechpartner: e
Telefonnummer/Handy: .

E-Mailadresse:

Fiir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom AG keine Gewéhr iibernommen.

Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der
Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauliberwachung zu
benachrichtigen.

Holzeinschlag

Abbrucharbeiten
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Behelfsbriicke

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

Ingenieurbauwerke, Durchlasse

StraBen, Wege

Kabelkanile

Verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen

Verlegte Wasserldufe

Zustand eingestellter Bauarbeiten

StraBenanschliisse, Seitenwege

Fahrbahndecken

Rohplanum (Landschaftsbau)

Oberbodenarbeiten (Landschaftsbau)

Boschungssicherung (Landschaftsbau)

Ansaaten (Landschaftsbau)

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

Ingenieurbauwerke, Durchlasse

Erdarbeiten

Entwadsserungen

Verlegung von Wasserldufen

Kabelkandle

Ver- und Entsorgungsleitungen

Fahrbahndecken

Schutz- und Leiteinrichtungen

Lichtzeichenanlagen
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Sonstige Ausstattung

Sonderbauwerke

StraBenanschliisse, Seitenwege

Lebendverbau, Boschungssicherung

Hydraulische Spritzansaat

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fir die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehérigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tiber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizufiigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
21 LAGE DER BAUSTELLE

Landesstraen

L302 Abs.1
- von Station (Stat.) 0,000, nach Station 1,605

L336 Abs.2
- von Station (Stat.) 0,000, nach Station 0,970

Nachster Ort
Wiehl

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

StraBe
Schiene

Wasser
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2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind MalRnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des

Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten StralRen und Wege.

Zu seitlichen Oberbodenlagern (Landschaftsbau)

Zu Béschungskronen und Bermen (Landschaftsbau)

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfiigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

Wasser
Abwasser

Strom

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfligung gestellt.

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auBerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere

auf die vorgegebenen Abstéande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).
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Platze fiir Baustelleneinrichtung

Lagerplaitze

Arbeitsplatze

Platze fiir Unterkiinfte

Pflanzeinschlagplatze (Landschaftsbau)

2.6 GEWASSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett diirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
Zweifel ist Riicksprache mit dem AG zu halten.

Vorfluter
Wasserstiande

Hochster Bauwasserstand

Gewasserumleitung

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Geologische Verhiltnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten, Bodenaufschliisse)

StraBenbefestiqungen

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsatzlich die Technischen
Regeln fur Gefahrstoffe , Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus
hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen®— TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit
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gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere SchutzmalRnahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®.
Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemaf Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig
eingestuft. Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Strallenoberbau kann nicht ausgeschlossen
werden. Beim Frasen der Strallenbefestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase, mit

partikelférmigen Gefahrstoffen (z.B. Asbestfasern) gerechnet werden.

Fir die Frasarbeiten sind ausschlieBlich Stralenfrdsen, gemal® den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2)
einzusetzen, die Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfugen. Dies gilt fur Stralenfrasen ab
einer Frasbreite von = 2,0 m und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite von 2 1,0 m.

Die Schutzmaflinahmen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Giite des Oberbodens (Landschaftsbau)

Schadstoffbelastung (vorh. Oberbau, Unterbau, Untergrund)

Wasserwirtschaftliche Bewertung

Die wasserwirtschaftliche Bewertung der anfallenden Materialien, auf3er Asphaltbefestigungen erfolgt
auf der Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli 2021.

Giiltigkeit von Vorerkundungsergebnissen

Grundsatzlich dienen die Vorerkundungen des Auftraggebers zur Beschreibung und Abgrenzung

unterschiedlicher Ausbaumaterialien und bilden die Grundlage fiir die Ausschreibung.
Es werden keine zusatzlichen Unterlagen vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.

Annahmekontrollen gemaf ErsatzbaustoffV und Deklarationsanalysen zur Abgabe an eine Deponie
gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergutet.

Hinweise zum Analyseverfahren bei Vorerkundung

Bei chemischen Analysen im Rahmen von Vorerkundungen erfolgt die Eluatherstellung mittels

Schuttelversuch gema DIN 19529.

Hinweise zu abweichenden Analysewerten

Die im Rahmen der Vorerkundung abgeleiteten Einstufungen in entsprechende Materialklassen

gemal Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1 geben nur einen Trend der chemischen Konzentration
wieder und nicht die maximale Obergrenze der untersuchten Parameter im Untergrund. Bei
Stichprobenanalysen im Rahmen einer Annahmekontrolle (z.B. am Zwischenlager gemafn
ErsatzbaustoffV §18) kdnnen diese Konzentrationen abweichen. MaRRgeblich ist nicht das
Einzelergebnis, sondern eine reprasentative Betrachtung der Grundgesamtheit.

Angaben des Auftraggebers zu den Einbaugebieten von Ersatzbaustoffen geman

Ersatzbaustoffverordnung

Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Wenn keine o6rtliche Zuordnung der Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht erfolgt,
gelten die Angaben fiir das gesamte Baulos.

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von

Wasserschutzbereichen

unglnstig glinstig glinstig

Einbauweise gemaR ErsatzbaustoffV, WSG Il A WSG Il B Wasservorrang-

Anlage 2 Lehm, HSG Il HSG IV gebiete
Sand | Schluff, Lehm, Lehm, Lehm,
Ton Sand | Schluff, | Sand | Schiuff, | Sand | Schluff,

Ton Ton Ton
1 2 3 _4 4 ‘ 5 5 ‘ 6 6

(links) | (rechts) | (links) | (rechts) | (links) | (rechts)

1 Asphalt- / Betonoberbau

3/7/ Deckschicht ohne Bindgmittel,
8/11/ Tl_'agsch_lcht mit hydraulischen
12/13 Blndemlltteln, . .

Tragschicht ohne Bindemittel,
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/14 ] Bettungssand, Bankett
15

2/81
13/14
/15

Bodenverfestigung und
Baugrundverbesserungen

Damme und analog hergestellte
Hinterflllung von Bauwerken

9 (auBerhalb des
Entwéasserungsbereichs)
gemaf Bauweise D nach MTSE

17 Damme und Schutzwalle ohne
MafRnahmen nach MTSE

4/13/ | Verfillung von Baugruben und
14 /15 | Leitungsgraben

Bergbauliche Einwirkungen

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestanden bei Baumaflinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestéande.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MaRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fiir zu erhaltende Baume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmafinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen koénnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreil3en der
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Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemaler Schnitt, etc.),
- Bodenverdichtung,
- Bodenauftrag,
- Bodenabtrag (einschlief3lich Aushub fiir Graben, Griindung von Bauwerken),
- Vernassung oder Uberstauung,
- Hitzeeinwirkung (tuber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeréaten),
- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),
- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fiur Baume und Vegetationsbestande gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Ricksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuztiglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind maoglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestidnden konnen ebenfalls Geholze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

SchutzmalBnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MalRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaR Vorgabe, umzusetzen.

Biotope

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Immissionsschutz-Bereiche und —Objekte

Gewasser, Wasserschutzgebiete

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die ortliche Bauliberwachung des AG's unverziiglich zu benachrichtigen.

Militdrische Bereiche

Wegekreuze, Meilensteine

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Folgende Leitungen liegen nach Kenntnis des Auftraggebers im Baufeld:
Strom-, Gas-, Wasser-, Kommunikationsleitungen

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert verglitet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser,
dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen fiir den
Schutz dieser Leitungen gesondert vergltet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentiimern &rtlich
einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten.
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Gleisanlagen

Gebaude / Gebaudereste

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

StraBenverkehr

Schienenverkehr

Schiffsverkehr
3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fiir die Verkehrsteilnehmer so gering
wie mdglich ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Groligerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grofleren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Vom Auftraggeber wurden Uber die Verkehrsregelungen bereits Vorverhandlungen mit dem
StraBenverkehrsamt geflhrt.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der/dem
und dem zustandigen Strallenverkehrsamt abzustimmen.

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des
StraBenverkehrsamtes und den Angaben der Regelbeschilderungsplane auszufihren.

Vorhandene Fahrbahnmarkierungen mussen der neuen Verkehrsfuhrung angepasst werden. Nach
Anderung der Erneuerung darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein, wenn dadurch Zweifel
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entstehen konnen.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der BaumafRinahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StralBenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfuhrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger Raumung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem Stralenverkehrsamt
- Berucksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

Einzelheiten der Verkehrsregelungen sind noch mit dem
StralBenverkehrsamt ....................

und dem .........cceeeeees

abzustimmen.

Nachtbaustellen

Verkehrsumleitungen

Verkehrsbeschrankungen

Verkehrssperrungen, Sperrpausen

Freihalten von Lichtraumprofilen

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Die fur die Bauphase 1 vorgesehenen Bauarbeiten (Sanierung der Bushaltestellen, Einrichtung der
Querungshilfe, Sanierung der Einzelnen Schadstellen, z.B. an der Querungshilfe an der L302) sind
vor Osterferien NRW auszufiihren.

Die Bauphase 2 und die Bauphase 3 sind getrennt voneinander unter Vollsperrung vom 28.03.2026
bis zum 12.04.2026 auszufiihren. Gleichzeitig mit der Bauphase 2 ist das nord-westliche Teil des
Knotens (siehe Verkehrskonzept des AG) zu sanieren.

Im Zuge der Bauphase 4 ist die L302 unter Vollsperrung vom 13.04.2026 bis zum 18.04.2026 zu
sanieren. Die Autobahnanschlussstelle darf ausschlief3lich zwischen 19 Uhr und 5 Uhr und sonntags
gesperrt werden, die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Anschlussstellen sind demensprechend
auszufihren, die Erschwernisse und Aufwendungen infolgedessen sind in entsprechenden Positionen
fir Nacht- und Sonntagsarbeit einzurechnen.

Landschaftsbau

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen.

Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte, unter Baume und
Vegetationsbestande.

Die erforderlichen Schutz- und Schadensminimierungsmaflinahmen fur sind vor der Baufeldrdumung,
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gemal Vorgabe des AG, umzusetzen.

Die Schutz- und SchadensminimierungsmafRnahmen sind nach Abschluss der Bautatigkeiten und
Raumung der Baustelle riickstandslos zu entfernen. Beim Entfernen ist besondere Sorgfalt geboten,
um die zu schiitzenden Strukturen und deren Umgebung nicht zu beschadigen (Béden und
Vegetation).

Wenn ein Verbissschutzzaun aufzustellen ist, muss dieser zum Verhindern von Wildverbiss- und
Fegeschaden vor Beginn der Pflanzarbeiten vollstandig (einschl. u.a. Toranlagen, Ubersteighilfen)
fertig gestellt werden.

Vor Aufnahme der Pflanzarbeiten ist der Zaun auf mdgliche Schaden zu prifen und zusatzlich ist zu
gewabhrleisten, dass sich innerhalb der eingezdunten Flache kein Wild befindet.

Wahrend der Arbeitsdurchfiihrung und in den Zeiten der Arbeitsruhe sind die Zugénge stets
geschlossen zu halten.

Oberbau
Die Herstellung von provisorischen Abschlissen, Rampen und Angleichungen, auch in

Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und werden nicht besonders vergutet.

Zeitliche Beschriankungen

Bedingungen fiir Arbeiten auBerhalb der liblichen Arbeitszeit

Im Bereich der Anschlussstelle Bielstein an die BAB 4 sind die Stralenbauarbeiten gegebenenfalls
Nachts oder am Sonntag / Feiertag auszufuhren.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Arbeiten fur Leitungsverlegungen der
Versorgungstrager beauftragt, so miissen diese Arbeiten ebenfalls in der o. a. festgelegten Bauzeit
durchgefihrt werden.

3.3 WASSERHALTUNG

3.4 BAUBEHELFE

Allgemeines

Die Prufung der Ausfuhrungsunterlagen und Standsicherheitsberechnungen der Traggeruste und
Verbaue sowie die drtlichen Bauabnahmen durch einen Prufingenieur erfolgt auf Veranlassung des
AG's.

Baugruben, Wandsicherungen

Traggeriiste (Briickenbau)

Arbeitsgeriiste und Schutzgeriiste

Montageeinrichtungen (Briickenbau)

3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 StraRenbau

Definitionen
Primarbaustoff = Baustoff, der als Bodenschatz (wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone) in
Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder Briichen gewonnen wird und ungebraucht ist. Die
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Verwendung von Primarbaustoffen ist grundsatzlich zugelassen, sofern sie fiir den
Verwendungszweck bautechnisch geeignet sind.

Ersatzbaustoff = mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) gemaf ErsatzbaustoffV

Anforderungen an zugelieferte Ersatzbaustoffe

Ersatzbaustoffe miissen den Anforderungen gemafR der ErsatzbaustoffV, Abschnitt 4 entsprechen.
Sind in den Leistungspositionen Ersatzbaustoffe mit dem Zusatz ,a)" aufgefiihrt, ist die jeweilige
Fulinote der entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu beachten.

Fir jeden eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
dem Einbau ein Deckblatt gemaf ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zusammen mit den Lieferscheinen
gemal ErsatzbaustoffV, Anlage 7 zu Uibergeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe einzubauen, muss er die daraus
resultierenden Pflichten (Vor- und Abschlussanzeige) Gibernehmen und fristgerecht erfiillen (s.
Abschnitt 4.3.3).

Dem AG ist zeitgleich die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.

Einbau von Ersatzbaustoffen in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten der

Zone |

In Wasserschutzgebieten der Zone | sowie in Heilquellenschutzgebieten der Zone | ist der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen unzulassig.

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Der Entwasserungsbereich (Teil des Hinterfillbereichs von Bauwerken) ist aus grobkdrnigen Boden
gemal DIN 18196 herzustellen (s. ZTV E-StB 17, Abschnitt 10.2.3). Der grobkérnige Boden kann
Primarbaustoff oder Ersatzbaustoff BM-0 / BG-0 sein.

Gesteinskérnungen im StraBenoberbau

Recycling-Baustoffe flr Schichten ohne Bindemittel der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und Bk10
mussen abweichend von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 einen Schlagzertrimmerungswert SZ <
28 (bzw. LA < 35) sowie einen SD-Wert < 33 (bzw. LA35/45 < 36) einhalten.

Der Frostwiderstand muss die Kategorie F4 erfiillen. Uberschreitungen der Kategorie F4 gemaf
Abschnitt 2.2.7, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2 und 2.6.2 der TL SoB-StB 20 sind fiir die Belastungsklassen
Bk100, Bk32 und Bk10 nicht zulassig.

Grobe Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter dirfen unter Berilicksichtigung der
Randbedingungen der ErsatzbaustoffV in Asphaltbinder- und Asphalttragschichten verwendet
werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten ist ausgeschlossen. Fur den Nachweis der
Eignung der Gesteinskérnungen sind die Ergebnisse der Giteliberwachung (Prifzeugnisse der
Fremdiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach der ErsatzbaustoffV heranzuziehen.
MafRgebend ist das letzte Prifzeugnis bzw. sind die letzten Prifzeugnisse der Fremdiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller mallgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten miissen/muss.

Werden im Rahmen von Kontrollpriifungen unzulassige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,
hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Bindemittel

Die Temperaturabsenkung kann durch organische, mineralische, oberflachenaktive Zusatze oder durch
die Schaumbitumentechnologie erfolgen. Alle Mdglichkeiten werden als gleichwertig angesehen. Die
Auswahl ist im Rahmen des Angebots vorzunehmen und im Eignungsnachweis anzugeben.

Organisch modifizierte Bitumen kénnen als gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen nach den
TL VBIit-StB oder als Bitumen nach den TL Bitumen-StB unter Mitverwendung eines
viskositatsverandernden, organischen Zusatzes verwendet werden, der im Asphaltmischwerk
zugegeben wird. In beiden Fallen gelten die Anforderungen der TL VBit-StB.

Werden mineralische oder oberflachenaktive Zusatze oder die Schaumbitumentechnologie verwendet,
gelten die Anforderungen der TL Bitumen-StB. Oberflachenaktive Zusatze diirfen hierbei die Rheologie
des Bitumens nicht verandern.
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Zugelassen sind ausschlief3lich die Fertigprodukte und Zusatze zur Temperaturabsenkung aus

- der ,Erfahrungssammlung Uber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusatzen zur
Temperaturabsenkung von Asphalt® der Bundesanstalt fir StralBenwesen (BASt):
(,Erfahrungssammlung TA®, https://www.bast.de) in der aktuell gliltigen Fassung.

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Fertigteile

3.5.2 Ingenieurbauwerke

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Gesteinskornungen

Bindemittel

Anstrichmittel

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Werksteine

Fertigteile

Verwendung gebrauchter Stoffe

Siehe hierzu Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

3.5.3 Landschaftsbau

Bodenverbesserungsstoffe

Diinger

Pflanzen, Pflanzenteile

Art der Bepflanzung

Hilfsstoffe fiir Pflanzarbeiten

Saatqut

Fertigrasen

Sicherungsbaustoffe und —bauteile
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Mauer- und Pflastersteine

Holz und Holzschutzmittel

Kunststoffe

Fertigteile

3.5.4 Ausstattungen - Verkehrszeichen

Bildtrager

Die Materialeigenschaften der Schilder missen den Anforderungen der TLP VZ entsprechen. Es
dirfen nur Werkstoffe nach DIN EN 573-1 und -2 mit den Bezeichnungen EN AW 5251 H24 / H34,
EN AW 3005 H22 / H49 oder EN AW 5754 H22 / H34 / H42 verwendet werden oder gepriifte,
zugelassene Materialien nach dem Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit.

Gemaf TLP VZ wurde fir den Verbundwerkstoff DIBOND®traffic die Gleichwertigkeit als
Bildtragermaterial fir Standardverkehrszeichen und fiir Grof3schilder geprift und nachgewiesen.

Die Blechdicke der Schilder muss der Tabelle 3, Kapitel 3.1.5 der TLP VZ entsprechen.
Die Materialstarke bei zugelassenen, gleichwertigen Werkstoffen muss der
Materialzulassungsprifung entsprechen.

Es sind generell profilverstarkte Bildtrager zu verwenden. Die Rahmenprofile sind entsprechend TLP
VZ 2011 und RAL-GZ 628 auszubilden. Hierbei ist insbesondere auf eine sorgsame Verarbeitung der
Folien im Bereich der Randverstarkung zu achten. Die Randprofile diirfen durch ihre Anbringung nicht
zu Beschadigungen des Signalbildes flihren.

Signalbild

Glasperlenmaterialien missen DIN EN 12899-1 entsprechen; mikroprismatische Reflexfolien missen
der gultigen Europaischen Technischen Zulassung (ETZ) entsprechen.

Es dirfen nur zugelassene Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP VZ
verwendet werden. Die Mischung unterschiedlicher Ausflihrungssysteme bei der Herstellung der
Signalbilder ist unzulassig.

Die Verkehrszeichen 720 (Griinpfeilschild) und 721 (Grinpfeilschild fir den Radverkehr) dirfen nicht
retroreflektierend ausgebildet werden.

Aufstellvorrichtungen und Zubehor fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Gabelstander, Trimasten, Rechteckmaste-MSH, Rohrmasten, Pfosten mit Ful3platte und Zubehdr
mussen aus Stahl mindestens der Qualitat S235JR entsprechend DIN EN 10 025 sein. Fir die
Auswahl der Stahlsorte und die Bemessung gilt DIN EN 1993 (Eurocode 3). Stahlpfosten missen
nach DIN EN ISO 1461 oder DIN EN 10240 verzinkt sein.

Sollen die Tragkonstruktionen als passiv sichere Tragkonstruktionen verwendet werden, ist das ARS
02/2022 (Grundsatze fir die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen) zu berticksichtigen.

Fur das Schweiflen von Aufstellvorrichtungen und Zubehoér (Ankerkdrbe, Schild-Hinterkonstruktion,
MSH-Bugel usw.) aus Stahl ist der Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Ausfuhrungsklasse
EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fir die Ausfihrung von Stahltragwerken, 2018)
erforderlich.

Bei Einhaltung der Parameter SchweilRnahtdicke = Wanddicke — entsprechend DIN EN 1993-1-8
kann der Nachweis flir die Anschlussschweil3naht Rohr/FuBplatte entfallen.
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Um die Umfahrbarkeit sicherzustellen, sind die Pfosten mit einem Durchmesser von héchstens 76,1
mm stets nur mit einer Rundschweil3naht an entsprechend dimensionierter Fuplatte anzuschlief3en.

Die Aufstellvorrichtungen sind mit dem CE-Zeichen, der Kennziffer der Prifstelle und der
Firmenbezeichnung des Herstellers zu kennzeichnen. Bei Rohrpfosten erfolgen die Angaben auf der
Rohrendkappe. Bei allen anderen Aufstellern kdnnen die Angaben mit Einschlagbuchstaben oder auf
Treibstiften, die in dem Verzinkungsloch anzubringen sind, erfolgen.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit fiir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhéangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm DIN EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1).

Fundamente

Fundamente aus Betonfertigteilen

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der AN hat sdmtliche anfallenden Abfélle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Allgemeine Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das nicht aufbereitete Bodenmaterial, unmittelbar nach dem Ldsen
an ein Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18 zu tUberstellen.

Die Untersuchungspflicht gemaf ErsatzbaustoffV §14, die Bewertung der Untersuchungsergebnisse
gemal ErsatzbaustoffV §15, die Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut gemaf
ErsatzbaustoffV §16 sowie die Dokumentation gemaf ErsatzbaustoffV §17 der
Ersatzbaustoffverordnung entfallen. Die Wahl des Zwischenlagers nach ErsatzbaustoffV §18 obliegt
dem Auftragnehmer.

Zu Beginn der Baumaflnahme hat der Auftragnehmer Angaben zum Zwischenlager zu benennen
(Betreiber, Adresse, erforderliche Genehmigungen, Annahmekapazitat).

Hinweise zum Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18

Werden Bodenmaterialien durch den Auftragnehmer an ein Zwischenlager gemaf den Vorgaben der
ErsatzbaustoffV §18 Uibergeben, gelten folgende Randbedingungen:

Bei Annahmekontrollen ist, zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit von Analysewerten,
grundsatzlich zur Eluatherstellung der Schittelversuch gemaR DIN 19529 anzuwenden, damit eine
Vergleichbarkeit mit den Analysewerten aus den Vorerkundungsergebnissen gegeben ist.

3.6.3 Teer-/pechhaltige StraBenausbaustoffe

Teer-/pechhaltige StralRenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestatigung fur den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aufBerhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

3.6.4 Strahlschutt

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmaRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.5 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN) hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaf KrWg in
Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegentiiber dem Auftraggeber (AG) zu erbringen.
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Die diesbezglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fur die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fiir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise miissen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemal NachwV zu fuhren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt
wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in
der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschéatzten Menge ausgefllt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefiillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fihrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet:

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustédndige Behdrde
gesendet wird.

Verzégerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemafle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht iiber die Abfalle mit Nachweisverfahren

OZ. gefahrliche Abfalle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.6  Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfélle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemal? § 54
(1) des KrWG befdérdert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beférderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

3.8 BEWEISSICHERUNG

Gebaude und Anlagen

Verkehrsweqge

Gewasser

Abdrift von Strahl- und Anstrichmitteln
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Abdrift von chemischen Spritzmitteln

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

Schutzgeriiste, -gdnge und —wéande fiir 6ffentlichen Verkehr

Anprallschutz

Freihalten von Hochwasserquerschnitten

Hochwasser-, Kilte-, Eisschutz

Blitzschutz (Briickenbau)

Beriihrungsschutz, Erdung (Briickenbau)

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

Entfallt.

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

Nachweis der Fréstiefen

Es ist ein Nachweis der Frastiefen zu fiihren (Abschnirprotokoll). Hierzu sind iber die sich nicht
verandernden Rander auRerhalb der Frasflache unmittelbar nach dem Frasgang
Abstandsmessungen von einer Schnur durchzufiihren und zu dokumentieren. Es sind alle 25 m in
Langsrichtung jeweils in 50 cm Entfernung vom linken und rechten Rand Messungen durchzufiihren.

Nachweis der Schichtdicken (StraBenbau)

Der Nachweis der Schichtdicken fiir Asphaltschichten ist - soweit nicht nach Einbaugewicht
abgerechnet wird - durch eines der elektromagnetischen Dickenmessverfahren gemaf den

TP D-StB 12 zu fiihren. Die Messreflektoren sind fiir jeden Fahrstreifen im Abstand von

50 m versetzt zu verlegen.

Auf einer gefrasten Unterlage sind Aluminium-Ronden nach den TP D-StB 12, Tabelle 1 zu
verwenden.

Fur die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen wird ebenfalls ein Abstand der
Messreflektoren von 50 m gefordert.

Bei StralRen- und Wegeanschlissen sind mindestens zwei Messstellen je Anschluss anzulegen.

Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagnetische Dickenmessung aufgrund der vorhandenen
Bewehrung nicht mdglich. In diesen Fallen ist die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer
Schnur nachzuweisen.

Die Schichtdickenmessung ist moglichst gemeinsam vom AN und AG durchzufiihren. Der AG erhalt
direkt nach der Messung die vom AN und AG abgezeichneten AufmaRblatter im Original.

Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse dieser Messungen sind
Bestandteil der Schlussrechnung.

Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende Aluminiumfolie fir Binder- und Tragschichten sowie
einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf die Frostschutzschicht) zu stellen, zu
applizieren und zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke ggf. anhand von Bohrkernen nachzuweisen.

3.12 PRUFUNGEN
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Eignungspriifungen

Bei Eignungsprifungen ist anzugeben, ob es sich um einen Primarbaustoff oder um einen
Ersatzbaustoff gemaR ErsatzbaustoffV mit entsprechender Klassifizierung gemaf Anlage 1, Tabelle 1
bis 3 handelt.

Bei Eignungsprifungen im Erdbau sind zusatzliche Prifungen (Scherfestigkeit /
Wasserdurchlassigkeit / Verwitterungs- und Frostbestandigkeit) gemafl Abschnitt 7.2 dieser
Baubeschreibung durchzufiihren.

Eigeniiberwachungspriifungen
Die Eigenliberwachungsprotokolle gemaf ZTV FRS Abschnitt 4.2 sind bei der Abnahme zur Einsicht
vorzulegen.

Kontrollpriifungen (Strafenbau)

Bei Deckschichten werden die Ebenheitsmessungen mit einem Planographen durchgefihrt.

Kontrollpriifungen (Ingenieurbauwerke))

Beton, Stahlbeton

Stahl

Die Werke, in denen die Fertigung der Metallteile und des Korrosionsschutzes erfolgt, hat der AN
dem AG innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung schriftlich und verbindlich
mitzuteilen. Sollte sich der Aufwand fiir die Kontrollprifungen durch Verschulden des AN
nachweislich erhdhen, so sind die dadurch entstandenen Mehrkosten durch den AN zu tragen.

Holz bzw. Sonstige

Muster fiir Bauteile

Giitepriifungen von Pflanzen und Pflanzenteilen (Landschaftsbau)

Diingemittel und chemische Mittel (Landschaftsbau)

Saatqutproben (Landschaftsbau)

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben

Erfassen aller Tatigkeiten entsprechend dem Bauablauf

MaRnahmen fiir ,,Besonders geféhrliche Arbeiten*

Gegenseitige Gefahrdungen

Festlegung baustellenspezifischer MaBnahmen

Anpassung der Baustellenordnung (siehe 3.14)
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Gemeinsam genutzte Einrichtungen

Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung® und/oder das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage Nr. beigefugt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Plane (Lage-, Hohen-, Querschnitts-, Bauwerks-, Detailpldne, Vermessungsunterlagen)

Beispielplanung mit konkreten Fahrzeug-Ruckhaltesystemen. Die Beispielplanung wurde erstellt,
o um zu Uberprufen, ob Fahrzeug-Rickhaltesysteme mit den genannten
Anforderungen zur Verfigung stehen
o um die Anzahl der Ubergangskonstruktionen zu minimieren
o als Grundlage fir die Mengenermittlung des Leistungsverzeichnisses.

Wird von der Beispielplanung abgewichen, sind alle Anderungen und Erganzungen, die aufgrund
anderer Fahrzeug-Rlckhaltesysteme erforderlich werden (z. B. Langen, Anzahl von
Ubergangskonstruktionen, Untergrund, Entwasserung usw.) zu beriicksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

AufmaRe und Mengenermittlungen von Vorunternehmerleistungen

Berechnungen

Gutachten

Ergebnisse von Modellversuchen (Briickenbau)

Schildvorlagen oder maBstébliche Ausfiihrungszeichnungen (Wegweiser)

Windzone (fiir statische Bemessung fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung)

Pflanzpldne (Landschaftsbau)

Seite 30 von 63



114411 - LS NRW - Baubeschreibung temperaturabgesenkte Asphalte - Vers. (01/26)

Pflanzenlisten (Landschaftsbau)

Lage der Schutz- und SchadensminimierungsmaBnahmen (Landschaftsbau)

Oberbodenlagerpldne (Landschaftsbau)

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Erlauterung des Bauablaufes

Baustelleneinrichtungsplan

Der Auftragnehmer legt spatestens 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung den
Baustelleneinrichtungsplan in 3-facher Ausfertigung dem Auftraggeber zur Zustimmung
(Kenntnisnahme) vor.

Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind nicht nur die vorgesehene Art der Einrichtung, sondern
auch die vorgesehene Ausbildung der Zufahrt zur Baustelle vom vorhandenen Strallennetz und die
vorgesehene Abfiihrung des Schmutzwassers erkennbar.

Der Auftragnehmer holt vor Abgabe des Baustelleneinrichtungsplanes von dem zustandigen
StraRenbaulasttrager die Zustimmung zu der gewahlten Baustellenzufahrt und von den
Wasseraufsichtsbehdrden die Genehmigung zur vorgesehenen Abflihrung des Schmutzwassers ein.

Bauablaufplan

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich
des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch
dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfiihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Zahlungsplan

Ausfiihrungsplane, Vermessungsunterlagen

Pruflauf: Nach Eingang der ungepruften Ausfihrungsunterlagen beim AG ist seitens des AN eine
bendtigte Prufzeit von ca. 6 Wochen zu kalkulieren.
Voraussetzung hierfir ist die Richtigkeit und Prifbarkeit der Unterlagen (wie z. B. vorliegen
der Uberbaustatik zur Priifung der Unterbauten und Lager).

Sollten Ausfuhrungsunterlagen nachgereicht werden missen oder Fehler enthalten, welche
eine Uberarbeitung seitens des AN erforderlich machen, beginnen die 6 Wochen Prifzeit
erneut.
Fur Fahrzeugriickhaltesysteme (FRS) ist eine Ausfiihrungsplanung vorzulegen. In der Unterlage sind
alle erforderlichen Angaben (Systemart, Langen usw.) fiir den Bau der FRS darzustellen. Die
Regelausfiihrung und besondere Stellen (Einbauten, Engstellen usw.) sind in Querprofilen
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darzustellen. Die dazu erforderlichen Angaben werden vom AG zur Verfligung gestellt. Wird die
Beispielplanung des AG (s. 4.1) umgesetzt, kann diese Planung als Ausflihrungsplanung vorgelegt
werden. Die Ausfiihrungsplanung ist dem AG spatestens 2 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung
vorzulegen.

Fir den Austausch der Ausfuhrungspléane, Statik und sonstiger Dokumente (Materialzeugnisse usw.)
wird das digitale Planmanagementsystem der EPLASS Project Collabration GMBH, Schweinfurter
Stralle 11, 997080 Wirzburg eingesetzt und ein Projektraum zur Verfligung gestellt. StralRen.NRW
Ubernimmt die Kosten und stellt die Anzahl an Zugangen flr den Projektraum wahrend der
Vertragslaufzeit zur Verfligung. Der Baufirma, inklusiv der Nachunternehmer, werden 6 Zugangsrollen
zur Verfliigung gestellt. Die gesamte Planabwicklung mit allen Beteiligten 1auft ausschlieRlich Gber das
zur Verfligung gestellte Planungssystem.

Fur den Zugriff auf den EPLASS FullClient wird das Programm Citrix WorkspaceApp benétigt. Das
Programm kann kostenfrei tber die folgende Internetseite herunterladen werden:
https://www.eplass.de/download/zugangssoftware.html

Transportplane

Erlduterungsbericht und Transportplan zum Angebot

VVom Bieter sind auf Verlangen ein Erlauterungsbericht Uber die vorgesehene Art der
Baudurchfihrung und ein Transportplan mit den vorgesehenen StralRenbenutzungen fur die
Baustofftransporte vorzulegen. Aus dem Transportplan muss die Strallenbelastung in LKW/Std. und
die voraussichtliche Dauer der StralRenbenutzung fiir die einzelnen Massenguter erkennbar sein.
Der vorgelegte Transportplan wird kein Vertragsbestandteil und dient nur zur Priifung der
Durchfiihrbarkeit des Angebotes.

Bestandsunterlagen

Die Bestandsulbersichtszeichnung ist gemall dem CAD- Standard ,Erzeugung, Austausch und
Archivierung von CAD- Daten im Konstruktiven Ingenieurbau® des Landesbetriebes StralRenbau zu
erzeugen.

Der CAD- Standard steht als *.pdf Datei im Internet unter http://strassen.nrw.de zur Verfligung.

Dokumentationsaufnahmen

Standsicherheitsnachweis (Ingenieurbauwerke)

Modellversuche (Ingenieurbauwerke)

Bauwerksbuch (Ingenieurbauwerke)

MaRstabliche Ausfiihrungszeichnungen (Wegweiser)

Gepriifte statische Bemessung der Aufstellvorrichtungen und Fundamente fiir ortsfeste
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Es gilt fir alle Aufstellvorrichtungen aul3er fiir die der Standardverkehrszeichen sowie die Bemessung
von Verkehrszeichenbriicken und Kragarmen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan entsprechend der Baustellenverordnung vom 10. Juni
1998 ist vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

4.3.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wihrend der Ausfiihrung des
Bauvorhabens stellen
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1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators geman
Baustellenverordnung werden dem Auftragnehmer fir die in den Verdingungsunterlagen
beschriebene Baumallnahme und ggf. fiir folgende gleichzeitig laufende bzw. zeitweise sich
Uberschneidende weitere Baumalinahmen (Baustellen) mit folgenden vertraglich vereinbarten
/ voraussichtlichen Ausfuhrungszeiten Ubertragen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausflihrungszeit)

2. Fir folgende, weitere Baustellen, die sich ortlich und / oder zeitlich mit den unter 1. genannten
Baustellen Giberschneiden, sind eigene Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren
zustandig
bzw. vorgesehen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfiihrungszeit)

3. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind gemaf der ,Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen” ( RAB ) zu erfullen.

4. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Fertigstellung
der BaumafRnahmen unter 1. erfillt.

5. Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und

Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftraggebers zu
benennen.

4.3.2 Beckenbuch

Entfallt.

4.3.3 Anzeigepflichten fiir den Einbau von Ersatzbaustoffen gemaR ErsatzbaustoffV §22

Bei anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist der Auftragnehmer gegeniber der zustandigen Behoérde
anzeigepflichtig.

Die Voranzeige hat spatestens 4 Wochen vor Beginn des Einbaus zu erfolgen. Die Abschlussanzeige
hat der Auftragnehmer spatestens 2 Wochen nach Abschluss der Baumalinahme, an die zustandige
Behdrde zu liberstellen. Die Anzeigen haben gemal dem Muster der ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zu
erfolgen. Dem AG ist unmittelbar die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

VGVF BSW O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013" in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedinqgungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gltigen
Fassung maRgebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StralRenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023

Bezugsquelle: FGSV

Bei Widersprichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen  im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StralRenbau, Teil: Giteliberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir Gabionen im StralRenbau, Ausgabe 2016/ Fassung
2023 (TL Gab-StB 16/23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen,
Ausgabe 2022 - (TL VBit-StB)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Ttechnischen Lieferbedingungen fiir Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — (TL Sbit-StB 15).
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) mit den
Anderungen aus Abschnitt 5.5

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen flr die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Guteliberwachung, Teil: Ausfuhrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Glteliberwachung, Teil: Ausflihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen flr die Bauliche Erhaltung von
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Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gliteliberwachung, Teil: Ausflihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergadnzungen gemaR ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskdrnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemal ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien, Ausgabe 2023 (TL M 23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen gemaf Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fur Sichtzeichen (TLP Sichtzeichen 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiur transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable

LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Er6ffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung malRgebend.

Es gelten die Technischen Prifbedingungen fir Markierungssysteme (TP M 2018)
Bezugsquelle: BASt

Zusétzliche Technische Vertragsbedinqungen

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im StralRen-
und Brickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StralRenbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralkenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im
StraRenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Stralenbau, Ausgabe 2020, mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV RDO Beton-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrs-flachen bei
Anwendung der RDO Beton, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020,

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Ingenieurbauten,

Ausgabe Februar 2025

Bezugsquelle: BASt, VkBI-Verlag bzw. FGSV fir die Teile 7-4, 6-1bis 6-5, 6-7 und 8-1 der ZTV-ING

ZTV-Lsw 22

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfihrung von
Larmschutzwanden an StralRen, Ausgabe 2022, Allgemeines Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr.
22/2022 des Bundesministers fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 02.11.2022 .
Bezugsquelle: FGSV

M EBGS-LSW

Merkblatt Uber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fur Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwéanden und Uberflughilfen an StraRen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers fur Verkehr und
digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018 vom 29. 09. 2018).
Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 2011

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011, Allgemeines Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bundesministeriums fir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Die Abschnitte 7.1, 7.2 und 7.3 der ZTV VZ 2011 sind durch das ARS 02/2022 (Grundsatze fir die
passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden

ZTV-M 13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stral3en, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stra3en, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable
Lichtsignalanlagen, Ausgabe 2023

Bezugsquelle: BASt

ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Erganzungen gemaR Abschnitt 1.1.1 StraRenbau; Ausstattung.

Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgeflhrten Unterlagen sind dem AG spéatestens 2
Wochen vor Beginn der Ausfihrung vorzulegen.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Strallen.NRW : Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Stralle 17

50999 Koln
BASt : Bundesanstalt fiir StraRenwesen

BriderstralRe 53
51427 Bergisch Gladbach

VKkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A und Profil B kann entweder durch das
Stickverzinken nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken®) mit Zink (Z)- nach EN 10346-
S250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (jeweils
Ausgabe 10/2015) erfolgen.

5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskérnungen und Baustoffgemische)
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Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskérnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen,...” bis einschlieBlich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskdrnung bestatigt haben.®

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 mit
Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist gemaf einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fihren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch
einen vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im
Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Prifung, ist mit einer Prifdauer von
etwa neun Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der
Bestatigungsprifung der WS - Grundprufung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS —
Grundprifung.

Das Ergebnis der AKR — Performance — Priifung kann fiir eine Dauer von vier Jahren fiir eine
Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten
erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei Jahre.

(V2) Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnung mit Korngruppen d > 2 mm
einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt
gemal Anlage ,WS — Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von
groben Gesteinskérnung fiir die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine Baumalinahmen
unabhangige WS- Grundprifung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem
Bedarf fur eine BaumalRnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten /
Betreiber der Gewinnungsstéatte zu veranlassen.

Fur die WS — Grundpriifung werden alle fiir den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkdérnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem
Schnelltest nach Teil 3 der Alkali — Richtlinie geprift. Weiterhin wird von einem AKR —
Gutachter an ausgewahlten Korngruppen die Eignung der Gesteinskérnung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden AKR in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten
Prifzement und einem Prifsand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundprifung werden in regelmafigen Abstanden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestatigungsprifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali —
Richtlinie durchgefiihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundprtifung verglichen
werden. Bei unzulassiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS
— Bestatigungsprufung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise
festzulegen. Der genaue Umfang der Prufung, ihre Durchfihrung und die Giltigkeit des
Prufergebnisses werden in der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2 mm
Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fur die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR —Gutachter auf der Grundlage einer
positiven Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste
geflhrt, die der Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fir
weitere Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des
Auftraggebers des Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen
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Unterlagen sind hierfir bei der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 gepriift
und Uberwacht werden missen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Gber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
fur die grobe Gesteinskérnung beizufigen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Uberwacht werden mussen, dirfen ohne
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betrégt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskdrnung (d > 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierflr ist ein Gutachten von einem anerkannten
AKR — Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstatten auRerhalb des Geltungsbereichs der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, durfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR —
Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fiir dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstprufung des flr die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdérnungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die fur die Erstellung der AKR — Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR — Gutachter erfolgt durch das BMVBS
bzw. die BASt. Sobald die Annerkennung des AKR — Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Giiltigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Priifergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskdrnung bzw. von Betonzusammensetzungen fiir Betonfahrbahnendecken® sind bis
Betonierbeginn von der zustandigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:

Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt),
Referat ,Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen®,
BruderstralRe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskornungen auf der Liste nach (V3) gefiihrt werden sollen.
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5.4 ANDERUNGEN DER TL ASPHALT-STB 07/13

5.4.1 ALTERNATIVE BINDERSCHICHTKONZEPTE

5.4.1.1 Asphaltmischgut
Die Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.2.3 gilt nicht.

Anstatt dessen werden flr die Herstellung von Asphaltbinderschichten ausschlieflich die alternativen
Asphaltbinderschichten in Anlehnung an die ,Hinweisen fir die Planung und Ausflihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten®, Ausgabe 2015 (H Al Abi) eingesetzt.

Es gelten die Anforderungen der nachfolgenden Tabellen 5.4.1 und 5.4.2.

Tabelle 5.4.1: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir Asphaltbinderschichten nach
dem Splittmastix-Prinzip
Bezeichnung Einheit SMA22B S SMA 16 B S
Baustoffe
Gesteinskornungen (Lieferkérnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen C1o00; Cos1; Coort | Ciooio; Cost; Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s/LA20 SZ1s/LA20
Mindestanteil von Lieferkérnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-65 A, 10/40-65 A,
(25/55-55 A) (25/55-55 A)
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskoérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31,5 mm | M.-% 100
224 mm | M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 65 bis 75 90 bis 100
112mm | M.-% 50 bis 60 63 bis 73
8,0mm | M.-% 46 bis 56
20mm | M-% 23 bis 28 25 bis 30
0,063 mm | M.-% 6 bis 10 6 bis 10
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,8 Bmin 5,2
Bindemitteltrager M.-% 20,2 20,2
Asphaltmischgut
Marshall-Probekorper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vwmax 4,0 Vwmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben?) ist anzugeben?
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben? ist anzugeben?
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H Dehnungsrate %o *10-4/n | ¢W* oder cEnde* | ¢W* oder ¢Ende*
(...) in Ausnahmefallen

) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 11 und 13 Vol.-%

2) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 12 und 14 Vol.-%

3) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 73 und 83 Vol.-%

Tabelle 5.4.2: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir stetig gestufte Asphaltbinderschichten

Bezeichnung Einheit AC 22B S SG AC 16 B S SG

Baustoffe

Gesteinskornungen (Lieferkérnung)

Anteil gebrochener Kornoberflachen C1oor0; Cosr1; Caort C1oor0; Cosr1; Caort
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s/LA20 SZ1s/LA20
Mindestanteil von Lieferkdrnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte" 25/55-55 A, 25/55-55 A,
30/45, 30/45,
10/40-65 A 10/40-65 A

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskoérnungsgemisch

Siebdurchgang bei

31,5 mm | M.-% 100
224 mm | M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 75 bis 85 90 bis 100
112mm | M.-% 60 bis 70 70 bis 85
8,0mm | M.-% 60 bis 70
20mm | M-% 25 bis 33 27 bis 35
0,125mm | M.-% 6 bis 12 6 bis 12
0,063 mm | M.-% 5 bis 8 5 bis 8
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,4 Bmin 4,6
Asphaltmischgut
Marshall-Probekdrper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vwmax 4,0 Vwmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben? ist anzugeben?
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben?) ist anzugeben?)
Dehnungsrate %o *10-4/n | ¢W* oder eEnde* | ¢W* oder ¢éEnde*

) Ggf. unter Verwendung viskositdtsverandernder Zuséatze oder unter Zugabe von Naturasphalt.

2) Erfahrungswerte: bei GroRtkorn 16 mm > 11,0-Vol.%,
bei GroRtkorn 22 mm > 10,5-Vol.%.
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3) Erfahrungswerte: bei GroRtkorn 16 mm zwischen 67,0 und 80,0 %,
bei GroRtkorn 22 mm zwischen 67,0 und 75,0 %.

5.4.1.2 Bewertung und Uberpriifunq der Leistungsfihigkeit

Erstpriifung
Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.1 der TL Asphalt-StB 07/13.

Fur den Umfang der Priifungen flr Asphaltbindermischgut SMA B S gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart SMA.

Far den Umfang der Prifungen fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart AC.

Werkseigene Produktionskontrolle

Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.2 der TL Asphalt-StB 07/13.

Fur die Durchfiihrung der Werkseigenen Produktionskontrolle fiir Asphaltbindermischgut AC B S SG
und SMA B S gelten die Vorgaben an die Mindest-Priifhaufigkeit der Produktgruppe ,Grofl3kérniges
Asphaltmischgut®.

Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung

Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.3 der TL Asphalt-StB 07/13.

Ist das Asphaltbindermischgut SMA B S so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend Abschnitt
5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-5.

Ist das Asphaltbindermischgut AC B S SG so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend
Abschnitt 5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-1.

Demzufolge sind Leistungserklarungen zu erstellen und CE-Kennzeichnungen anzubringen.

5.4.2 TEMPERATURABGESENKTE ASPHALTE

Anderungen und Ergénzungen der Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB
07/13)

Abschnitt 2.2 Bindemittel

Bei Verwendung von Viskositatsveranderten Bitumen missen diese den ,Technischen
Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen* (TL VBit-StB) entsprechen.

Abschnitt 2.3 Zusitze

Fertigprodukte und Zusatze zur Temperaturabsenkung aus

- der ,Erfahrungssammlung Uber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusatzen zur
Temperaturabsenkung von Asphalt® der Bundesanstalt fur Stralenwesen (BASt):
(,Erfahrungssammlung TA®, https://www.bast.de) in der aktuell gultigen Fassung

sind ohne weitere Einsatz-Nachweise flr eine Verwendung zugelassen.

Diese Fertigprodukte und Zusatze sind in der Erstprifung durch konkreten Verweis auf den
Listeneintrag in einer der beiden BASt gefiihrten Listen auszuweisen.

Abschnitt 3 Anforderungen an Asphaltmischgut

Die in den Tabellen 4 bis 8 der TL Asphalt-StB 07/13 aufgefuhrten Bindemittelarten und -sorten der TL
Bitumen-StB gelten nicht.
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Im Vorgriff auf das kiinftige Asphaltregelwerk gelten die resultierenden Bindemittelarten und-sorten in
Abhangigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung und vom Anwendungsfall eines der in der
nachfolgenden Tabelle in eckigen Klammern zusammengefiihrten Bitumenpaares (z.B. [30/45 // 35/50
VL]). Als Bitumenpaar werden Bitumen nach den TL Bitumen-StB und nach den TL VBit-StB
verstanden, deren Verwendung zu einem technisch gleichwertigen Asphaltmischgut fuhrt. Far
SMA D LA, MA und PA D sind aus technologischen Griinden keine Bitumenpaare aufgefuhrt.

Ein resultierendes Bindemittel ist ein durch Anteile von Bindemittel aus Asphaltgranulat und/oder
Naturasphalt und/oder Zusatzen sowie ggf. Rickgewinnung aus dem Asphalt in den
Gebrauchseigenschaften verandertes Bitumen.

Die in der Tabelle aufgefiihrten resultierenden Bindemittelarten und -sorten sind durch den Kennwert
Aqui-Schermodultemperatur gekennzeichnet. Hierbei sind auch das ggf. zugegebene Asphaltgranulat
und/oder Naturasphalt und/oder zugegebene Zusatze zu berlicksichtigen. Weitere Merkmale oder
Eigenschaften nach den TL Bitumen-StB bzw. den TL VBIit-StB sind in der Tabelle Uber die
Bezeichnung resultierende Bindemittelarten und -sorten nicht abgedeckt. Die Prifung der
Anforderungen an das riickgewonnene Bindemittel erfolgt damit nicht mehr durch Prifung des
Erweichungspunkts Ring und Kugel, sondern durch die Bestimmung der Aqui-Schermodultemperatur.

Tabelle: ZweckmaBige resultierende Bindemittelart und -sorte in Abhangigkeit von der zu
erwartenden Beanspruchung und vom jeweiligen Anwendungsfall

Asphaltdeckschicht aus Diinne
Belastungs-| Asphalt- Asphalt- Asphalt- larmtechnisch Asph?lt- .
klasse/ trag- binder- tragdeck- Splittmastix- | optimiertem Offen- de?kSCh'Cht_'"
Flachenart | schicht schicht schicht Asphaltbeton asphalt Splittmastix- Gussasphalt Zonie:: Helﬁb::fwelse
asphalt spha .
Versiegelung
15/25 VH/VL
Bk100 PmB 10/25 VH/VL
[25/55-55 A // | [25/55-55 A1/ 65/105-70 A
pmB25/45VvY | PmMB25/45VU 15/25 VH/VL
Bk32 25/35 VH/VL
[30/45 // |[10/40-65 A // [10/40-65A // 45/80-65A | (PMB10/25 VH/VL) [45/80-50 A //
35/50VL] [ PmB10/25VL] PmB10/25W1] ¥ PmB 45/80 VL]
Bk10 [25/55-55 A // | [25/55-55 A //
PmB25/45VL] | PmB25/45VL] 15/25 VH/VL
25/35 VH/VL
BK3,2 [10/40-65A// | [45/80-50 A // (PmB 25/45 VH/VL)
PmB10/25W1] ¥ PmB 45/80\WL] 2
[50/70//
b1 s [50/70 // 50/80VL] 25/35 VH/VL
’ 50/80 VL] ([25/55-55 A // (PmB 25/45 VH/VL)
PmB25/45VL]) ¥
[50/70//
50/80 VL]
Bk1,0
[50/70 // ([70/100 //
50/80 VL] 50/80 VL])
[50/70//
50/80 VL] 25/35 VH/VL
BkoO,3 [50/70//
50/80 VL] [70/100 //
50/80 VL]
[70/100 //
50/80 VL]
Rad und [70/100//
Gehwege 50/80 VL]

Einsatz nicht vorgesehen
1) nur fir AC11DSund AC8DS
2) nur fir SMA 5 D S oder bei Kompakten Asphaltbefestigungen
3) nur fir AC 11 D SP

()

nur in Ausnahmefallen

[-]

Bitumenpaar
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Abschnitt 3.1.1 Verwendung von Asphaltgranulat

Der Abschnitt 3.1.1 der TL Asphalt-StB 07/13 gilt nicht.

Es qilt:

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist eine fir den Einsatzbereich ausreichende GleichmaRigkeit
erforderlich. Die GleichmaBigkeit ist mit Hilfe der Spannweite von Merkmalen bestimmter Kornanteile
sowie des Bindemittelgehaltes und der Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels zu beurteilen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist fir die Berechnung der Aqui-Schermodultemperatur
Tmix(G*=15kPa) folgende Gleichung anzuwenden:

Tmix(G*=15kPa) = a -*-T1(G*=15kPa) + b * T2(G*=15kPa)

Dabei sind:

Tmix(G*=15kPa) berechnete resultierende Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels im
Asphaltmischgut,

T1(G*=15kPa) Aqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat riickgewonnenen
Bindemittels,

T2(G*=15kPa) mittlerer Wert der Aqui-Schermodultemperatur der Sortenspanne des
vorgesehenen Bitumens nach den TL Bitumen-StB

aundb Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und des

vorgesehenen Bitumens (b) mita + b = 1.

Bei mehr als einem eingesetzten Asphaltgranulat ergibt sich T1(G*=15kPa) als gewichtetes Mittel der
jeweiligen Aqui-Schermodultemperaturen im Verhaltnis der Massenanteile der jeweiligen Bindemittel
der eingesetzten Asphaltgranulate.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Zugabe eines viskositatsverandernden,
organischen Zusatzes im Asphaltmischwerk sowie bei 45/80-65 A und 65/105-70 A sind die Aqui-
Schermodultemperatur Trick(G*=15kPa) und der Phasenwinkel drick(G*=15kPa) des Gemisches durch
Ruckgewinnung experimentell im Labor zu bestimmen.

Dabei sind Trick(G*=15kPa) und Srick(G*=15kPa) die am rlckgewonnenen Bindemittel experimentell
im Labor bestimmte resultierende Aqui-Schermodultemperatur bzw. der entsprechende resultierende
Phasenwinkel des Bindemittels im Asphaltmischgut.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat und/oder Zusatzen und/oder Naturasphalt muss Tmix(G*=15kPa)
bzw. Truck(G*=15kPa) des resultierenden Bindemittels innerhalb der Sortenspanne des geforderten
Bitumens nach den TL Bitumen-StB oder den TL VBit-StB liegen.

Hierzu kann entweder
- ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel
oder
- ein Bitumen, das héchstens eine Sorte weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel

verwendet werden.

Ein weicheres StralRenbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] — mit Ausnahme von 160/220 bei
Asphaltbeton fiir Asphalttragschichten und fiir Asphalttragdeckschichten sowie Asphaltmischgutarten
unter Betondecken — oder ein weicheres Polymermaodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB 45/80
VL] diurfen nicht verwendet werden.

Bei Asphaltbeton fiir Asphalttragschichten oder fir Asphalttragdeckschichten kann entweder ein
Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel oder ein Bitumen, das
hoéchstens zwei Sorten weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel, verwendet werden.
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Abschnitt 3.1.2 Herstellen und Lagern des Asphaltmischqutes

Die Tabelle 3 der TL Asphalt-StB 07/13 gilt nicht.
Es qilt:

Bei der Ubergabe des Asphaltmischgutes auf der Baustelle sind folgende Temperaturen einzuhalten:

Asphaltmischgut fir Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten, Asphaltbinderschichten und
Asphaltausgleichschichten:

130 °C bis 150 °C

Asphaltmischgut fiir Asphaltdeckschichten und Asphaltzwischenschichten aus Walzasphalt:

140 °C bis 155 °C,  bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte
Asphaltbefestigungen

Gussasphalt beim Verlassen des Riihrwerkskessels:

200 °C bis 230 °C

Bei der Herstellung des Asphaltmischgutes dirfen die oberen Grenzwerte um bis zu 5 K Uberschritten
werden, um ggf. auftretende Temperaturverluste bis zur Verarbeitung zu bericksichtigen.

Abschnitt 4.1.3 Priifungen im Rahmen der Erstpriifung

Unter Verwendung des ausgewdahlten gebrauchsfertigen Viskositatsveranderten Bitumens oder
Zusatzes nach der Erfahrungssammlung TA der BASt oder des aufgeschdumten Bindemittels sind
erweiterte Erstprifungen am Bindemittel und Asphaltmischgut durchzufiihren. Die erweiterten
Erstprifungen und die Ergebnisse der nachfolgend aufgefiuhrten Priifungen werden dem Auftraggeber
als Anlage zum Eignungsnachweis informativ zur Verfugung gestellt:

>

>

Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel 8(G*=15kPa) in °
des frisch zugegebenen Bitumens nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV)

bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-65 A:
Aqui-Schermodultemperatur Track(G*=15kPa) in °C und zugehériger Phasenwinkel drack(G*=15kPa)
in ° nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV) und Erweichungspunkt Ring und Kugel des
rickgewonnenen Bindemittels aus der Erstpriifung

bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:

Aqui-Schermodultemperatur T1(G*=15kPa) in °C und zugehdoriger Phasenwinkel 81(G*=15kPa) in °
des rickgewonnenen Bindemittels aus den Asphaltgranulaten nach den TP Bitumen-StB, Teil 3
(BTSV)

Bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskosititsveranderten Bitumens nach den TL VBit-
StB und bei Verwendung von viskositdtsverandernden organischen Zusitzen:

- Aqui-Schermodultemperatur  Truck(G*=15kPa) in  °C und zugehdriger Phasenwinkel
Orick(G*=15kPa) in ° des resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV)

- Phasenlibergangstemperatur Ter in °C des resultierenden Bindemittels nach den TP
BitumenStB, Teil 5 (konstante Scherrate)

Bei Verwendung von oberflachenaktiven oder mineralischen Zusitzen oder bei
Verwendung der Schaumbitumentechnologie:

- Aqui-Schermodultemperatur Tmix(G*=15kPa) in °C des resultierenden Bindemittels
(rechnerisch ermittelt analog zu Kapitel 5.4.2, Abschnitt 3.1.1)

Angabe zum Bindemittelvolumen

Angabe der Verdichtungstemperatur des Marshallprobekdrpers

Priifungen am Asphaltmischgut:
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Abschnitt 4.1.4 Erstpriifungsbericht

Asphalt-

den TP Asphalt, Teil 46 A
(Abkuhlversuch TSRST)

. deckschichten aus |, . ASphalt- Asphalt-
Priifung ACDS.SMAD S binderschichten aus | tragschichten aus
I\;IAS ’ |ACBS SG,SMAB S ACTS
Einaxialer Druck-Schwell-
versuch zur Bestimmung des X
Verformungsverhaltens X (siehe 5.4.1) -
nach den TP Asphalt-StB, T
Teil 25B 1
Angabe zum
Tieftemperaturverhalten nach X X )

Im Erstprifungsbericht sind folgende zusatzliche Angaben erforderlich:

» Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung

» Art und Sorte des frisch zugegebenen Bitumens

> Bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens nach TL VBit-StB:

Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

» Bei Verwendung von viskositiatsverandernden organischen Zusatzen:

Hersteller, Typ, Produktbezeichnung

Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

> Bei Verwendung von oberflichenaktiven oder mineralischen Zuséatzen:

Hersteller, Produktbezeichnung

Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

» Bei Verwendung der Schaumbitumentechnologie:
Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

» Ergebnisse der zusatzlichen Priifungen und zusatzlichen Angaben nach Abschnitt 4.1.3

6

71

ENTFALLT

ERGANZUNGEN

Entfalit
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7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Abschnitt 1.6.2 (Eignungspriifungen)

In den Eignungsprifungen von Schittgutern sind die labortechnisch ermittelte Scherfestigkeit sowie
die Wasserdurchlassigkeit anzugeben. Bei Baustoffen aus Naturgesteinen ist die Verwitterungs- und
Frostbestandigkeit durch Laborversuche zu beurteilen.

Bei Baustoffen aus Felsmaterial bzw. mit Felsmaterialanteilen sind die Zerfallsbestandigkeit durch
den Siebtrommelversuch gemal TP BF-StB, Teil C sowie den Empfehlung Nr. 27 der DGGT
.Bestimmung der Zerfallsneigung von Gesteinen im kombinierten Befeuchtungs-Trocknungs-
Verfahren mit Kristallisationsversuch® zu bestimmen. Bei einem Zerfallsbestandigkeitsindex Id < 85 %
und/oder einer Veranderlichkeitsklasse nach Nickmann ab VK 1 ist der Baustoff als
verwitterungsempfindlich einzustufen. Die sich gemafll dem ,Merkblatt Gber veranderliche feste
Gesteine als Erdbaustoff — M vfG* abzuleitenden Handlungsanweisungen sind in der
Arbeitsanweisung fur den Einbau dieser Materialien anzugeben.

Abschnitt 1.6.4 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverzuglich nach
Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniiberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchfuhrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprufer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfihren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen mit dem dazugehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu lbergeben, damit das Priflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zuriickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte* Uber die durchgefiuhrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnunq)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m3 wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindricken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bertcksichtigt.

- Verfiillen, Hinterfillen, Uberschitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergltet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fur die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht berucksichtigt.

- Rohrleitungen -

Fur Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkorper ist bis zur Hohe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe fiir den Rohrgrabenaushub gilt die tatsachliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Fur Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunachst bis mindestens 0,30 m tber
den spateren Rohrscheitel durchzufiihren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Uber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Fur umweltrelevante Merkmale gilt die ErsatzbaustoffV.

Fir Strallendamme ist nur die Bauweise D (Kernbauweise) gemaf Merkblatt iber Bauweisen fir
Technische SicherungsmalRnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltstoffen im Erdbau (M TS E), Bild 6 und 7 zugelassen.

Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stutzkdrper (auRerhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsbeiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemal Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fir den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Gliteliberwachung
(Prufzeugnisse der Fremdiberwachung) heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller mafligebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 geman
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20/23 erfiillen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren siehe Abschnitt 15 ZTV E-StB 17.

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungspriifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der BaumalRnahme noch in gentgender Menge einbaufahiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

Abschnitt 4.3 (Einbau und Verdichten)

Bei einem Einbau von Fels als Schiittgut ist die maximale Stlickgrofie auf 200 mm begrenzt.
Verwitterungsempfindliche bzw. veranderlich feste Gesteine sowie Gemische aus Béden mit diesen
Gesteinsanteilen sind vor dem Einbau auf eine maximale Korn- bzw. StlickgréRe von 45 mm zu
brechen. Uberkornanteile sind nicht zuléassig. Das ,Merkblatt iber verénderliche feste Gesteine als
Erdbaustoff (MvfG)“ ist anzuwenden.

Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkdrnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hdéchstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hdchstquantil fir
den Luftporenanteil na von 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskérnungen fir Bankettbefestigungen miissen verwitterungsbestandig sein und duirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fir den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prifverfahren miissen der Verformungsmodul Ev2 > 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbdden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (Béschungen)
Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufiihren.
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Abschnitt 8.3 (Sicker- und Filterschichten)

Zulassige Prufverfahren zur Insitu-Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit sind der TP Gestein-StB
Teil 8.3.2 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Modifizierten Standrohr-Infiltrometer — in
situ-Verfahren®, Teil 8.3.3 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Tropf-Infiltrometer — in situ-
Verfahren® und 8.3.4 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Doppelring-Infiltrometer — in
situ-Verfahren“ zu entnehmen.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Bei der Verwendung von Mischbindemitteln ist das Produktdatenblatt gemafl dem ,Merkblatt iber
Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BmB)“, Anhang A auszufillen und auf Verlangen dem AG
vorzulegen.

Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Prifung der erzielten Qualitét)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

Dabei ist grundsatzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzufuhren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigeniberwachungspriifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungspriifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefiillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigentiberwachungsprifungen.

Abschnitt 14.3 (Priifverfahren zur Ermittlung von Verdichtungskenngrofen)
Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.

Grundsatzlich ist zur Berechnung des Verdichtungsrades die zugehorige Proctordichte als
Bezugswert zu ermitteln. Bei nachgewiesenen gleichmalig zusammengesetzten Béden und
Baustoffen kann anstelle des Proctorversuches gemaf DIN 18 127 der Dreipunkt-Proctorversuch
gemal TP BF-StB Teil 6.2 angewendet werden. Liegen mindestens 3 Kurvenscharen des
nachgewiesenen, gleichmaRig zusammengesetzten Bodens bzw. Baustoffes mit flachen
Verlaufskurven vor, ist die Anwendung des Einpunkt-Proctorversuches gemal TP BF-StB Teil 6.2
zulassig.

Nur bei grobkérnigen Bodengruppen kann fir den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 der ZTV E-
StB 17 sowie die Richtwerte fur die Verhaltniswerte Ev2/Ev1 als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 der ZTV E-StB 17 fiir die Bodengruppen
GW, GI, SW und Sl als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Priifumfang zu verdoppeln. Der
Einsatz von statischen und dynamischen Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis auf
Baustoffen, die nicht den Bodengruppen GW, Gl, GW und S| zuzuordnen sind, ist nicht zulassig.

Bei dem Einbau von Bdden, Fels und/oder Baustoffen mit mehr als 35 M.-% der Kornklasse > 63 mm
sowie bei einem GroRtkorn bzw. einer Stiickgréfke > 200 mm sind die erforderlichen Einbauparameter
zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in Probefeldern zu ermitteln und in einer
Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt Giber das Bauen mit und in Fels®, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Priifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 45 MPa gilt: Eva 2 25 MPa.
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- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 70 MPa gilt: Evq = 35 MPa.
- Der Prifumfang ist zu verdoppeln.

7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14
Abschnitt 1.6.5.2

Die Dichtheitsprifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzuflihren.
Erganzend zur Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

Abschnitt 7.1 und 10.1
Bei der statischen Berechnung ist ein Béschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit
Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Boéden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung ist auch bei nattrlichen
Gesteinskérnungen und HOS fir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei missen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04/23 Anhang A erfullt werden.

Abschnitt 2.3.3 (Frostschutzschicht - Herstellen)
Bei kleineren Flachen und bei schwieriger Profilgestaltung sowie bei zahlreichen Einbauten darf das
Baustoffgemisch auch ohne Fertiger eingebaut werden.

Abschnitt 3.3 (Eigenuberwachungsprufungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentberwachungsprufung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend flr den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgeflllt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB
vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniiberwachungspriifungen zum Nachweis der Verdichtung ist
dem AG rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfiihrung der
Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfligung stehen.

Die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprifungen mit dem dazu gehdérigen Versuchsprotokoll sind
unverzilglich nach Durchfiihrung der Versuche dem AG zu ubergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AuRerdem ist dem Auftraggeber eine Liste Uber die durchgefiihrten Versuche entsprechend Anlage
»verdichtung“ vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskdrnungen kann fir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prufverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerdt wird bei
BaumalRnahmen ab einer Gro3e von 2.500 m? zugelassen, sofern bei jeder Baumallhahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffallige Ausreif3er sind zu verwerfen.

Bei BaumalRnahmen unter 2.500 m? gelten die nachfolgend aufgeflihrten Zuordnungswerte fiir den
Eva1,5-Wert:
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Ev2 Evd1,5
(MN/m?) (MN/m?2)
> 100 > 50
> 120 > 55
> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Fihrungsstange und/oder erhéhtem
Fallgewicht eine 1,5fache StoRbelastung gegeniiber dem Gerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht
wird. Da derzeit keine Prifvorschrift fir derartige Gerate existiert, sind nur Gerate von Herstellern des
leichten  Fallgewichtsgerates zu verwenden. Die Gerateausfihrung (Plattengeometrie,
Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die
Geréate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender
Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversuches drei
dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander)
durchzufihren.

7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

Anderungen und Erginzungen der Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Verkehrsbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13)

Abschnitt 1.3 (Baugrundsatze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberflache der ersten Lage und/oder ein Anspriihen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert vergitet.

Der Auftragnehmer hat die Herstellung und Verarbeitung von temperaturabgesenkten Walzasphalten
nach dem ,Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt‘, Ausgabe 2021 (M TA 2021, FGSV Nr.
766) auszufuhren.

Abschnitt 2.1 (Gesteinskdrnungen)

Feine und grobe Gesteinskdrnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial fiir
Fahrbahnen (auRer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Morane.

Feine Gesteinskérnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck-
und Binderschichten nicht zugelassen.

Fir Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinfiiller zu verwenden. Fur Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Filler zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plattigkeitskennzahl)
entsprechen. Die Priifung der Lieferkdrnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3.

Abschnitt 2.3.1 (Asphaltmischqut — Allgemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
Strallenbaubitumen ist bei Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-% Kalkhydrat als
Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in Verbindung mit
sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. Fir Asphaltdeckschichten aus
Offenporigem Asphalt gilt hiervon abweichend, dass grundsatzlich bei der Verwendung von sauren
Gesteinen bzw. Gesteinskérnungen mit quarzitischen Bestandteilen gebrauchsfertige Bindemittel mit
werksseitig zugegebenen Haftverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist fir den Einsatz in
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Gussasphalt nicht verwendet werden.
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Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Asphaltbeton bis zu einer maximalen Zugabemenge von 20
M.-% verwendet werden.

Abschnitt 2.3.2 (Eignungsnachweis)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Beginn
der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemal TL Asphalt-StB
vorzulegen.

Fur Asphaltbindermischgut SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskérnungen gemaf der TL Gestein-StB 04/23 ist auf
Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die Identifizierbarkeit anhand folgender Angaben zu gewahrleisten:
- Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch
das Lager anzugeben,
- Art der Gesteinskérnung,
- Korngruppe/Lieferkérnung,
- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fur Stral3en der
Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Prifungen durchfiihren und im Eignungsnachweis
angeben:

- Fdr Asphaltdeckschichtmischgut aus Splittmastixasphalt oder aus Asphaltbeton ist der
Spurbildungsversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 22 durchzufiihren und die proportionale
Spurrinnentiefe anzugeben.

- Fuir Asphaltbindermischgut ist die Dehnungsrate nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1 zu
bestimmen und anzugeben.

- Fir Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu prufen.

- Fir Gussasphalt mit viskositatsveranderten Bindemitteln bzw. mit
viskositatsverandernden Zusatzen sind Prifungen gemafl Anhang des Merkblattes flr
Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufiihren.

Im Eignungsnachweis sind folgende zusétzliche Angaben erforderlich:
» Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung

» Artund Sorte des frisch zugegebenen Bitumens

> Bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskosititsverdanderten Bitumens nach TL VBit-StB:
» Artund Sorte des resultierenden Bindemittels

> Aqui-Schermodultemperatur  Tric(G*=15kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel
Oriick(G*=15kPa) in ° des resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV)

» Phasenibergangstemperatur Ter in °C des resultierenden Bindemittels nach den TP
Bitumen-StB, Teil 5 (konstante Scherrate)
» Bei Verwendung von viskositiatsverandernden organischen Zusatzen:
» Hersteller, Typ, Produktbezeichnung
» Artund Sorte des resultierenden Bindemittels
» Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt
>

Aqui-Schermodultemperatur  Truc(G*=15kPa) in °C und zugehériger Phasenwinkel
Oriick(G*=15kPa) in ° des resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV)

» Phasenubergangstemperatur Ter in °C des resultierenden Bindemittels nach den TP
Bitumen-StB, Teil 5 (konstante Scherrate)

» Bei Verwendung von oberflichenaktiven oder mineralischen Zusatzen:
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» Hersteller, Produktbezeichnung

> Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

» Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

> Aqui-Schermodultemperatur Tmix(G*=15kPa) in °C des resultierenden Bindemittels
(rechnerisch ermittelt analog zu Kapitel 5.4.2, Abschnitt 3.1.1)

> Bei Verwendung der Schaumbitumentechnologie:

Art und Sorte des resultierenden Bindemittels

Aqui-Schermodultemperatur Tmix(G*=15kPa) in °C des resultierenden Bindemittels
(rechnerisch ermittelt analog zu Kapitel 5.4.2, Abschnitt 3.1.1)

» Verdichtungstemperatur des Marshallprobekérpers

» Unter Verwendung des ausgewahlten gebrauchsfertigen Viskositatsveranderten Bitumens oder
Zusatzes nach der Erfahrungssammlung TA der BASt oder des aufgeschaumten Bindemittels sind
erweiterte Erstprifungen am Asphaltmischgut durchzufiihren. Die erweiterten Erstprifungen und
die Ergebnisse der nachfolgenden Prifungen werden dem Auftraggeber als Anlage zum
Eignungsnachweis informativ zur Verfligung gestellt:

Asphalt-
Prii deckschichten aus |, . ASphalt- Asphalt-
riifung ACDS.SMAD S binderschichten aus | tragschichten aus
IV’IAs ’ |ACBS SG,SMABS ACTS
Einaxialer Druck-Schwell-
versuch zur Bestimmung des X
Verformungsverhaltens X (siehe 5.4.1) -
nach den TP Asphalt-StB, T
Teil 25 B 1
Angabe zum
Tieftemperaturverhalten nach den X X )

TP Asphalt, Teil 46 A
(Abkuhlversuch TSRST)

Abschnitt 2.3.4 Transport von Asphaltmischgut

Gussasphalt ist in fahrbaren Rihrwerkskesseln standig zu ruhren. Es sind nur Rihrwerkskessel mit
einem fernbedienbaren Auslass zu verwenden.

Die Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.4 gilt nicht.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

Asphaltmischgut fiir Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und

Asphaltbinderschichten:
130 °C bis 150 °C

Asphaltmischgut fiir Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt:

140 °C bis 155 °C, bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte
Asphaltbefestigungen

- Gussasphalt:
200 °C bis 230 °C

Beim Walzasphalt ist die Temperatur beim Abkippen vom LKW in den Kiibel des Stralenfertigers bzw.

des Beschickers zu messen.
Ruhrwerkskessels zu messen.

Beim Gussasphalt

ist die Temperatur

beim Verlassen des
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Eine vereinzelte Uberschreitung der festgelegten Temperaturen des Asphaltmischgutes fiir
Asphaltschichten aus Walzasphalt um nicht mehr als 20 K stellt keinen Mangel dar.

Abschnitt 3.1 (Ausfiihrung - Allgemeines)

Deckschichten sind grundsatzlich mit gestaffelt fahrenden Fertigern hei3 an heil oder mit einem
Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht moglich, sind die Arbeitsnahte unmittelbar
neben der spateren Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegen sprechen.

Far die Herstellung der Asphaltbinderschicht aus Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten folgende
Hinweise:

- Die Verdichtung erfolgt mit Tandemwalzen mit einem Betriebsgewicht von 7 bis 10 t statisch.
Falls erforderlich, kann Vibrationsverdichtung eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Verdichtungsleistung zur Vermeidung von Kornzertrimmerung angepasst wird.

- Fur eine geschlossene Oberflachentextur oder fir temporares Befahren kann der ergdnzende
Einsatz von Kombiwalzen oder Gummiradwalzen sinnvoll sein.

Abschnitt 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten - Baustoffgemische)
Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht flir Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fir eine
Betonfahrbahndecke dient.

Abschnitt 3.6 (Herstellen von Asphaltbinderschichten)
Unterabschnitt 3.6.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Fir die Baustoffgemische gelten die
Anforderungen der Abschnitte Alternative Binderschichtkonzepte dieser Baubeschreibung.

Unterabschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Anstelle von Tabelle 11 der ZTV Asphalt-
StB 07/13 gelten fur die Anforderungen an die Schichteigenschaften die nachfolgenden beiden
Tabellen.

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus SMA B S

Schichteigenschaften SMA22B S SMA 16 B S
Verdichtungsgrad % =98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 5,5

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus AC B S SG
Schichteigenschaften AC22BSSG | AC16 B S SG
Verdichtungsgrad % = 98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 6,0

Abschnitt 3.9.5 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus Gussasphalt — Bearbeiten der

Oberfléche)

Die Temperatur des Abstreumaterials flr das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
mindestens 120 °C, die fir das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial flr die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der
Ubergabe in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die

Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.
Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

Abschnitt 4 (Grenzwerte und Toleranzen)

Far Asphaltbindermischgut und —schichten SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 4 der ZTV
Asphalt-StB 07/13 mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Fur Asphaltbinderschichten aus Asphaltmischgut SMA B S und AC B S SG gelten die Grenzwerte fir

Seite 54 von 63



114411 - LS NRW - Baubeschreibung temperaturabgesenkte Asphalte - Vers. (01/26)
Einbaudicke und Einbaumenge entsprechend Tabelle 24.

Fir das Asphaltbindermischgut SMA B S gelten die Toleranzen fiir SMA nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgenden Ausnahmen:

- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fir Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle 23,
- Tabelle 22 gilt nicht.

Fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten die Toleranzen fir AC B nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgender Ausnahme:

- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fir Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle
23.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
SMA B S darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
SMA B S* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht Gber- bzw. unterschreiten.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht

AC B S SG darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
AC B S SG* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht liber- bzw. unterschreiten.

Abschnitt 4.1 (Asphaltmischgut)

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) des aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen
Bindemittels darf die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen unteren Grenzwerte nicht
unterschreiten und die oberen Grenzwerte nicht Uberschreiten.

Tabelle: Grenzwerte fiir Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) bei 1,59 Hz des aus dem
Asphaltmischgut rickgewonnenen Bindemittels

StraBenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Sorte unteref Gcrenzwert oberer. G:enzwert Sorte untereI: Gcrenzwert oberer. G:enzwert
in °C in °C in °C in °C

70/100 43 59 45/80-50 A 44 64
50/70 46 62 25/55-55 A 48 70
30/45 52 68 10/40-65 A 56 76
20/30 55 71 45/80-65 A 48 66
65/105-70 A 43 61

Diese Grenzwerte gelten sowohl fiir die Verwendung von Strallenbaubitumen oder

Polymermodifizierten Bitumen nach den TL Bitumen-StB als auch bei der Mitverwendung von
Asphaltgranulat und/oder Naturasphalt. Dies gilt auch bei der Mitverwendung von oberflachenaktiven
oder mineralischen Zuséatzen sowie der Schaumbitumentechnologie.

Bei Einhaltung der Grenzwerte der Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) nach der vorangestellten
Tabelle ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht mafligeblich.

Eine Unter- oder Uberschreitung der Grenzwerte nach vorangestellter Tabelle stellt keinen Mangel dar,
wenn die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerte flr den Erweichungspunkt Ring und
Kugel eingehalten werden.

Die Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 4.1 wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Tabelle: Grenzwerte fiir den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut
rickgewonnenen Bindemittels

StraRenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen

unterer Grenzwert |oberer Grenzwert unterer Grenzwert| oberer Grenzwert
Sorte .o Lo Sorte . o Lo
in °C in °C in °C in °C
70/100 43 59 45/80-50 A 48 66
50/70 46 62 25/55-55 A 53 71
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30/45 52 68 10/40-65 A 63 81
20/30 55 71 45/80-65 A K
65/105-70 A ")

*) bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises + 8 K

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Verwendung von
viskositatsverandernden, organischen Zusatzen darf die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa)
des riickgewonnenen Bindemittels die im Eignungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur
T(G*=15 kPa) um nicht mehr als 8 K Uiber- oder unterschreiten.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder von viskositatsverandernden, organischen
Zusatzen werden keine Anforderungen an die elastische Rickstellung des riickgewonnenen
Bindemittels gestellt.

Abschnitt 4.2.5 (Ebenheit)

Wenn fir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fir Asphaltdeckschichten aus
AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Abschnitt 4.2.6 (Griffigkeit)

Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen StralRen bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen Stral3en ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumaRnahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fallen auf volle 100-m-Abschnitte konstant
gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung moglich ist.

Abschnitt 5.2 (Eigeniiberwachungspriifungen) )
Die Protokolle aller Eigentberwachungsprifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Abschnitt 5.3 (Kontrollpriifungen)

Es gelten fir Asphaltbindermischgut AC B S SG und SMA B und der eingebauten
Asphaltbinderschichten aus AC B S SG und SMA B Art und Umfang der Kontrollprifungen
entsprechend ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle 26, Spalte Asphaltbinderschicht.

An dem aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittel wird die Aqui-Schermodultemperatur
ermittelt.

Abschnitt 6.1 (Behandlung von Méngein)

Nach der Durchflhrung einer griffigkeitsverbessernden Malknahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche, SKM-Messungen vom AG
durchgefihrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MaRnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fiir diese SKM-Messungen tragt der AN.

Abschnitt 7.2.2 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren BaumaRnahmen, flr die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim Aufmal} Gber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rauhtiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
bericksichtigt. In Ausnahmefallen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rauhtiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rautiefe abgezogen.

Abschnitt 7.3.2 (Abrechnung nach Einbaumenge)
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Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flichenbezogenes Einbaumenge (kg/m?) fiir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fir
je 3.000 m? Einbauflache oder fiir eine Tagesleistung zu libergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

Leistungspositionen, die nach flachenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm?. Der Einsatz von héheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehlmengen fuhren. Diese Fehimengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
vergutet.

7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Abschnitt 1.3.2 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgerate zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage
gefordert sind, muss entweder die Sauganlage unmittelbar in die Hochdruckreinigungseinheit
integriert sein (z.B. ,Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

Abschnitt 3.2.1 (Frésen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 ,Asphalt frasen des ,Standardleistungskataloges fiir den Strallen- und
Brickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Standardfrasen” und ist mit
einer Fraswalze durchzuflihren, die einen Schnittlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 ,Asphalt feinfrasen“ des ,Standardleistungskataloges fiir den Stralen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Feinfrasen” und ist mit einer
Fraswalze durchzuflihren, die einen Schnittlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

Abschnitt 3.2.4 (MaBnahmen zur Profilverbesserung)

Bei einer Profilverbesserung in ungleichmafiger Dicke nach Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 mit
Asphaltbindermischgut sind die Asphaltmischgutsorten nach den Abschnitten Alternative
Asphaltbinderschichten und Temperaturabgesenkte Asphalte der Baubeschreibung zu verwenden.
Fur die zulassigen Mindest- und HAchsteinbaudicken gelten fur Asphaltbinderschichten abweichend
von Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 die Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Profilverbesserungen in

. A . SMA22B S SMA16BS | AC22BSSG | AC16B S SG
ungleichmaBiger Dicke mit

Asphaltbinderschichten  cm 7,5 bis 14,0 5,0 bis 9,5 6,0 bis 14,0 4,0 bis 9,5

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Priifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

Abschnitt. 2 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Die Verwertung von pechhaltigen Strallenausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.

Abschnitt 2.2.5.1 und 2.3.3.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungsprifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprufungen.

Abschnitt 3.2 (Baustoffe, Beton)
Rezyklierte Gesteinskdrnungen sind als Zuschlag fur Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.

Seite 57 von 63



114411 - LS NRW - Baubeschreibung temperaturabgesenkte Asphalte - Vers. (01/26)

Hiervon ausgenommen sind Gesteinskérnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag fiir den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise fiir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Morane.

Abschnitt 3.3.1 (Herstellen der Betondecke)

Der Mehraufwand fiir das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder Verengungen
der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl. das Herstellen
der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert vergutet.

In Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen sind keine Langsfugen zulassig.

Abschnitt 3.3.1.6.1 (Entfernen des Oberflaichenmoértels)
Die mittlere Rautiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

Abschnitt 3.3.2 (Herstellen der Fugenkerben)
Bei der Verwendung von heil3 verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
moglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.

Abschnitt 3.5.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigentiberwachungsprifungen
nachzuweisen. Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf
den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe Februar 2025

Der in Anlage 1 zum ARS 10/2025 vom 13.03.2025 des BMVI aufgeflihrte Stand der jeweiligen Teile

und Abschnitte, ,Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING* gemaR Anlage 2 zum 10/2025 vom
13.03.2025 des BMVI und die Anlage 3 zum ARS 10/2025 vom 13.03.2025 des BMVI ,Liste der
Hinweise zu den ZTV-ING — Stand 2025/02° sind zu beachten.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 1

Nr. 2.2 Absatz 4 a) 1. Spiegelstrich
Die Expositionsklasse XD3 ist zu ersetzen durch die Expositionsklasse XD2.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2

Nr. 5.1 (3) Allgemeine Anforderungen

Die folgende Regelung aus ARS 22/2012 ist beim Neubau, Umbau, Instandsetzungen und
Verstarkungen (z.B. Schubverstarkungen, interne / externe Vorspannung,...) von Briicken
anzuwenden:

Es dlrfen nur Spannstahle verwendet werden, die der Klasse 1 nach E DIN EN 1992-2/NA, Tabelle
6.4 DE ,Parameter der Ermidungsfestigkeitskurven (Wohlerlinien) fir Spannstahl® entsprechen. Die
Werte fiir Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir den Spannstahl
nachzuweisen.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5

Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal
Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

Nr. 5 Abnahme
Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Absténde von
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Uberpriifungen des Erfolges der Fiillung von Rissen im Einzelnen mit dem Auftraggeber rechtzeitig
abzustimmen.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 1

Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer Zustimmung des
Auftraggebers.

Fur Brucken ist dem Auftraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan
einschlieRlich einer Massenberechnung fur die Haupttragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweiften Tragern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur
Reduktion der Stahltonnage sind deshalb bei der Werksattfertigung in der Regel zusatzliche
Schweilstolle bzw. Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den
Abmessungen der Fertigungsschiisse ohnehin erforderlichen Stolien vorzusehen.

Die Verwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht
zulassig.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 6

Nr. 2.1 (1) Grundsétzliches

Die folgende Regelung aus dem ARS 27/2024 ist bei der Verwendung von wasserdichten
Fahrbahnibergangen mit einem Dichtprofil anzuwenden:

Allgemeines Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr. 27/2024

Mit dem ARS 18/2021 wurden u. a. die fortgeschriebenen TL/TP FU 2021 eingefiihrt und damit die
vormalige Praxis der Einzel- und Regelprifung auf CE-gekennzeichnete Fahrbahniibergange mit
Europaisch Technischer Bewertung erweitert.

Fur die nach alter TL/TP FU 2005 regelgepriften Fahrbahniibergéange konnte auf Grundlage einer
Ubergangsregelung bis zum 31.12.2022 eine Verlangerung der regelgepriiften Systeme um zwei
Jahre bis zum 31.12.2024 beantragt werden, wenn keine technischen Anderungen am Fahrbahn-
Ubergang vorgesehen waren. Bis heute ist es noch nicht gelungen eine ausreichende Anzahl
Fahrbahniibergangskonstruktionen nach aktueller TL/TPING FU 2021 regelgepriift bzw. zur
Anwendung im Regelfall verfligbar zu haben.

Deshalb werden die Fristen der bisherigen Ubergangsregelung wie folgt verlangert:

(1) Die Anwendung der nach TL/TP FU 2005 regelgepriiften Fahrbahniibergénge kann bis zum
31.12.2024 auf Antrag bis zum 31.12.2025 verlangert werden, wenn keine technischen Anderungen
am Fahrbahnlibergang vorgesehen sind.

(2) Fur diese oder auf Basis dieser Fahrbahniibergange weiter entwickelte Systeme muissen bis zum
30.06.2025 ein Antrag auf Regelpriifung oder ein Antrag auf Genehmigung zur Anwendung im
Regelfall gestellt und die fiir die Priifung erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. In Erwartung

einer zeitnahen positiven Regelprifung oder Genehmigung zur Anwendung im Regelfall kann bei
Bedarf im Einzelfall auf Antrag eine weitere Verlangerung Gber den 31.12.2025 hinaus gewahrt
werden.

(3) Die Ubergangsldsung, wasserdichte Fahrbahniibergédnge mit einem Dichtprofil gemaR TL/TP FU
2021 ohne Regelprifverfahren bzw. ohne eine Genehmigung zur Anwendung im Regelfall zu
verwenden, wird bis zum 31.12.2025 verlangert, sofern die Regelungen des ARS 02/2023
eingehalten werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten auch fiir wasserdichte Fahrbahniibergange

mit einem Dichtprofil ausschlieRlich die Regelungen der aktuellen TL/TP FU 2021.

(4) Nach aktueller TL/TP FU 2021 besteht auch weiterhin die Méglichkeit Fahrbahniibergénge einer
Priifung im Einzelfall oder einer Genehmigung zur Anwendung im Einzelfall zu unterziehen.

Nachrichtlich ist das aufgehobene Allgemeines Rundschreiben StralRenbau (ARS) Nr. 02/2023 zu
beachten:

Mit Einfiihrung der ZTV-ING 6-6 und den TL/TP FU im Juli 2021 wird auch fir wasserdichte
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Fahrbahniibergange mit einem Dichtprofil ein Regelpriifverfahren (ochne ETA) bzw. eine
Genehmigung zur Anwendung im Regelfall (mit ETA) erforderlich. Unter Einhaltung der
nachfolgenden Regelungen ist es noch bis zum 31.12.2024 zulassig, Fahrbahniibergange mit einem
Dichtprofil ohne Regelpriifverfahren bzw. ohne eine Genehmigung zur Anwendung im Regelfall zu
verwenden:

(1) Bei der Konstruktion sind die Regelungen der Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten (RiZING)
anzuwenden.

(2) Der Einsatz ist auf eine maximale Spaltbreite von 70 mm oder, sofern bewehrte
Elastomerlager zur elastischen Lagerung von Briickenliberbauten zur Anwendung kommen,
auf eine max. Spaltbreite von 80 mm begrenzt. Fur Fahrbahnibergange, die von den
vorgenannten Regelungen abweichen, sind entsprechende Prif- und
Genehmigungsverfahren nach TL/TP FU durchzufiihren.

(3) Das Dichtprofil muss in der Lage sein, den rechnerisch ermittelten Bewegungen in Richtung
der Fuge und rechtwinklig zur Fuge unbeschadet zu folgen. Fir einen eventuell erforderlichen
Austausch der Lager muss der Uberbau angehoben werden kénnen. Das erforderliche
Anhebemal} betragt mindestens 10 mm. Dieses Anheben muss die
Fahrbahnibergangskonstruktion ohne Schaden zu nehmen ermdglichen, insbesondere auch
unter Verkehr und unter Berlcksichtigung eventuell vorhandener Abdeckbleche. In den
Ausfiihrungszeichnungen sind Angaben zu machen, wenn hierfiir besondere Malknahmen
erforderlich sind.

(4) Die Konstruktion des Fahrbahniibergangs ist so auszubilden, dass VerschleiRteile
ausgetauscht werden kénnen.

(5) Fur das Dichtprofil sowie seine Sté3e, Abwinklungen und seine Verankerung gelten die
Anforderungen der TL/TP FU wie beim Regelpriifverfahren oder einer Genehmigung zur
Anwendung im Regelfall. Die Einhaltung der Anforderungen muss von einer als Prif-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle (PUZ-Stelle) gemal TL/TP FU anerkannten
Materialprifanstalt (MPA) nachgewiesen und in einem Prifbericht bestatigt werden. Es sind
die Dauerhaftigkeit und die Wasserdichtigkeit entsprechend TL/TP FU nachzuweisen.

(6) Mit den Ausfiihrungsunterlagen sind der Prifbericht nach (5) und eine Erklarung des
Lieferanten (Herstellers) Gber die Einhaltung der Anforderungen der Absatze (4) und (5) zu
Ubergeben.

(7) Es ist eine Arbeitsanweisung fiir das Herstellen der StéRe der Randprofile und des
Dichtprofils aufzustellen und in die Ausfliihrungsunterlagen mit aufzunehmen. Hierbei gelten
die Bestimmungen der TL/TP FU.

(8) Die vorgelegten Ausfiihrungs- bzw. Werkstattzeichnungen mussen alle Einzelheiten und
Vermalungen des Fahrbahniberganges enthalten. Daneben missen die Fahrbahn, deren
Aufbau und Oberflachenniveau, der Dehnweg, die Voreinstellung, die angrenzenden Stahlund
Betonbauteile, die Ankerschlaufen sowie die Vergussfuge zwischen Randprofil und
Stahlbetonkappe mafstablich dargestellt und vollstandig vermalit enthalten sein.

(9) Die Einhaltung aller festgelegten Anforderungen an das Dichtprofil ist bei deren Hersteller
durch Eigen- und Fremduberwachung zu Gberprifen. Im Ubrigen gelten sinngeman die TL/TP
FU.

(10) Beim Einbau von Fahrbahniibergangen in Betonbauteilen und in Stahlbriicken gelten die
Anforderungen in den ZTV-ING 6-6, 5.3.

(11) Samtliche Ausfuhrungsunterlagen sind in Bestandsunterlagen gemaf ZTV-ING 1-2 zu
Uberfuhren.

Nach Ablauf der Frist gelten auch fir wasserdichte Fahrbahnibergdnge mit einem Dichtprofil
ausschlieRlich die Regelungen der neuen TL/TP FU.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 9

Nr. 2.2.4 Korrosionsschutz

Erganzend zu (1) Korrosionsschutz wird festgelegt:

»otahlgelander erhalten das Korrosionsschutzsystem Nr. 1 nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang
A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.1 b)"

ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3

Nr. 5.2 Baugruben, Griindungen und Betonsockel und 5.3 FuBpunktverankerungen

Die Bewehrung der Betonsockel wird bis auf die untere Lage der Fundamentbewehrung
heruntergefihrt.

Die Ankerschrauben sind vorzufertigen und werden in einer Einbauschablone in die Solllage der
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Hohen- und Achsmale gebracht. Die Anker werden beim Einbau in die Solllage so mit der
Bewehrung verbunden, dass ihre Lage beim Betonieren nicht verandert werden kann.

Alle Ankerschrauben werden mind. 20 cm aus dem Betonsockel herausgefiihrt.

Ein nachtragliches Kirzen der Anker ist nicht zugelassen.

Die Anker werden bis auf 10 cm Uber Unterkante Fundament heruntergefihrt, jedoch nicht Ianger als
2,00 m ausgefihrt. Die Anker haben am unteren Ende Haken.

In diese Haken ist ein Betonstabstahl mind. @ 25 mm einzulegen. Die Stabe werden bis an die Enden
der Fundamentlangsseiten (unterhalb des Anprallsockels) geflhrt und am Bewehrungskorb befestigt.
An diese Querstabe kann das Erdungsband angeschlossen werden.

Die Schraubverbindungen der FuRpunktverankerungen bleiben sichtbar. Sie werden nicht durch
Kappen abgedeckt.

Nr. 5.4 Verbindung zwischen Riegel und Stiel
Die Riegel- Stiel- Verbindung ist biegesteif auszubilden. Der Riegel muss vollflachig aufliegen.
Gelenkige Ausbildung ist nicht zugelassen.

Nr. 5.5 Befestigungselemente

Es sind Rahmenkonstruktionen gemafR RIZ VZB 20 einzubauen.

Fur die Schraubverbindungen sind feuerverzinkte Schrauben der Gite 5.6 nach DIN EN ISO 898 zu
verwenden.

Zwischen Riegel und Halterung ist ein umlaufendes elastisches Distanzband einzubauen. Zum
besseren Einbau kann es an den Ecken unterbrochen sein.

Der statische Nachweis der Rahmenkonstruktion ist erforderlich.

Spannbander sind nicht zugelassen.

Nr. 5.6 Korrosionsschutz
Fur die Tragkonstruktion aus Stahl ist das Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2 Nr. 6.1.1, aufzubringen.

Nr. 5.8 Steigleitern
Bei begehbaren Konstruktionen sind bei den Steigleitern Rickenkdrbe vorzusehen.

ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 1

Far ganz NRW wird einheitlich die Windzone 2 festgelegti

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

Teil 3

Der Nachweis der ausreichenden Qualifikation ist durch den Auftragnehmer fiir den benannten
Kolonnenfiihrer durch
- die Vorlage einer Bescheinigung des Ausbildungsbeirates ,Verarbeiten von Kunststoffen im
Beton®
- beim Deutschen Beton-Verein e. V. (SIVV-Schein)* oder
- die Aufschulung zum Asphaltbauer oder einen gleichwertigen Qualifikationsnachweis zu
erbringen.

7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 22

Erganzend zu den ZTV-Lsw 22 ist fur die Grindungen und die Bemessung von Stahlpfosten von
Larmschutzwéanden und Uberflughilfen das Merkblatt (iber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fiir
Griindungen und Stahlpfosten von Larmschutzwénden und Uberflughilfen an Straen (M EBGS-
LSW) zu berticksichtigen.

Fir den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4
Anhang NA.A fir die zu berlicksichtigende Windbelastung von Larmschutzwanden festgelegt.

Fur die Bemessung der Larmschutzwande auf Briicken und anderen Ingenieurbauwerken sowie fiir

absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr. 5/2012
anzuwenden.
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7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergdnzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)*
fur Arbeitsstellen an allen StralRen gemal dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

TL transportable Schutzeinrichtungen

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

Abschnitt 5.1 Allgemeines (Verkehrsbelastung)

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

Abschnitt 4.3 Qualifikation des Erbringers der Leistung

Die DIN 18800-7 (Stahlbauten, Teil 7: Ausfiihrung und Herstellerqualifikation) wurde zurtickgezogen.
Sie wird durch DIN EN 1090-1 ersetzt. Fir den Nachweis der Herstellerqualifikation flr das
Schweillen kann daher nicht mehr die Klasse B nach DIN 18800-7 gefordert werden.

Fur den Geltungsbereich der ortsfesten Verkehrszeichen in Seitenaufstellung wurde die
Klassenauswahl nach DIN EN 1090-2 von der Gliteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen tberprift.
Es wird Ausfiihrungsklasse EXC2 gefordert.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit fiir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1). Dies wurde durch die
Europaischen Normenorganisation CEN festgelegt.

Damit bleibt auch die Anwendung der Technischen Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale
Verkehrszeichen (TLP VZ) weiter gultig. Auch hier muss jedoch die Klasse B nach DIN 18800-7
sinngemal durch EXC2 nach EN 1090-2 ersetzt werden.

Auflerdem ist das ARS 02/2022 (Grundséatze flr die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen)
zu bertcksichtigen.

Hinweis: Fur Schilderbriicken und Kragarme gilt nach wie vor die ZTV-ING. Diese fordert EXC2 und
es ist der Nachweis nach EN 1090-1 zu erbringen (CE-Kennzeichnung nach System 2+).

Abschnitt 6.1.3 Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes

Es dirfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VZ verwendet werden. Die Bewertung der Konformitat mit den fiir Deutschland ausgewahlten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fir StraRenwesen. Uber die fiir Deutschland freigegebenen
Signalbild-Materialien wird bei der BASt eine Liste geflihrt und diese in regelmaligen Abstanden
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veroffentlicht.

Die Auswabhl der Ausflihrungsart ist nach dem Merkblatt flir die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von Reflexfolien verschiedener Retroreflexions-Klassen und/oder Reflexfolien-
Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Reflexfolien-Aufbau C und Reflexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

Abschnitt 7.1 Passive Sicherheit
Der Abschnitte 7.1 der ZTV VZ 2011 ist durch das ARS 02/2022 (Grundsatze fiir die passiv sichere
Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

Abschnitt 7.2 Konstruktive Einzelheiten
Der Abschnitte 7.2 der ZTV VZ 2011 ist durch das ARS 02/2022 (Grundsétze flr die passiv sichere
Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

DIN 18801 (Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung) und DIN 18808 (Stahlbauten;
Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung) wurden zurlickgezogen. Sie
werden durch DIN EN 1993 ersetzt. Die Abmessungen der Standerkonstruktion sind entsprechend
DIN EN 1993 (Eurocode 3) vorzusehen.

Fur die Ausfiihrung von geschweil3ten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen (Aufstellvorrichtungen,
Schellen, Hinterkonstruktion, Befestigungsteile usw.) siehe Punkt 7.15, Abschnitt 4.3 Qualifikation des
Erbringers der Leistung

Der Nachweis fur die Anschlussschwei3naht Rohr / Fu3platte kann entsprechend DIN EN 1993-1-8
bei Einhaltung der Parameter Schwei3nahtdicke = Wandstarke entfallen.
Die Mindestdicke der Kehlnaht betragt gemal Eurocode grundsatzlich 3 mm.

Abschnitt 7.3 Fahrzeug-Riickhaltesysteme
Der Abschnitte 7.3 der ZTV VZ 2011 ist durch das ARS 02/2022 (Grundsatze fiir die passiv sichere
Aufstellung von Verkehrszeichen) aktualisiert worden.

Vor Schildkonstruktionen auf Gabelstédndern oder Trimasten sind gemafy RPS 2009 (ARS 28/2010)
passive Schutzeinrichtungen vorzusehen, sofern die passive Sicherheit der Schildkonstruktion nach
DIN EN 12767 nicht nachgewiesen wurde

Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen groBer Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten
DIN 18800-1 bis -3 wurden zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.

Fur die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fiir
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fiir Lasten gemaf DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (yc = 1,2 fur Eigenlasten; ya = 1,35 fir Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zurlckgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. Fir Tragkonstruktionen
aus Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

Abschnitt 7.6.9 Griindung
Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu flihren.
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Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 1



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
Titel Bezeichnung Seite

Langtext-VerzeiChNIS. ... ... e 4
00. KOSTEN DO . ... eiee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e s b e e eeeeaeeeaeaans 4
00.00. 1 €T T RSP RRT 4
00.01. KONEFOIPIUTUNGEN. ...t e e e e e e e e e e e e e a e e e e e e e e e snnraraeeaaaaeeas 4
01. BAUSTELLENEINRICHTUNG. ... ..ttt ittt e s setee e e e e e s s ntae e e s nnnseeeeeannns 6
01.00. BE EinrichntuNG/REUMUNG. ........coiiiiiiiiiie ettt e e e e st e e e e e e e s et e e e e e e e e e senraraeneaaaeeas 6
02. VERKEHRSSICHERUNG....... .ottt ettt st e e st e e e e snte e e e s sntaneessnseeaeeanes 8
02.00. =14 = 6= (o g =Y 1 T PPNt 8
02.01. ZUSAIZDESCNIIAEIUNG. ..ottt ettt et s b e e 13
03. Y (=] =T o1 o= 11 USRS 15
03.00. U o] U T o 15
03.01. NEDENAIDEITEN. ...t e s snreneeee e e e e e s ennnene D T
03.02. L E T 1= =T =1 (= o S 18
03.03. ASPRAEINDAUL..... ..o ——————————————————————————————— 19
03.04. GUIRASPHALT ...ttt et et e e et e e e e eateeeessteeeeesastaeeesasseeaesassaneesansseneesanes 25
03.05. T g o= 1U) =Y PSR 26
03.06. BOrdSteiN@NIAgE. ........eeeiiiieie e 32
03.07. TaKtile ElemEnte. ..o 37
03.08. VEhrKENrSSCHIIAET ...t e e e e e e e e e e e e e e e eane 38
03.09. TR 39
04. RS To] 011 1T [T SO PPPPPPPROt 41
04.00. T RS To g =Y 1 T P 3
04.01. VBIMESSUNG. ...ttt ettt ettt ettt b bttt e e e be et e e s b b et e e e aabe e e e e s an et e e e aabbeeeesnnneeeeannnnees 41
04.02. Sonntagsarbeit/Nachtarbeit...............ooooiiiiiiiii e 41
04.03. BUSWArtENAUSCREN........co ettt e e e e e e e e e e e e e e e 42
05. =T Q1= U o Vo RS RSRUSSRRRRRY 43
05.00. Y E= Ty =T o o T PP UP P PRPOPPPPROY 43

KUrZtext-/Preis-VerzeiChNis. .............iii ittt 51
00. LG0Ty (=T o T D4 = OO PPRES 51
00.00. 11 €1 =1 PSPPSR 51
00.01. (T a1 o] [T o W18 aTe =T o O PP PRP 51
01. BAUSTELLENEINRICHTUNG.......ooiiiiiiiiie ittt e e et a e e enree e e neeas 52
01.00. BE EinrichntuNG/REUMUNG. .....coiiiiiiiiii et 52
02. VERKEHRSSICHERUNG ... ..ttt ettt et e st a e snnte e e s nnnneeeean 53
02.00. VErKENISSICNEIUNG. ... ittt e e e e e s e bbe e e e anes 53
02.01. WA V3= 1 w4 o Y=Y Tod a1 o /=T (U T o T 55
03. RS = 1KY =Y o1 o Y- T SO EER 56
03.00. U o (U o o SRR 56
03.01. [N [T 0= T g =T o =1 (= o SRR 57
03.02. BanKettarDEITEN. ........e e 57
03.03. F =T o] T2 1 C=Y a1 o X T TSP 58
03.04. GURASPHALT ..ttt ettt ettt e e ettt e e e ea bt e e e sttt ee e e anteeeeeabeeeeesanteeeeeaseneeeeanes 60
03.05. g o =T (=Y 60
03.06. Bordsteinanlage. .........cooo i 62
03.07. TaKtile ElemeEnte. ...ttt a e e e e ee e e e e e 64
03.08. VENrKENISSCRIIAET ...t e e e e e 65
03.09. S TSP RPSOUPSR 65
04. S To] 0T o =T TSP PPPRRRN 67
04.00. BeWEISSICREIUNG. ....ceii i 67
04.01. L= T3 0 aT= TS0 o Vo 67
Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 2



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
Titel Bezeichnung Seite
04.02. Sonntagsarbeit/Nachtarbeit.............coou 67
04.03. BUSWAENAUSCREN........eiiiiii e e e e 67
05. = T4 =T o o T PSP P RPN PPROY 68
05.00. =T Q1= U o Vo USRS 68

ZUSAMMENSTEIIUNG . ... ettt e e e e e 72
Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

00. Kosten Dritter

00.00. SIGEKO

00.00.0001. 19.101/513 1,00 Psch

SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berihrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfuhrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fur
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-

ten.

00.00.0002. 19.101/518 1,00 Psch
SiGe-Plan des AG fortschreiben
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
beriihrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ande-
rungen in der Ausfihrung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan fir jeden Beschaftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

00.00.0003. 19.101/528 1,00 Psch
SiGe-Koordinator stellen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfliihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

00.01. Kontrollpriifungen

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Gilt fiir das gesamte LV.

Die Gegenpole sind im Abstand von 50 m zu verlegen und
Ortlich zu markieren.

00.01.0001. 19.101/737.07.99 TA 220,00 St
Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
Gegenpole fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm)
max. Messtiefe 50 cm
Unterlage 'Asphaltbinder.- und Deckschicht.
Im Abstand von 50m. Die Stelle ist 6rtlich zu
markieren. B = Binderschicht und D = Deckschicht.'

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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00.01.0002. 19.101/722.29.11 TA 10,00 St

Bohrkern entnehmen

Bohrkern fir Kontrollpriifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG (bergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe 'bis 25 cm'

Material = Asphaltschicht.

Verfullmaterial = Asphalt. Material verdichten.

00.01.0003. 19.101/712.10 10,00 St
Probegefal liefern
Probegefall zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.

Druckdatum: 02.02.2026
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0oz StL-Nr Menge AE

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.00. BE Einrichntung/Raumung

01.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002. e e e e e e - 36,00 d
Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhaltung Baustelleneinrichtung gemag Vorposition Gber
die vorgesehene Grundeinsatzzeit hinaus, wenn die
Verlangerung nicht durch den AN zu vertreten ist.
Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. sind ebenfalls mit
dieser Position abgegolten.
Bei einer Abrechnung nach Tagen, handelt es sich um
Kalendertage.
Soweit nicht flr bestimmte Leistungen fur das
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt diese Position fiir alle Leistungendieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
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01.00.0003. 19.101/112.01 1,00 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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0oz StL-Nr Menge AE
02. VERKEHRSSICHERUNG

Hinweis zur OZ 02.00.

Falls keine Bauarbeiten in jeweiligen Bereiche
stattfinden, ist die Absperrung aus dem Verkehrsraum zu
entfernen. Das mehrmalige Entfernen

und Wiederaufstellen ist einzukalkulieren.

02.00. Verkehrssicherung

Hinweis zur OZ 02.00.0001.
Bauphase 1, halbseitige Sperrung fiir Bushaltestellen, Querungsinsel,
Schadstellen in Abstimmung mit AG

02.00.0001. e e e e e e - 4,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorlubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan B [1/8

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

02.00.0002. 21.105/110.10 14,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchftihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0003. e e e e e e - 4,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmal3nahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
...Forts. 02.00.0003.
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02.00.0003. Forts. ...

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Hinweis zur OZ 02.00.0004.
Bauphase 2 und 3, Vollsperrung L336 und Teilbereich im Knoten, siehe
Unterlagen des AG.

02.00.0004. 21.105/105.32.20.00.00 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.

02.00.0005. 21.105/115.00.00.11 1,00 Psch
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorlbergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Voriibergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergutet.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

02.00.0006. 21.105/110.10 16,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
...Forts. 02.00.0006.
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0oz StL-Nr Menge AE

02.00.0006. Forts. ...

stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0007. 21.105/120.02.00 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1angerer Dauer ab-
bauen. VorUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

02.00.0008. 21.105/510.50.19.01 TA 1,00 St
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergutet. Voruber-
gehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durchfihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergltet.
LSA flr Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen
und einer FuRgangersignalgruppe.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung 'Mit Verkehrsabhangigersteuerung fur 2
Signalzeitenplane und mit Allrot-Schaltun’
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

02.00.00009. 21.105/515.01 8,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0010. 21.105/505.21.51.91 TA 1,00 St
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
...Forts. 02.00.0010.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 10



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

02.00.0010. Forts. ...

standsetzung und Betreiben werden gesondert vergltet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte tber 200,00 m bis
250,00 m.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit Steuerung fir 'Mit Verkehrsabhangigersteuerung fir

2 Signalzeitenplane und mit Allrot-Schaltun'
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

02.00.0011. 21.105/515.01 8,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 02.00.0012.
Bauphase 4, Vollsperrung

02.00.0012. 21.105/105.12.20.01.01 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

02.00.0013. 21.105/110.10 6,00 d

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchftuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0014. 21.105/120.02.00 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Hinweis zur OZ 02.00.0015.
Zusatz LSA

02.00.0015. e - - 1,00 St
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergutet. Voruber-
gehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durchfihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
LSA flr Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen
und 4 FulRgangersignalgruppen.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit verkehrsabhéngiger Steuerung fir 2 Signalzei-
tenplane.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

02.00.0016. 21.105/515.01 36,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 02.00.0017.

Das Aufbringen der Markierung erfolgt in Teilldngen

02.00.0017. 21.105/322.12.04.11 15,00 m
Quermarkierung Typ | herstellen
Quermarkierung Typ | als voribergehende Markierung her-
stellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.00.0018. 21.105/905.32 36,00 d
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlielllich temporarer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.
Kontrolle zweimal taglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

02.01. Zusatzbeschilderung

02.01.0001. e e e e e e - 20,00 St
Rollsplitt- / Gefahrstelle- /
Rollsplitt- / Gefahrstelle- / Schleuder- oder
Rutschgefahr - Beschilderung inkl. Zusatz fehlende
Markierung komplett nach Weisung des AG
bauablaufgerecht (schrittweise) aufstellen, fir die
Dauer der Standzeit vor- und unterhalten, betreiben und
wieder bauablaufgerecht oder AG- Weisung komplett
aufnehmen und beseitigen. Die Dauer der Standzeit bis
zur 60 Tage ist einzukalkulieren. Die Kontrollfahrten
hierfur sowie sdmtliche Vorgéange wie beschrieben sind
einzukalkulieren.
Einrichtung geht wieder in Eigentum des AN uber.
Fir die Zeit nach der Freigabe der Baumaflinahme.
In Abstimmung mit dem AG.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

02.01.0002. il 10,00 St

Verk.schild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach stat. Er-
fordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsmafnah-
men durchfiihren. Die Kontrolle wird nicht gesondert
vergltet und ist einzukalkulieren.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

Grole 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache 'nach RSA und
Ortlichen Gegebenheiten Aufstellung im Baubereich und
auf Umleitungsstrecken nach Angaben des AG'
Einsatzzeit 'bis 60 Tage'

Druckdatum: 02.02.2026

Seite:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 03.

DER MEHRFACHE GROSSGERATEEINSATZ IST UNTER
BERUCKSICHTIGUNG DER VORGEGEBENEN BAUPHASEN IN DEN
EINZELNEN POSITIONEN (OZ-ten) EINZURECHNEN! DIE HOHE
DER FREILEITUNG UND UBERFUHRUNGSBAUWERKE IST ZU
BEACHTEN. BAU IN TEILLANGEN UND -FLACHEN

03. StraBenbau

Hinweis zur OZ 03.00.

Erschwernisse infolge der begrenzten Hbéhe (Bauwerke, Tafeln etc.) sind
in entsprechenden OZ zu berticksichtigen. Asphaltbefestigung auf der
Fahrbahn sowie auf dem Bauwerk.

03.00. Aufbruch

03.00.0001. 23.113/038.31.09 TA 100,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 16 cm '

Hinweis zur OZ 03.00.0002.

Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht auf der Fahrbahn und in
den Einmiindungen (BAB 4, Ortsstral3e, Hiickhausenerstral3e, Zum
Hawinkel)

03.00.0002. 23.113/005.19.90.99.11 TA 26.870,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltschicht 'Asphaltdeckschicht, Asphaltbinderschicht, angefrast
Asphalttragschicht'
Frastiefe 'bis 12 cm'
Flache 'Fahrbahn, Fahrstreifen, Einmindungen '
Breite 'lber 2 m''
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 03.00.0003.
Asphaltdeckschicht in Einmiindungen des Rad- und Gehweges

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.00.0003. 23.113/005.19.90.90.11 TA 380,00 m2

Asphalt frasen

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Asphaltschicht 'Asphaltdeckschicht, angefrast Asphaltbinderschicht,
angefrast Asphalttragschicht '

Frastiefe '4 cm'

Flache 'Einmindungen '

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und

Querrichtung.
Hinweis zur OZ 03.00.0004.
Feinfrdsung vor der Verlegung des Vlieses und ggf. fiir die Beseitigung
der Schollenbildung
03.00.0004.  23.113/008.90.90.16.11 TA 26.870,00 m2

Asphalt feinfrasen

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt 'Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht'

Frastiefe 'bis 2 cm''

Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache Uber 200 cm.

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

Hinweis zur OZ 03.00.0005.

Gussasphaltrinne, Erschwernisse infolge der Bordsteinanlage,
StraBenablédufe, sonstige Einbauteile sind einzurechnen. Die Reste der
Gussasphaltrinne oder der Anschlussnaht an der Bordsteinanlage oder
Fahrbahn sind aufzunehmen, dies ist in der OZ einzurechnen.

03.00.0005. 23.113/008.90.30.99.10 TA 163,00 m2
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrdsen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt 'Gussasphaltrinne '
Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache 'Gussasphaltrinne '
Breite 'Gussasphaltrinne bis 50 cm, Aufweitungsbereiche bis 60 cm '
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 03.00.0006.

Ausfihrung in Einzellflichen

03.00.0006. 23.113/028.90.40.90.03 TA 8.000,00 m2
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Schadstellen in Tragschicht in Abstimmung mit AG,
Asphaltbefestigung in Einzelbereichen im Gehweg (Bushaltestellen),
sonstige Bereiche in Abstimmung mit AG '
Dicke der Asphaltbefestigung Gber 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 35 cm '
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

03.01. Nebenarbeiten

03.01.0001. 23.113/043.24.01 8.000,00 m2
Unterlage profilieren
Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von lberschiissigem
Baustoff wird gesondert vergutet.
Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen Gesteinskérnun-
gen.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdéchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

03.01.0002. R il 30,00 t
Frostschutzschicht als Profil
Frostschutzschicht als Profilausgleich herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk10,
Fahrbahnteiler/Tropfen.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke 'in Abhangigkeit der geplanten Sollhéhe,
Einbau erfolgt als Profilausgleich’
Baustoffgemisch '0/32 mm, gebr. natlrliche
Gesteinskérnungen der Kategorie C90/3'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Ausfihrung in Rad-und Gehweg / Bushaltestellen.

Hinweis zur OZ 03.02.
Die nachfolgenden Arbeiten sind an der Fahrbahn sowie am Gehweg
auszufiihren.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite:
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.02. Bankettarbeiten

03.02.0001. - e e e e e - 7.750,00 m

Uberwachsene Fahrbahnriander bis

Uberwachsene Fahrbahnrénder bis 30cm Breite abschéalen

und saubern und seitlich in Bankettbereich verteilen.

Ausfuhrung in Teillangen u. -flachen, am Fahrbahnrand und an der
Bordsteinkante

03.02.0002. - mem e e 7.750,00 m
Linken bzw. rechten Rad-
Linken bzw. rechten Rad- Gehwegrand, Fahrbahnrand (mit
Kante) von ubergewachsenem Gras, abgelagertem Schmutz
u. a. freimachen und reinigen.
Freimachen zum Frasen.
Breite = ca. 20,0 cm auf Deckschicht,
Raumgut aufnehmen und seitlich auf der Béschung in
einer Dicke von 20,0 cm wieder andecken.

03.02.0003. - - TA 7.750,00 m
Bankett einschlieBlich
Bankett einschlief3lich Vegetationsdecke entlang der
Fahrbahn und des Rad-/Gehweges sowie zwischen Fahrbahn
und Rad-/Gehweg regulieren. Erschwernisse infolge der Bordsteinanlage
sind einzurechnen.
Entlang der Fahrbahn vor dem Frasen abschieben und nach
Deckeneinbau wieder andecken.
Regulieren Uber die gesamte Strecke in Teillangen
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergutet.
Breite = ca. 1,00 m.
Dicke 'bis 10 cm, Einbau 4,00 cm tiefer als
Fahrbahnrand bzw unter Bordstein '
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit 'Schutzplanken, Schildern, Leitpfosten und
Baume in Teilbereichen'
Schalgut 'im angrenzenden Bereich profilgerecht
andecken bis max 20 cm Dicke
(max. Forderweg: 50 m)
Verdichtungsgrad DPR mindestens 97 v. H.
Saatgut RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten '

Hinweis zur OZ 03.02.0004.
Leitpfosten sind vor dem Schélen aufzunehmen.

03.02.0004. 21.129/057.91.99 TA 41,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
...Forts. 03.02.0004.
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.02.0004. Forts. ...

Abbauteil 'Leitpfosten’

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren. Vorhandene Pfos-
tenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.

Abbauteile 'Seitlich lagern, defekte Leitpfosten der
Entsorgung nach Wahl des AN zuflihren'

03.02.0005. e - - 10,00 St
Leitpfosten nach Wahl des AN
Leitpfosten nach Wahl des AN entsorgen

03.02.0006. 21.129/412.10.00.11 41,00 St
Leitpfosten des AG aufstellen
Leitpfosten des AG aufstellen.
Eingrableitpfosten, Lange 1,60 m.
Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle.
Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
derliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten umge-
bende Flache wiederherstellen. Uberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

03.03. Asphalteinbau
Hinweis zur OZ 03.03.0001.
Asphalteinlage
03.03.0001. R 25.950,00 m2

Asphalteinlage-System

Asphalteinlage-System spannungsabbauend herstellen.
Asphalteinlage-System aus Asphalteinlage und Bindemittel zwischen
Asphaltschichten.

Wirkungsweise = Spannungsabbauend

- Verbundstoff -

in Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk1,8 liefern und
nach Verlegeanleitung des Herstellers zwischen Asphaltschichten
einbauen.

Verbundstoff = mechanisch verfestigtes Endlosfaservlies(100%
Polypropylen) verstarkt mit alkalibestandigen Glasfilamenten(UV-
stabilisiert alkalibestandige Glasfasern) > 500 g/m?2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, teils frisch, teils gefrast.
Ausgleichsschichten werden gesondert vergltet.

Bindemittel = Bitumenemulsion C67 hochviskos geeignet fiir die
Verlegung von Verbundstoff.

Anspritzmenge = 1,6 bis 1,9 kg/m?2.

Es ist kein Absplitten vorgesehen.

Technische Daten:
Rohstoff des Endlosfaservlieses = Polypropylen
...Forts. 03.03.0001.
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03.03.0001. Forts. ...

Verstarkung mittels Gitterstruktur aus Glas

Hochstzugkraft (DIN EN ISO 10319) = 2100kN/m (MD/CMD)*
Dehnung bei Nennfestigkeit(100 KN/m) = <3% (MD/CMD)*

Die Asphalteinlage ist zu stoRen, eventuelle Uberlappungen sind mit
Bitumen (0,9 kg/m?) zu verkleben.

In Langsrichtung zur Fahrbahn ist max. 1 Stof3 zulassig,

d. h. méglichst breite Rollen verwenden.

Die Prifung der Héchstzugkraft muss gemal FGSV
Arbeitspapier Nr. 770, Seite 12, Punkt 8.3 fiir die
Verwendung Vliesstoffen, und Verbundstoffen

im Asphaltbau Ausgabe 2006/ Fassung 2013 erfolgen.

Der Schichtenverbund ist bei der Verwendung von Asphalteinlage-
Systeme

anhand der TP Asphalt-StB, Teil 80 zu prifen, die Mindestwerte sollten
erzielt werden.

Der AG Ubernimmt bei seiner Priifung den empfohlenen Wert von = 10
KN,

um den allgemeinen Erfahrungen gerecht zu werden.

Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem

Rollenetikett gemafl DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.

Hinweis zur OZ 03.03.0002.
Schadstellen in Tragschicht, in Fahrbahn und in Einmiindungsbereichen.
Einbau in Teilfldchen und -Bereichen in Abstimmung mit AG

03.03.0002. e - - 2.800,00 t
Asphalttragschicht aus AC22 T S
Asphalttragschicht aus AC 22 T S herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TS herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Einbaudicke = 14 cm.

Bindemittel = Resultierend 35/50 VL nach TL VBit-StB oder
Resultierend 30/45 + Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der
BASt oder

Resultierend 30/45 durch die Schaumbitumentechnologie.
StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung.
Einbau mit Beschicker.
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 03.03.0003.

Einbau nahtlos in voller Breite der Fahrbahn.
Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG, nach dem Hinweis fiir die Planung
und Ausfiihrung von alternativen Asphaltbinderschichten H AL Abi.

03.03.0003. R 26.870,00 m2
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus AC 16 B S SG herstellen
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG
herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8,0 cm.

Bindemittel = Resultierend PmB 10/25 VL nach TL VBit-StB

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 100/0

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie SZ18

Fremdflller = Kalksteinflller Kategorie CC90

Stralienfertiger mit Absaugeinrichtung.

Einbau mit Beschicker.

Unebenheit der Oberflache der fertigen Schicht héchstens 4,0 mm
innerhalb einer

4,0 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

Hierzu muss der Fertiger Gber eine sensorgesteuerte
Nivelliereinrichtung z.B.

Ultra-schall-Multi-Sensoren oder ahnlich, mit mind. 3 Sensoren,

verfligen.
Hinweis zur OZ 03.03.0004.
Einbau nahtlos in voller Breite der Fahrbahn, Einbau in den
Einmiindungen
03.03.0004. —m e e e em o 27.170,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP
Asphaltbetondeckschicht AC 11 D SP
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D SP herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischgutes in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10
Einbaudicke = 4,0 cm,
Bindemittel = Resultierend PmB 10/25 VL nach TL VBit-StB oder
Resultierend 10/40-65 A + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt oder
Resultierend 10/40-65 A durch die Schaumbitumentechnologie.
Fremdfuller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70
...Forts. 03.03.0004.
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03.03.0004. Forts. ...

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV 59, C100/0

Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung

*Einbau mit Beschicker

Unebenheit der Oberflache der fertigen Schicht hdchstens 3,0 mm
innerhalb einer

4,0 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

Hierzu muss der Fertiger Uber eine sensorgesteuerte Nivelliereinrichtung
z.B.

Ultra-schall-Multi-Sensoren oder dhnlich, mit mind. 3 Sensoren, verfiigen.

03.03.0005. - mem e e 380,00 m2
Zulage fur Handeinbau ADS
Zulage fur Handeinbau der Asphaltdeckschicht in Einmindungen oder im
Gehweg

Hinweis zur OZ 03.03.0006.
Buswartefldche

03.03.0006. - mem e e 90,00 m2
Asphalttragschicht aus AC22 T L
Asphalttragschicht aus AC 22 T L herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T L herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischgutes in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen Gehweg, Buswarteflache. Erschwernisse beim Einbau
sind einzurechnen.
Einbaudicke = 8,0 cm.

Bindemittel = Resultierend 50/80 VL nach TL VBit-StB oder
Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der
BASt oder

Resultierend 50/70durch die Schaumbitumentechnologie.

03.03.0007. e e e e e e - 90,00 m2
Asphaltbetondeckschicht AC5D L
Asphaltbetondeckschicht AC5D L
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischgutes in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen Gehweg, Buswarteflache.
Eschwernisse beim Einbau sind einzurechnen.
Einbaudicke = 2,5 cm.

Bindemittel = Resultierend 50/80 VL nach TL VBit-StB oder
Resultierend 70/100 + Zusatz entsprechend Erfahrungssammlung TA der
BASt oder

...Forts. 03.03.0007.
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03.03.0007. Forts. ...

Resultierend 70/100 durch die Schaumbitumentechnologie.
Fremdfiiller = Kalksteinftiller Kategorie CC 70
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV 59, C100/0

Hinweis zur OZ 03.03.0008.

Einbau in Fahrbahn, Einmiindungen, Gehweg, Buswartefléche. Einbau
nach Wahl des AN (ggf. Manuell in Kleinflachen und mit
Rampenspritzgerét)

03.03.0008. 23.113/063.19.01.43 TA 54.130,00 m2
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage 'Asphaltbefestigung gefrast und frisch’
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 03.03.0009.

Einbau in Fahrbahn, Einmiindungen, Gehweg, Buswarteflédche. Einbau
nach Wahl des AN (ggf. Manuell in Kleinflachen und mit
Rampenspritzgerét)

03.03.0009. 23.113/058.31.01 54.130,00 m2
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = gefraste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

03.03.0010. 23.113/952.11.11 27.170,00 m2
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
AbstumpfungsmafRnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukornung = Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.03.0011. 23.113/912.31.06.10.01 5.500,00 m

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Langs- und Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Hinweis zur OZ 03.03.0012.
Erschwernisse in Fahrbahn sowie Gehweg

03.03.0012. 23.113/083.11.99 TA 2.300,00 m
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Randbalken, Fahrbahnlibergange etc.'

03.03.0013. 23.113/078.15.99 TA 10,00 St
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und StralRenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Schachtabdeckungen rund, quadratisch, rechteckig,
Hydranten- und Schieberkappen'

03.03.0014. 23.113/078.15.03 51,00 St
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und StralRenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Strallenablaufe.

03.03.0015. 23.113/083.15.99 TA 1.700,00 m
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
...Forts. 03.03.0015.
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
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LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.03.0015. Forts. ...

sung.
Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltbefestigung.

Einbauten 'Fahrzeugriickhaltesystem, Zaun, Gelander '

03.03.0016. e - - 200,00 m
Erschwernis infolge Leitungen aller
Erschwernis infolge Leitungen aller Art.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten sowie
Frostschutzschichten, bei Aushub- und Erdarbeiten aller Art.
Beim Entspannen / Frasen von Betonplatten, beim Herstellen der
Bankette.
Erschitterungsarme ausfiihrung der Arbeiten im Bereich der Leitungen ist
zu gewabhrleisten. Der Mehraufwand infolgedessen ist in dieser Position
einzurechnen.
Abgerechnet wird pro laufenden Meter Leitungen, Breite betragt 1 m.

03.04. GURASPHALT

Hinweis zur OZ 03.04.0001.

Aufweitung der Gussasphaltrinne auf die Stral3enabléfe

ist einzukalkulieren. Die Anpassung der

Asphaltbefestigung fiir die Aufweitung ist

einzukalkulieren. Erschwernisse biem Einbau infolge Stral3enablédufe sind
einzurechnen.

03.04.0001. e - - 325,00 m
Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt
Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
In Verkehrsfldchen BK 10
Einbau in Rinne in Fahrbahn, auf dem Bauwerk, Breite
30cm. Die Rinne ist an die StraBenabldufe anzupassen,
bei Bedarf ist die Aufweitung herzustellen. Dies ist
in dieser 0Z einzurechnen.
Einbaudicke = 3,0 cm einschlieRlich eingedriickter
Abstreukdrnung.
Unebenheit hoéchstens 3 mm innerhalb einer 4,00 m langen
Messstrecke in La&ngs - und Querrichtung.
Mischgut = Gussasphalt MA 8 N
Bindemittel 25/35 VH/VL
Fremdfiiller = Kalksteinfiilller Kategorie CC 70.
Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Einbau von Hand.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV 59, C 100/0.
Einbau in Flachen mit Neigung bis zu 12 %.
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Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

03.04.0002. 23.113/667.64.00.01 163,00 m2

Gussasphaltoberflache bearbeiten

Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.

Feine Gesteinskérnung auf die noch heife Oberflache
aufbringen.

Verfahren C.

Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukdrnungen nach
Wahl des AN verwerten.

03.04.0003. e e e e e e - 16,00 m2
Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.
Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG .
Auf der Verkehrsinsel und in sonstigen Bereichen in Abstimmung mit AG.
Einbaudicke = 3,0 cm einschlielich eingedrickter
Abstreukdrnung.
Einbau in Rinne
Unebenheit héchstens 3 mm innerhalb einer 4,00 m langen
Messstrecke in Langs - und Querrichtung.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV 59, C 100/0.
Einbau in Flachen mit Neigung bis zu 12 %. '
Bindemittel = 25/35 VH/VL
Fremdfuller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat

03.04.0004. 23.113/667.61.10.01 16,00 m2
Gussasphaltoberflache bearbeiten
Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskdérnung auf die noch heife Oberflache
aufbringen.
Verfahren A.
Grobe Gesteinskérnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukdrnungen nach
Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 03.05.

Ausfiihrung der Nachfolgenden Arbeiten in Abstimmung mit AG
03.05. Einbauteile
03.05.0001. e - - TA 12,00 St

Betonauflagering einbauen
Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhdhe bis ca. 10 cm
...Forts. 03.05.0001.
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03.05.0001. Forts. ...

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Verfullung 'Asphalttragschichtmaterial'

03.05.0002. il 4,00 St
Kappen von Schiebern und Hydranten
Kappen von Schiebern und Hydranten der Versorgungs-
unternehmen freilegen und entsprechend Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmaRige Hohe setzen.
Aufbrucharbeiten zum freilegen der Kappen ausfiihren.
Zwischenrdume zwischen Kappe und umgebender Flache
schliessen. Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren
Umgebende Flache = bitumindses Material.
Hoéher setzen bis 5 cm.
Verflllung 'Asphalttragschichtmaterial'

03.05.0003. e - - 8,00 St
Schachtabdeckung liefern und
Schachtabdeckung liefern und einbauen in Asphaltbefestigung.
Vorhandene Schachtabdeckung mittels Kernbohrung aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. EinschlieRlich Aufnahme und Entsorgung der
Ausgleichsringe (im Mittel 2 Stick) sowie des anfallenden Asphaltes. Eine
As-phaltstarke von 15 - 20 cm ist einzukalkulieren. Einwalzbare
Schachtabdeckung Klasse D400 nach DIN EN 124-2, liefern und nach
Herstellerangaben einbauen in Asphaltflache.
Das Vorbereiten der Einbaustelle (evtl. Nachschottern) und Verdichten
des ausgekofferten Bereiches ist Bestandteil der Leistung.
Bitumindse Tragschicht 0/16 liefern und 14cm stark einbauen und
verdichten. Flache reinigen, Haftkleber aufbringen, bit. Fugenband liefern
und einbauen, Asphaltbeton 0/8 liefern und 4 cm stark einbauen.
Das Sichern und spatere Freigeben der Baustelle bis zur vollstandigen
Erhartung des Asphalts ist ebenfalls Bestandteil der Leistung.
Selbstnivellierende Schachtabdeckung KI. D 400 nach DIN EN 124-2 /
DIN 1229, Deckel aus Gusseisen mit Ventilation
Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 600 mm, rund,
Rahmen-héhe 160 mm mit Sollbruchstelle um auf 140 mm kirzen zu
kénnen, Rahmen mit Offnung fiir eine Einstiegshilfe mit runder
Haltestange
Vollguss-Deckel, rund, mit Ventilation mit dreifach aus-tauschbarer
dampfenden Einlage (zwei vertikal ddmpfende Einlagen sowie eine
seitlich dampfende Einlage)
Die Verschiebesicherheit des Deckels muss an zwei gegenuberliegenden
Stellen vorhanden sein.
Einschl. Lieferung und Einbau verstarkter und verzinkter Schmutzfanger
gem. DIN 1221 (mit Kreuzstange)
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03.05.0004. e e e e e e - 5,00 St

Schachtabdeckung liefern und

Schachtabdeckung liefern und einbauen in Asphaltbefestigung.
Vorhandene Schachtabdeckung mittels Kernbohrung aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Einschlief3lich Aufnahme und Entsorgung der
Ausgleichsringe (im Mittel 2 Stlick) sowie des anfallenden Asphaltes. Eine
As-phaltstarke von 15 - 20 cm ist einzukalkulieren. Einwalzbare
Schachtabdeckung Klasse D400 nach DIN EN 124-2, liefern und nach
Herstellerangaben einbauen in Asphaltflache.

Das Vorbereiten der Einbaustelle (evtl. Nachschottern) und Verdichten
des ausgekofferten Bereiches ist Bestandteil der Leistung.

Bitumindse Tragschicht 0/16 liefern und 14cm stark einbauen und
verdichten. Flache reinigen, Haftkleber aufbringen, bit. Fugenband liefern
und einbauen, Asphaltbeton 0/8 liefern und 4 cm stark einbauen.

Das Sichern und spatere Freigeben der Baustelle bis zur vollstandigen
Erhartung des Asphalts ist ebenfalls Bestandteil der Leistung.
Selbstnivellierende Schachtabdeckung Kl. D 400 nach DIN EN 124-2 /
DIN 1229, Deckel aus Beton und Gusseisen mit Ventilation
Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 600 mm, rund,
Rahmen-héhe 160 mm mit Sollbruchstelle um auf 140 mm kiirzen zu
kénnen, Rahmen mit Offnung fiir eine Einstiegshilfe mit runder
Haltestange

Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation mit dreifach aus-tauschbarer
dampfenden Einlage (zwei vertikal ddampfende Einlagen sowie eine
seitlich ddmpfende Einlage)

Die Verschiebesicherheit des Deckels muss an zwei gegenuberliegenden
Stellen vorhanden sein.

Einschl. Lieferung und Einbau verstarkter und verzinkter Schmutzfanger
gem. DIN 1221 (mit Kreuzstange)

03.05.0005. - mem e e 1,00 St
Schachtteil ausbauen
Schachtteil freilegen und ausbauen. Aufbruch von Stra-
Renbefestigung wird nicht gesondert vergutet.
Teil = Schachthals.
Schachtéffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
fullen des Schachtes wird gesondert vergltet.
Abdeckung sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

03.05.0006. - - TA 1,00 St
Fertigteil fur Schacht einbauen
Fertigteil fir Schacht einbauen.
Fertigteil 'Schachthals, wie ausgebaut, siehe
vorposition '
Freigelegten Bereich verfillen.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastibertragungsring.
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Hinweis zur OZ 03.05.0007.

Ausfiihrung in Abstimmung mit AG

03.05.0007. 24.110/535.29.91 TA 30,00 St
Aufsatz fiir StraBenabl. anpassen
Aufsatz des Strallenablaufs freilegen und entsprechend
Bauablauf an die neue planmafRige Hohe anpassen. Auf-
brucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausflihren.
Flachenbefestigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern
und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert
vergutet.
Umgebende Flache = Asphalt.
Aufbruchdicke 'bis 30 cm’
Aufsatz 'héher setzen bis 20 cm'
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Hinweis zur OZ 03.05.0008.
Ausfiihrung in Abstimmung mit AG

03.05.0008. 24.110/509.90.01 TA 51,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
Aufsatz fur StraBenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache 'Bordstein, Randbalken, Asphaltbefestigung,
Erschwernisse infolgedessen sind einzukalkulieren'
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 03.05.0009.

Umgebende Flache: Bordstein, Randbalken, Asphaltbefestigung,
Erschwernisse infolgedessen sind einzukalkulieren. Ausfiihrung in
Abstimmung mit AG

03.05.00009. - - TA 7,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fur Stralenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x300, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Verflllung 'Asphalttragschichtmaterial'
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Hinweis zur OZ 03.05.0010.

Umgebende Flache: Bordstein, Randbalken, Asphaltbefestigung,
Erschwernisse infolgedessen sind einzukalkulieren. Ausfiihrung in
Abstimmung mit AG

03.05.0010. R il Vo 40,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fur Strallenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Verfullung 'Asphalttragschichtmaterial'

Hinweis zur OZ 03.05.0011.

Umgebende Flache: Bordstein, Randbalken, Asphaltbefestigung,
Erschwernisse infolgedessen sind einzukalkulieren. Ausfiihrung in
Abstimmung mit AG

03.05.0011. R il 4,00 St
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fur Stralenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 583, 500x800, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mdrtel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Verfullung 'Asphalttragschichtmaterial'

03.05.0012. e e e e e e - 51,00 St
StraBenablaufteil freilegen und
StralRenablaufteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Boden der
Klassen 3-5 ausfiihren. Aufbruch von Asphaltbefestigungen wird nicht
gesondert vergitet. Die umgebende Flache - Bordstein, Randbalken,
Asphaltbefestigung, Erschwernisse infolgedessen sind einzurechnen.
Teil= Auflageringe, lichte Weite bis

1,0 m.
Samtliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

03.05.0013. e - - TA 51,00 St

Betonauflagering fiir StraBenablauf
Betonauflagering fiir Stralenablauf liefern und einbauen. Fugen
...Forts. 03.05.0013.
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03.05.0013. Forts. ...
glattstreichen.
Ringhdhe ='50 - 100 mm'.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Die umgebende Flache - Bordstein, Randbalken, Asphaltbefestigung,
Erschwernisse infolgedessen sind einzurechnen.
Verfullung 'Asphalttragschichtmaterial'
03.05.0014. e e e e e e - 10,00 St
StraBenablaufteil freilegen und
Strallenablaufteil freilegen und ausbauen. Aufbruch von
StralRenbefestigung wird nicht gesondert vergiitet.
Teil = Schaft.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und zur Wiederaufbau
seitlich lagern. Restliche Ausbaustoffe verwerten nach
Wahl des AN.
03.05.0015. e - - 10,00 St
StraBenablaufteil freilegen und
Stralenablaufteil freilegen und ausbauen. Aufbruch von
Strallenbefestigung wird nicht gesondert vergltet.
Teil = Konus.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und zur Wiederaufbau
seitlich lagern. Restliche Ausbaustoffe verwerten nach
Wahl des AN.
03.05.0016. e - - 7,00 St
Betonauflagering fiir Abdeckung
Betonauflagering fur Abdeckung 30x50 cm liefern und
einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhdéhe ='50 - 100 mm'.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
03.05.0017. e e e e e e - 40,00 St
Betonauflagering fiir Abdeckung
Betonauflagering fiir Abdeckung 50x50 liefern und
einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhdhe = '50 - 100 mm'.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.
03.05.0018. e - - 4,00 St
Betonauflagering fiir Abdeckung
Betonauflagering fur Abdeckung 50x80 cm liefern und
einbauen. Fugen
...Forts. 03.05.0018.
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03.05.0018. Forts. ...

glattstreichen.

Ringhdhe ='50 - 100 mm'.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

03.05.0019. - mem e e 10,00 St
StraBenablaufteil liefern und
Stralenablaufteil liefern und einbauen. Fugen
glattstreichen.
Teil = Schaft.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

03.05.0020. - mem e e 10,00 St
StraBenablaufteil liefern und
Stralenablaufteil liefern und einbauen. Fugen
glattstreichen.
Teil = Konus.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

03.05.0021. - - TA 51,00 St
Freigelegten Bereich verfiillen
Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil 'in Fahrbahn / in Gehweg'
Einbauteil 'Stralenablauf'
Aufbruchtiefe 'bis 30 cm’
Anpassung 'bis 5 cm'
Verflllung 'Frostschutzmaterial, Asphaltbeton AC32TS'

03.06. Bordsteinanlage

03.06.0001. e - - 60,00 m
Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

03.06.0002. —m e e e e e e 40,00 m
Randbalken aufnehmen.
Randbalken aufnehmen.
Randbalken aus Beton, Breite
bis 50 cm, Héhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
...Forts. 03.06.0002.
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03.06.0002. Forts. ...

chen.
Samtliche Steine und lbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

03.06.0003. e mm - 10,00 m
Erschwernisse beim Aufnehmen sowie
Erschwernisse beim Aufnehmen sowie beim Setzen der Bordsteine aller
Art infolge des Randbalkens.

Hinweis zur OZ 03.06.0004.
Bushaltestelle. Die Bordsteine in weifl3, Auftritt 16 cm

03.06.0004. 23.115/311.99.10.01.11 TA 36,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Busbord 10/16/30 gemanR DIN EN 1340 DIT, DIN
483, glatter Anlauf 65°, Auftritt mit Rautenstruktur '
Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

03.06.0005. 23.115/311.99.10.09.11 TA 4,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Busbordstein wie in Vorposition'
Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.
Bordstein 'Ubergangsstein auf FB'
Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

03.06.0006. 23.115/311.07.00.01.11 36,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
...Forts. 03.06.0006.
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03.06.0006. Forts. ...

mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Hinweis zur OZ 03.06.0007.
HB

03.06.0007. 23.115/311.03.00.01.11 20,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstltze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Hinweis zur OZ 03.06.0008.
FB

03.06.0008. 23.115/311.99.10.04.11 TA 7,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Flachbord F20x25 '
Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.
Kurvenstein, Halbmesser gréer 1,00 bis 2,50 m.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Hinweis zur OZ 03.06.0009.
Behindertengerechte Bereiche

03.06.0009. 23.115/311.99.10.01.11 TA 8,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Rollbordstein 2,5cm, 20x25 cm'
Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
...Forts. 03.06.0009.
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03.06.0009. Forts. ...

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

03.06.0010. 23.115/311.99.10.09.11 TA 4,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstltze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Rollbordstein wie in Vorposition'
Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.
Bordstein 'Ubergangsstein auf FB, H=3/10 cm'
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

03.06.0011. 23.115/311.99.10.09.11 TA 4,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Ubergangsstein Rollbordstein auf Hochbordstein'
Vorsatzschicht mit WeiRzement und Weillpigment.
Bordstein 'Ubergangsstein auf HB'
Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Hinweis zur OZ 03.06.0012.
Tastbord (Mittelstein)

03.06.0012. 23.115/311.99.10.01.11 TA 8,00 m
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Tastbord 3cm'
Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.
Gerader Stein.
Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 35



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE
03.06.0013. 23.115/311.99.10.01.11 TA 4,00 m

Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein 'Ubergangsstein Rollbord auf Tastbord, H=0-3-3 cm'

Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.

Gerader Stein.

Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
03.06.0014. 23.115/311.99.10.01.11 TA 4,00 m

Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstltze

mind. 15 cm.

Bordstein 'Ubergangsstein Rollbord auf Tastbord, H=0-3-6 cm'

Vorsatzschicht mit Weilzement und WeilRpigment.

Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
03.06.0015. 23.115/311.99.10.01.11 TA 4,00 m

Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein 'Ubergangsstein Tastbord auf FB'

Vorsatzschicht mit WeiRzement und WeilRpigment.

Gerader Stein.

Riickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
03.06.0016. 23.115/311.06.00.01.11 4,00 m

Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstltze
mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 25 cm.

Gerader Stein.

Rickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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03.06.0017. 23.115/326.91.01 TA 10,00 St

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein 'Buskapstein, Hochbordstein, Tiefbordstein, Flachbordstein '
Bordstein trennen durch Nassschneiden.

Bordstein quer trennen.

03.07. Taktile Elemente

03.07.0001. e - - 3,00 m2
Noppenplatte weiss, kleben
Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI ,
visuell stark
kontrastierend mit einem Reflexionsgrad = 0,60 und
einem
Leuchtdichtekontrast = 0,70 ( titanweil3 zur
angrenzenden Asphaltbefestigung)
,Frost- und Tausalzwiderstand <250 g/ m 2,
entsprechend den Anforderungen der DIN 1 8040-3,
Ausgabe
1 2/2014 und der DIN 32984 , Bodenindikatoren im
offentlichen
Raum, Ausgabe 10/2011 fur Querungsstellen im
Strallenraum,
sowie die Anforderungen der FGSV , Hinweise flr
barrierefreie
Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011.

Noppenplatte (300x300) mit 32 Kegelstumpfnoppen
(diagonal) ,

@ 17/27 mm

zum aufkleben.

Herstellung Aufmerksamkeitsfelder und Auffindestreifen.
Oberflache Trittflache griffig - im Tal glatt

Material Acrylith, ein Acrylbeton / Kaltplastik
Plattenstarke 2/5 mm

Biegung, schlagzéh

Abrieb, Harteklasse 1

FTSW, frostfest / keine Einwirkung von Tausalzen
SRT > 60

vollflachige Verklebung mit 2 komponenten Kleber auf
Fahrbahnbeton

das Material ist dicht und leicht zu reinigen

sehr gute Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Kleber und Grundierung sind in den E.P.
einzukalkulieren.

Bauphase 2,3,4,5.

Ausfihrung an Querungsstellen / Bushaltestellen.
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03.07.0002. e e e e e e - 21,00 m2

Rippenplatte weiss,kleben

Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI ,
visuell stark

kontrastierend mit einem Reflexionsgrad = 0,60 und
einem

Leuchtdichtekontrast = 0,70 ( titanweil® zur
angrenzenden Asphaltbefestigung)

,Frost- und Tausalzwiderstand <250 g/ m 2,
entsprechend den Anforderungen der DIN 1 8040-3,
Ausgabe

1 2/2014 und der DIN 32984 , Bodenindikatoren im
offentlichen

Raum, Ausgabe 10/2011 fur Querungsstellen im
StralRenraum,

sowie die Anforderungen der FGSV , Hinweise flr
barrierefreie

Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011.

Platten :

Rippenplatten (300x300) mit 6 Rippen,

zum aufkleben.

"Herstellung Sperrfelder, Leitlinien, Einstiegsfelder,
Richtungsfelder.

Oberflache Trittflache griffig - im Tal glatt

Material Acrylith, ein Acrylbeton / Kaltplastik
Plattenstarke 2/5 mm

Biegung, schlagzéh

Abrieb, Harteklasse 1

FTSW, frostfest / keine Einwirkung von Tausalzen
SRT > 60

vollflachige Verklebung mit 2 komponenten Kleber auf
Fahrbahnbeton

das Material ist dicht und leicht zu reinigen

sehr gute Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.
Kleber und Grundierung sind in den E.P.
einzukalkulieren.

Bauphase 2,3,4,5.

Ausfihrung an Querungsstellen / Bushaltestellen.

03.08. Vehrkehrsschilder

Hinweis zur OZ 03.08.0001.
Schild 222-20 "Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei"

03.08.0001. 21.130/101.01.21.23.99 TA 2,00 St
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde.
Grole 2.
...Forts. 03.08.0001.
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Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstarkt.

Befestigung 'nach Wahl des AN

Anbringung 'auf der Verkehrsinsel '

03.08.0002. 21.130/101.99.21.23.11 TA 2,00 St
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild '605-20 '
Grole 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstarkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

03.08.0003. 21.130/302.11.99.90.10 TA 2,00 St
Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fiir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = bis 1500 mm
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten 'mit Bodenhylse. Bodenhylse liefern.'
Vorh. Befestigung 'Asphaltbefestigung auf der
Verkehrsinsel'
Aufstellung 'auf der Verkehrsinsel'
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

Hinweis zur OZ 03.09.
Fahrzeugriickhaltesystem an der L302
03.09. FRS
03.09.0001. 21.129/057.70.01 1,00 St

Leitpfosten abbauen

Leitpfosten abbauen.

Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.
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03.09.0002. 21.129/403.72.11.20.00 1,00 St

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-

len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm.

Aussteifungslange 0,50 m.

Retroreflektoren beidseitig, weil3.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
03.09.0003. 21.129/312.11.10 4,00 St

Pfosten des FRS abbauen und herst.

Zusatzlichen Pfosten des Fahrzeug-Riickhaltesystems

(FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab-

bauen und herstellen.

Konstruktion = Einfache Schutzplanke.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
03.09.0004. 21.129/317.11.01.11 1,00 St

AEK des FRS abbauen und herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug-
Ruckhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen.
AEK = Regelabsenkung 12,00 m.

Konstruktion = Einfache Schutzplanke.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die umgebende
Flache wieder herstellen, Gberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
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04. Sonstiges

04.00. Beweissicherung

04.00.0001. e e e e e e - 1,00 Psch

Beweissicherungsverfahren fiir alle
Beweissicherungsverfahren fir alle Gebaude und Bauwerke
(Innen- u nd AuRenbereich) im Einflussbereich der
Bauarbeiten durchfthren ( Radius ca. 50 m) ,

vor Beginn der Bauarbeiten, mit dem AG und dem
Bauwerkseigentiimer, durch einen 6ffentlich bestellten

und vereidigten Sachverstandigen,

einschlie8lich Aufnahme von Vermessungs- und
Vermarkungseinrichtungen.

Anzahl der angrenzenden Gebaude und Bauwerke=ca.15 St.
Der Zustand der Anlagen ist zu dokumentieren (auch
fotografisch).

Die Gutachten sind dem AG vor Baubeginn 2- fach in
Papierform und in digitaler Form zu liefern.

04.01. Vermessung

04.01.0001. e e e e e e - 1,00 Psch
Aufwand fiir samtliche zur
Aufwand fiir samtliche zur Vorbereitung, Durchfiihrung,
Dokumentation und Abrechnung der Malinahme
erforderlichen Vermessungsarbeiten. Erkunden der nicht
vom Auftraggeber benannten Leitungen.
Die Pauschale gilt fir samtliche Abschnitte dieser
Ausschreibung (komplette Baumafinahme).

04.02. Sonntagsarbeit/Nachtarbeit

04.02.0001. R 2,00 Tag
Zulage zu den StraBenbauarbeiten
Zulage zu den Strallenbauarbeiten (Kolonneneinsatz). Zulage fir
Strallenbauarbeiten am Sonntag oder an Feiertagen.
Mit dem Einheitspreis sind alle Mehraufwendungen
(Personal, Gerate etc.) fir Strallenbauarbeiten an
Sonntagen und Feiertagen allumfanglich abgegolten. Einheitspreis
einschl. Beantragung der Sonntagsarbeit / Feiertagsarbeit bei
derBehorde.

04.02.0002. e - - 2,00 Tag
Zulage zu den StraBenbauarbeiten
Zulage zu den StralRenbauarbeiten (Kolonneneinsatz). Zulage fur
Strallenbauarbeiten in der Zeit von 19:00 bis 06:00 Uhr.
Mit dem Einheitspreis sind alle Mehraufwendungen
...Forts. 04.02.0002.
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(Personal, Gerate etc.) fur Stralenbauarbeiten nachts allumfanglich
abgegolten. Einheitspreis

einschl. Beantragung der Nachtarbeit bei der

Behorde.

04.03. Buswartehduschen

04.03.0001. e - - 1,00 St
Buswartehduschen inkl. samtlichen
Buswartehduschen inkl. sémtlichen Bauteilen, Sitzgruppe, Mulleimer,
Infotafeln und sonstiges aufnehmen und regelgerecht einbauen, ggf.
Zwischenlagern im Baustellenbereich. MaRe bis 3500x2500x3000mm.
Befestigungsart: Verdubelung auf Betonfundament. Betonfundamen fir
wiedereinbau ist nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herzustellen. Die Erdarbeiten sind auszuftihren. Aufbruch der
Pflasterdecke und/oder Asphaltbefestigung ist einzurechnen. Riickwande
und Seitenwande aus Sicherheitsglas, Holz, Kunststoff, Erschwernisse
infolgedessen bei der Ausfiihrung von samtlichen Arbeiten sind
einzurechnen, die Wande aus Glas sind ggf. auszubauen und wieder
einzubauen, das fehlende Befestigungsmaterial ist zu liefern.
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05. Markierung

05.00. Markierung

05.00.0001. 21.131/005.39.31.10.01 TA 880,00 m

Langsmarkierung entfernen

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2
als Leitlinie.

Strichbreite 'bis 0,3 m'

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fur Deckenerneuerung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0002. 21.131/005.59.31.10.01 TA 480,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite 'bis 0,3 m'
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0003. 21.131/005.29.31.10.01 TA 4.400,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite 'bis 0,3 m'
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0004. 21.131/005.69.31.10.01 TA 970,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhaltnis Strich/Liicke 2 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite 'bis 0,3 m'
...Forts. 05.00.0004.
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Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fur Deckenerneuerung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0005. 21.131/010.99.31.11.01 TA 156,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Markierung 'Quermarkierung’
Strichbreite 'bis 0,3 m'
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0006. 21.131/015.31.11.01 60,00 m2
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschliefenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fur Deckenerneuerung.
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

05.00.0007. 21.131/505.31.14.10.21 880,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0008. 21.131/505.51.14.10.21 410,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
...Forts. 05.00.0008.

Druckdatum: 02.02.2026 Seite: 44



StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE

05.00.0008. Forts. ...

Sperrflachenumrandung als endgtltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.00009. 21.131/505.21.14.10.21 4.400,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0010. 21.131/505.42.16.10.21 70,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,15 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0011. 21.131/505.61.14.10.21 910,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
...Forts. 05.00.0011.
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Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 05.00.0012.
Die neuen Haltebalken missen zwingend genau an die alte
Position wieder aufgetragen werden.

05.00.0012. 21.131/510.11.11.01 15,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0013. 21.131/510.21.11.01 12,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0014. 21.131/510.31.11.01 50,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = FuRgangerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
...Forts. 05.00.0014.
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(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0015. 21.131/510.41.11.01 40,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0016. 21.131/705.14.41 30,00 m2
Farbige Kennz. von Radwegen herst.
Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstel-
len. Losen Schmutz von zu kennzeichnender Flache ent-
fernen. Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Grif-
figkeit im Gebrauchszustand mindestens 45 SRT-
Einheiten.
Farbe Rot, Farbortbereich im Neuzustand innerhalb Eck-
punkt 1y 0,345 x 0,655; Eckpunkt 2 y 0,360 x 0,370;
Eckpunkt 3 y 0,320 x 0,360; Eckpunkt 4 y 0,310 x 0,690.
Herstellung aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kalt-
plastikmasse als Reibeplastik).
Mindestschichtdicke = 1,5 mm.
Herstellung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0017. 21.131/520.11.21.10.01 7,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0018. 21.131/520.21.21.10.01 14,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
...Forts. 05.00.0018.
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Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0019. 21.131/520.31.21.10.01 11,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0020. 21.131/520.61.21.10.01 12,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Vorankiindigungspfeil.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 05.00.0021.

In zwei Busbuchten, wie aufgenommen, die Buchstaben "B", "U", "S" sind
aufzubringen.

Lénge der Buchstabe 5,00m

05.00.0021. 21.131/530.11.11.01 6,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Buchstabe.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
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05.00.0022. 21.131/515.21.41.02.01 140,00 m

Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst

Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.

Strichbreite = 0,30 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

05.00.0023. 21.131/110.02 3.500,00 m2
Markierungsflache reinigen
Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

05.00.0024. 21.131/105 3.500,00 m2
Markierungsflache trocknen
Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

05.00.0025.  21.131/607 1,00 Psch
Priifung fertige Leistung Neuzustand
Durchfuihrung der Prifung der fertigen Leistung im Neu-
zustand fur alle ausgefihrten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prifstelle.

05.00.0026. e - - 1,00 Psch
Vorhandene Fahrbahnmarkierung aufn.
Vor Beginn der Arbeiten die vorhandene
Fahrbahnmarkierung
vermessungstechnisch als Markierungsplan aufnehmen, in
der
Ortlichkeit im gesamten Baufeld aufmessen und in Form
von
digitalen Lageplanen als PDF u. CO1-Format tibergeben.
Die Lageplane missen die Ortslage und Bebauung
wiedergeben.
Eintragung erfolgt in hochauflésenden Luftbildern,
Maf3stab 1:250.
Zusatzlich ist die vorh. Markierung mittels
Digitalkamera zu

...Forts. 05.00.0026.
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dokumentieren.

Das Aufmessen der vorh. Markierung muss so detailliert
erfolgen, dass die neue Markierung ohne weitere
Beteiligung

des AG aufgebracht werden kann. Auf besondere Prazision
ist

in Kreuzungen und im Bereich von Lichtsignalanlagen zu
achten.

(Haltelinien sind auf 0,01 m genau einzumessen)
Mindestangaben: Lage d. Mark., Positionierung d. Mark.,
Markierungsarten (0,12/0,25/0,50, Pfeil, Piktogramm,
Wartelinie etc.),

Fahrspurbreiten, Verhaltnis Strich-Liicke.

Die digitalen Plane, die Dateien und die Fotos sind dem
AG vor Beginn der Bauarbeiten vorzulegen.

Der AG prift die Plane inhaltlich und behalt sich vor,

in den

angefertigten Planen Anderungen/ Korrekturen
vorzunehmen um

die Fahrbahnmarkierung zu optimieren. Der AN hat bei
den

Markierungsleistungen diese Anderungen/ Korrekturen
umzusetzen.
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Kosten Dritter

00.00. SIGEKO

00.00.0001. 19.101/513 1,00 Psch XXXXXX, XX e,

SiGe-Plan erstellen

00.00.0002. 19.101/518 1,00 Psch  xxxxxx,XX  .oeerenes
SiGe-Plan des AG fortschreiben

00.00.0003. 19.101/528 1,00 Psch XXXXXX, XX e
SiGe-Koordinator stellen.

Zwischensumme 00.00. e yor

00.01. Kontrollpriifungen

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

00.01.0001. 19.101/737.07.99 220,00 St e e
Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
AL 30x70cm, 0,1mm*... Freitext ...

00.01.0002. 19.101/722.29.11 10,00 St .
Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*... Freitext ...
Asphaltschicht*Verfil. Asphalt

00.01.0003. 19.101/712.10 10,00 St e e
Probegefal liefern
10-I-Blecheimer

Zwischensumme o.o01. e yor

Zwischensumme 0. e yor
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.00. BE Einrichntung/Raumung

01.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch XXXXXX, XX e,

Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

01.00.0002. - mem e e 36,00 d e e
Baustelleneinrichtung vorhalten

01.00.0003. 19.101/112.01 1,00 Psch  xxxxxx,XX  .ooeerees
Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.

Zwischensumme 01.00. yor

Zwischensumme o1. e yo
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. VERKEHRSSICHERUNG
Hinweis zur OZ 02.00.
02.00. Verkehrssicherung
Hinweis zur OZ 02.00.0001.
02.00.0001. e e e e 4,00 St e e

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
Anordnung Unt. AG*gebUhrenfrei

02.00.0002. 21.105/110.10 14,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

02.00.0003. R s 4,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Hinweis zur OZ 02.00.0004.

02.00.0004. 21.105/105.32.20.00.00 1,00 Psch  XxXxxxx,xx .o
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG
aul. Kraft setzen

02.00.0005. 21.105/115.00.00.11 1,00 Psch XXXXXX, XX e,
Verkehrssicherung umbauen
Anordnung Unt. AG*gebUhrenfrei

02.00.0006. 21.105/110.10 16,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

02.00.0007. 21.105/120.02.00 1,00 Psch XXXXXX, XX e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
in Kraft setzen

02.00.0008. 21.105/510.50.19.01 1,00 St e e
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Krzg.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen

02.00.00009. 21.105/515.01 8,00 Std ... e e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0010. 21.105/505.21.51.91 1,00 St e e

Transp. LSAf. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
Entf.(0.200bis250m*Versorg. Wahl AN
... Freitext ...*VTU erstellen

02.00.0011. 21.105/515.01 8,00 Std ... e e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Hinweis zur OZ 02.00.0012.

02.00.0012.  21.105/105.12.20.01.01 1,00 Psch  XxXxxxx,xx .
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*Verk.konzept AG
auld. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG
gebihrenfrei

02.00.0013. 21.105/110.10 6,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

02.00.0014. 21.105/120.02.00 1,00 Psch  xooaxaxx e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
in Kraft setzen

Hinweis zur OZ 02.00.0015.

02.00.0015. - - 1,00 St e e
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Krzg.verk.+ 2 Fg.*Versorg. n. Wahl
verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen

02.00.0016. 21.105/515.01 36,00 Std ... e e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Hinweis zur OZ 02.00.0017.

02.00.0017. 21.105/322.12.04.11 15,00 m e e
Quermarkierung Typ | herstellen
Haltlinie*Folie*mind. P 6
grobstr. Decke*Markierung entf.

02.00.0018. 21.105/905.32 36,00 d .
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zweimal taglich*elektron. Gerat
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 02.00. e yor

02.01. Zusatzbeschilderung

02.01.0001. e - e 20,00 St .
Rollsplitt- / Gefahrstelle- /

02.01.0002. e - 10,00 St .
Verk.schild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*GroR3e 2
Typ RA2*profilverstarkt
... Freitext ...*... Freitext ...
Zwischensumme 02.01. e yor
Zwischensumme 02. e yor
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Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

03.

03.00.

03.00.0001.

03.00.0002.

03.00.0003.

03.00.0004.

03.00.0005.

Hinweis zur OZ 03.

StraRenbau

Hinweis zur OZ 03.00.
Aufbruch

23.113/038.31.09 100,00 m
Asphaltbefestigung trennen

Einzelfl.*schneiden

... Freitext ...

Hinweis zur OZ 03.00.0002.

23.113/005.19.90.99.11 26.870,00 m2
Asphalt frasen

ADS*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Frasasph. verw.

Unebenheit 4 mm

Hinweis zur OZ 03.00.0003.

23.113/005.19.90.90.11 380,00 m2 e
Asphalt frasen

ADS*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Frasasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Hinweis zur OZ 03.00.0004.

23.113/008.90.90.16.11 26.870,00 m2
Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

Fahrbahn*Breite tGiber 200cm

Frasasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Hinweis zur OZ 03.00.0005.

23.113/008.90.30.99.10 163,00 m2 e
Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*T . 2,5-4,5cm

... Freitext ...*... Freitext ...

Frasasph. verw.

Druckdatum:
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 03.00.0006.

03.00.0006. 23.113/028.90.40.90.03 8.000,00 m2 e .

Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke 1. 12-18 cm
... Freitext ...*Aufbr. Verw. AN

Zwischensumme 03.00. yo
03.01. Nebenarbeiten
03.01.0001. 23.113/043.24.01 8.000,00 m2 e .

Unterlage profilieren
Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 120 MPa
Unebenheit 2 cm

03.01.0002. R s 30,00 t e e
Frostschutzschicht als Profil
Zwischensumme 0301. yor
Hinweis zur OZ 03.02.

03.02. Bankettarbeiten

03.02.0001. e e e 7.750,00 m e e

Uberwachsene Fahrbahnriander bis

03.02.0002. e - 7.750,00 m . e e
Linken bzw. rechten Rad-

03.02.0003. e 7.750,00 m s T,
Bankett einschlieBlich

Hinweis zur OZ 03.02.0004.

03.02.0004. 21.129/057.91.99 41,00 St .
Leitpfosten abbauen
... Freitext ...*erf. Erdarbeiten
... Freitext ...

03.02.0005. e - 10,00 St e e
Leitpfosten nach Wahl des AN
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0006. 21.129/412.10.00.11 41,00 St e e

Leitpfosten des AG aufstellen
Eingrableitpf.*Pfosten lagern
HB 1

Zwischensumme 03.02. e yor

03.03. Asphalteinbau

Hinweis zur OZ 03.03.0001.

03.03.0001. R 25.950,00 m2 e e e
Asphalteinlage-System
Hinweis zur OZ 03.03.0002.

03.03.0002. R 2.800,00 t e e
Asphalttragschicht aus AC22T S
Hinweis zur OZ 03.03.0003.

03.03.0003. R 26.870,00 m2 e e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Hinweis zur OZ 03.03.0004.

03.03.0004. R 27.170,00 m2 e e e
Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP

03.03.0005. - mem e e 380,00 m2 e e e
Zulage fur Handeinbau ADS
Hinweis zur OZ 03.03.0006.

03.03.0006. - mem e e 90,00 m2 e e
Asphalttragschicht aus AC22 T L

03.03.0007. R s 90,00 m2 e e
Asphaltbetondeckschicht AC5D L

Hinweis zur OZ 03.03.0008.
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.03.0008. 23.113/063.19.01.43 54.130,00 m2 e e

Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*... Freitext ...
C60BP4-S*Menge 350 g/m2
vor A.deckschicht

Hinweis zur OZ 03.03.0009.

03.03.00009. 23.113/058.31.01 54.130,00 m2 e e
Unterlage reinigen
gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
selb.aufn.Kehrm.

03.03.0010.  23.113/952.11.11 27.170,00 m2 e T
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
LFK 1/3*Gestein wie Decke
Menge 1 kg/m2*maschinell

03.03.0011. 23.113/912.31.06.10.01 5.500,00 m e e
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Langs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

Hinweis zur OZ 03.03.0012.

03.03.0012. 23.113/083.11.99 2.300,00 m e e
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*A.deckschicht
... Freitext ...

03.03.0013. 23.113/078.15.99 10,00 St e e
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
... Freitext ...

03.03.0014. 23.113/078.15.03 51,00 St e e
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Straflenablaufe

03.03.0015. 23.113/083.15.99 1.700,00 m e e
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
... Freitext ...

03.03.0016. - mem e e 200,00 m e e
Erschwernis infolge Leitungen aller
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 03.03. e yo

03.04. GURASPHALT

Hinweis zur OZ 03.04.0001.

03.04.0001. - - 325,00 m e e
Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt

03.04.0002. 23.113/667.64.00.01 163,00 m2 e e
Gussasphaltoberflache bearbeiten
fein abstreuen*Verfahren C
ungeb. verwert.

03.04.0003. - - 16,00 m2 e e
Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.

03.04.0004. 23.113/667.61.10.01 16,00 m2 e e e
Gussasphaltoberflache bearbeiten
fein abstreuen*Verfahren A
PSV (51)*ungeb. verwert.

Zwischensumme 03.04. yoe

Hinweis zur OZ 03.05.
03.05. Einbauteile

03.05.0001. - mem e e 12,00 St e e
Betonauflagering einbauen
... Freitext ...*Mdrtel M20

03.05.0002. e e e e 4,00 St .
Kappen von Schiebern und Hydranten

03.05.0003. R 8,00 St e e
Schachtabdeckung liefern und

03.05.0004. - - 5,00 St T
Schachtabdeckung liefern und

03.05.0005. e - e 1,00 St .
Schachtteil ausbauen
einschl.Schachth.*Schacht sichern
Baut.s.+lagern*Rest verwerten
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.05.0006. e e e e 1,00 St e e

Fertigteil fur Schacht einbauen
... Freitext ...*Gleitringdichtung

Hinweis zur OZ 03.05.0007.

03.05.0007. 24.110/535.29.91 30,00 St e e
Aufsatz fiir StraBenabl. anpassen
in Asphalt-Flache*... Freitext ...
... Freitext ...*Mortel M20

Hinweis zur OZ 03.05.0008.

03.05.0008. 24.110/509.90.01 51,00 St T,
Aufsatz f. StraBenablauf ausbauen
... Freitext ...*alles verwerten

Hinweis zur OZ 03.05.0009.

03.05.00009. e e e e 7,00 St e e
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x300, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer B 1*Héhe planmaRig
Mortel M20

Hinweis zur OZ 03.05.0010.

03.05.0010. R 40,00 St e e
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer B 1*Hohe planmaRig
Maortel M20

Hinweis zur OZ 03.05.0011.

03.05.0011. e 4,00 St .
Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x800, D, Guss*dampf.Einlage
Zinkeimer B 1*Héhe planmaRig
Moértel M20

03.05.0012. - - 51,00 St e e
StraBenablaufteil freilegen und
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.05.0013. e e e e 51,00 St e e
Betonauflagering fiir StraBenablauf

03.05.0014. R s 10,00 St e e
StraBenablaufteil freilegen und

03.05.0015. e e e e 10,00 St e e
StraBenablaufteil freilegen und

03.05.0016. R s 7,00 St e e
Betonauflagering fiir Abdeckung

03.05.0017. e e e e 40,00 St e e
Betonauflagering fiir Abdeckung

03.05.0018. R s 4,00 St e e
Betonauflagering fiir Abdeckung

03.05.0019. e e e e 10,00 St e e
StraBenablaufteil liefern und

03.05.0020. R s 10,00 St e e
StraBenablaufteil liefern und

03.05.0021. e e e e 51,00 St e e
Freigelegten Bereich verfiillen
Zwischensumme 03.05. yor

03.06. Bordsteinanlage

03.06.0001. e e e e 60,00 m e e
Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. 4. 10-20 cm
alles Verw. AN

03.06.0002. R s 40,00 m e e
Randbalken aufnehmen.
Randbalken

03.06.0003. R s 10,00 m e e
Erschwernisse beim Aufnehmen sowie
Hinweis zur OZ 03.06.0004.
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Projekt:
VE:
LV:

45-2658-B
45-25-0067
KB01

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

oz

StL-Nr

Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.06.0004.

03.06.0005.

03.06.0006.

03.06.0007.

03.06.0008.

03.06.0009.

03.06.0010.

23.115/311.99.10.01.11
Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

23.115/311.99.10.09.11
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht

... Freitext ...*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

23.115/311.07.00.01.11

Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein

bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 03.06.0007.

23.115/311.03.00.01.11

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 03.06.0008.

23.115/311.99.10.04.11

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht

Halbm. 4. 1-2,5 m*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 03.06.0009.

23.115/311.99.10.01.11
Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

23.115/311.99.10.09.11
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht

... Freitext ...*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

36,00 m e e

4,00 m e e

36,00 m e e

20,00 m e e

7,00 m e e,

8,00 m e e

4,00 m e e

Druckdatum:
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.06.0011. 23.115/311.99.10.09.11 4,00 m e e

Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht

... Freitext ...*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 03.06.0012.

03.06.0012. 23.115/311.99.10.01.11 8,00 m s .
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

03.06.0013. 23.115/311.99.10.01.11 4,00 m e .
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

03.06.0014. 23.115/311.99.10.01.11 4,00 m .
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

03.06.0015. 23.115/311.99.10.01.11 4,00 m e .
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Vorsatzschicht
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

03.06.0016. 23.115/311.06.00.01.11 4,00 m e .
Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

03.06.0017. 23.115/326.91.01 10,00 St .
Bordstein trennen
... Freitext ...*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Zwischensumme 03.06. yor

03.07. Taktile Elemente

03.07.0001. e - 3,00 m2 e e
Noppenplatte weiss, kleben
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.07.0002. e - 21,00 m2 e e

Rippenplatte weiss,kleben

Zwischensumme 03.07. e yor

03.08. Vehrkehrsschilder
Hinweis zur OZ 03.08.0001.
03.08.0001. 21.130/101.01.21.23.99 2,00 St T,

Verkehrsschild anbringen
Ronde*GroRe 2*einseitig
Folie RA 2*Profilverstarkt

*

... Freitext ...*... Freitext ...

03.08.0002. 21.130/101.99.21.23.11 2,00 St .
Verkehrsschild anbringen
... Freitext ...*GroRe 2
einseitig*Folie RA 2
Profilverstarkt*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild unt.2 m

03.08.0003.  21.130/302.11.99.90.10 2,00 St e e
Rohrpfosten aufstellen
Lange bis 1500 mm*R.St. 60,3/2,0 mm

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Aushub i.Bst.vert

Zwischensumme 03.08. yo

Hinweis zur OZ 03.09.
03.09. FRS
03.09.0001. 21.129/057.70.01 1,00 St e e,

Leitpfosten abbauen
Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert

03.09.0002. 21.129/403.72.11.20.00 1,00 St e e
Leitpfosten aufstellen
Aufsatzleitpf.*m.Rohrausst. 3mm
Aussteif. 0,5 m*Refl.beids. weil’
Typ R1, KI. RA2

03.09.0003. 21.129/312.11.10 4,00 St e e,
Pfosten des FRS abbauen und herst.
ESP*HB 1*Verwertung AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.09.0004. 21.129/317.11.01.11 1,00 St e e

AEK des FRS abbauen und herstellen
Regelabs. 12 m*ESP

HB 1*Erdarb. ausf.

Verwertung AN

Zwischensumme 03.09. yo

Zwischensumme 03. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. Sonstiges

04.00. Beweissicherung

04.00.0001. e - 1,00 Psch XXXXXX, XX e,

Beweissicherungsverfahren fiir alle

Zwischensumme 04.00. yor

04.01. Vermessung

04.01.0001. e - 1,00 Psch XXXXXX, XX e,
Aufwand fiir samtliche zur

Zwischensumme 0401. yor

04.02. Sonntagsarbeit/Nachtarbeit

04.02.0001. - - 2,00 Tag e T
Zulage zu den StraBenbauarbeiten

04.02.0002. R 2,00 Tag e e e
Zulage zu den StraBenbauarbeiten

Zwischensumme 04.02. e yor

04.03. Buswartehauschen

04.03.0001. e 1,00 St T,
Buswartehauschen inkl. samtlichen

Zwischensumme 04.03. e yor

Zwischensumme 4. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05. Markierung

05.00. Markierung

05.00.0001. 21.131/005.39.31.10.01 880,00 m T

Langsmarkierung entfernen
Leitlinie 1zu2*... Freitext ...
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0002. 21.131/005.59.31.10.01 480,00 m e e
Langsmarkierung entfernen
Leitlinie 1 zu 1*... Freitext ...
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0003. 21.131/005.29.31.10.01 4.400,00 m T
Langsmarkierung entfernen
durchg.Fstr.begr.*... Freitext ...
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0004. 21.131/005.69.31.10.01 970,00 m e e
Langsmarkierung entfernen
Leitlinie 2 zu 1*... Freitext ...
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0005. 21.131/010.99.31.11.01 156,00 m e e
Sonstige Markierung entfernen
... Freitext ...*... Freitext ...
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0006. 21.131/015.31.11.01 60,00 m2 e e e
Markierungszeichen entfernen
Plastikmasse*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

05.00.0007. 21.131/505.31.14.10.21 880,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
grobe Nachstreum.*P 7
grobstr. Decke
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Strafen.

Projekt:
VE:
LV:

NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.00.0008.

05.00.0009.

05.00.0010.

05.00.0011.

05.00.0012.

05.00.0013.

05.00.0014.

21.131/505.51.14.10.21 410,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik

grobe Nachstreum.*P 7

grobstr. Decke

21.131/505.21.14.10.21 4.400,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik

grobe Nachstreum.*P 7

grobstr. Decke

21.131/505.42.16.10.21 70,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,15 m

mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.*P 7

grobstr. Decke

21.131/505.61.14.10.21 910,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik

grobe Nachstreum.*P 7

grobstr. Decke

Hinweis zur OZ 05.00.0012.

21.131/510.11.11.01 15,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen

Haltlinie*mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.

grobstr. Decke

21.131/510.21.11.01 12,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen

Wartelinie*mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.

grobstr. Decke

21.131/510.31.11.01 50,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen

FuRgangerfurt*mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.

grobstr. Decke

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen
45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung
KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.00.0015.

05.00.0016.

05.00.0017.

05.00.0018.

05.00.0019.

05.00.0020.

05.00.0021.

05.00.0022.

21.131/510.41.11.01 40,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen

Radfahrerfurt*mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.

grobstr. Decke

21.131/705.14.41 30,00 m2 T
Farbige Kennz. von Radwegen herst.

Farbe Rot*Kaltpl.m.Reibepl.

Dicke 1,5 mm*grobstr. Decke

21.131/520.11.21.10.01 7,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

geradeaus*mit Vormarkierung

Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

21.131/520.21.21.10.01 14,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

li.o.re. ab*mit Vormarkierung

Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

21.131/520.31.21.10.01 11,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung

Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

21.131/520.61.21.10.01 12,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Vorankind.pfeil*mit Vormarkierung

Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

Hinweis zur OZ 05.00.0021.

21.131/530.11.11.01 6,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst

Buchstabe*mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.

grobstr. Decke

21.131/515.21.41.02.01 140,00 m T
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst

Breite 0,30 m*mit Vormarkierung

Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum.

P 7*grobstr. Decke
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KB01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.00.0023. 21.131/110.02 3.500,00 m2 e T
Markierungsflache reinigen
Saugkehrwagen

05.00.0024. 21.131/105 3.500,00 m2 e T

Markierungsflache trocknen

05.00.0025.  21.131/607 1,00 Psch  XxXxxxx,xx ..
Priifung fertige Leistung Neuzustand

05.00.0026. e - 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeees
Vorhandene Fahrbahnmarkierung aufn.

Zwischensumme 05.00. yor

Zwischensumme 05. e yo
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz GB in EUR

LV KB01

00. Kosten Dritter

00.00. SIGEKO

00.01. Kontrollprdfungen
Summe0O0. e yo

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.00. BE Einrichntung/R&umung
SummeOt. yor

02. VERKEHRSSICHERUNG

02.00. Verkehrssicherung

02.01. Zusatzbeschilderung
Summeo02. e yo

03. StraBenbau

03.00. Auforuech

03.01. Nebenarbeiten

03.02. Bankettarbeiten

03.03. Asphalteinbau

03.04. GURASPHALT

03.05. Einbauteie

03.06. Bordsteinanlage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0oz GB in EUR

03.07. Taktile Elemente

03.08. Vehrkehrsschilder

03.09. FRS
Summeo03. yo

04. Sonstiges

04.00. Beweissicherung

04.01. Vermessung

04.02. Sonntagsarbeit/Nachtarbeit .

04.03. Buswartehauschen
Summe04. e yor

05. Markierung

05.00. Markierung
SummeoO5. e yo
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 45-2658-B L302/L336, Wiehl, Forst bis Weiershagen

VE: 45-25-0067 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbahnsanierung

LV: KBO01 L302 L336 Wiehl, Forst bis Weiershagen - Fahrbah..

0z GB in EUR
Lv KB01

00. Kosten Dritter
01. BAUSTELLENEINRICHTUNG .
02. VERKEHRSSICHERUNG
03. StraBenbau
04. Sonstiges
05. Markierung

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) . yor
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Anlage
BAUSTELLENORDNUNG

Landesbetrieb StraBenbau NRW

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0067 Forst bis Weiershagen
45-2658-B L302 / L336 Wiehl, Fahrbahnsanierung
Vorwort

Die Ordnung auf Baustellen muss aus Griinden der Sicherheit, der Arbeitsorganisation, des Umwelt-
und Arbeitsschutzes und zur Einhaltung zahlreicher Regelungen und Gesetze verbindlich geregelt sein.

Die vorliegende von der Hauptabteilung Bau und der Stabsstelle Arbeitssicherheit aufgestellte
Baustellenordnung gilt fiir alle Baustellen des Landesbetriebs Strallenbau NRW und enthalt
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik Regelungen zum Umwelt- und Arbeitsschutz. Sie wird
in der Regel mit dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf die jeweilige Baustelle angepasst.
Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmalinahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz grundsatzlich mit der
T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lésungsmoglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer personlichen Schutzausristung vorzuziehen sind.

Die Baustellenordnung ist den Auftragnehmern mit der Ausschreibung zuzuleiten, um die Kalkulation
der Regelungen aus der Baustellenordnung fiir ein Angebot zu ermdglichen. Es ist zu beachten, dass
Nebenleistungen aus der Baustellenordnung oder dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan nicht besonders vergiitet werden und in den entsprechenden
Leistungspositionen einzurechnen sind.

Dazu gehoren aktuelle Qualitatsstandards flr alle Baustellen des Landesbetriebs Strallenbau NRW
nach dem Stand der Technik z. B.

Zu Bauverfahren, Geraten, Umwelt- und Arbeitsschutz Erlauterungen
MafRnahmen zur Feinstaubreduzierung Kapitel B. 1.
Moderne Misch- und Brecheranlagen Kapitel B. 5.
Kaltasphaltfrasen mit neuer Absaugtechnik Kapitel B. 6.
Schmutz- und Abfallentsorgung Kapitel B. 9.
Auswahl von Bauverfahren, Geraten und Baumaschinen (Vermeidung Kapitel C. 4.

von Personenaufenthalt zwischen dem Arbeitsgerat und der
Verkehrsfuhrung, DME oder Einsatz von DPF, TRGS 554)

Abbrucharbeiten Kapitel C.
Anforderungen fiir persénliche Schutzausristungen Kapitel C

-

1.+ Anl.

Zu beachten ist dabei v. a. die Anlage 1

,Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz*
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Inhaltsverzeichnis:

A. Allgemeines

0.

1.

9.

Allgemeines

Projektbeteiligte

. Arbeitsschutzorganisation auf der Baustelle

. Koordination und Uberwachung von Arbeitssicherheit

und Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung

. Anmeldung

. Berichterstattung

. Aufenthalt auf der Baustelle
. Personal

. Arbeitszeiten

Weitergabe von Arbeiten

10. Bahnbetrieb im Baustellenbereich

11. Sicherheit beziiglich Freileitung oder sonstiger Leitungen

12. Sicherheit beziiglich Gewasser

B. Arbeitsstatten

1.

9.

Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

. Unterkiinfte und soziale Anlagen

. Winterfeste Arbeitsplatze

. Sanitidtsrdume

. Mobile Misch- und Brechanlagen

. Frasarbeiten

. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

. Funksprechverkehr

Ordnung, Sauberkeit, Hygiene und Abfallentsorgung

10. Rauschmittelmissbrauch

11. Diebstahlsicherung

C. Arbeitssicherheit

0.

1.

2,

Allgemeines
Unterweisung

Arbeitsmedizinische Vorsorge
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3. Erdarbeiten

4. Baumaschinen, Gerate und Betriebsmittel
5. Montagearbeiten

6. Abbrucharbeiten

7. Sprengarbeiten

8. Tunnelbauarbeiten

9. Geriiste

10. Gefahrstoffe

11. Personliche Schutzausriistung

D. Brand- und Explosionsschutz
1. Brandschutz

2. Notfallmeldung, Alarmplan

E. Sicherung der Baustelle
1. Betretungserlaubnis

2. Fotografieren

3. Besucher

4. Anwohnerschutz

F. Umweltschutz
1. Abfall

2. Larm

3. Gewaésserschutz
4. Luft

5. Vegetation

6. Bautabuflachen

7. Tiere

Anlagen:

1. Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz
2. Alarmplan

3. Verhalten im Brandfall

4, Verhalten bei Unféllen
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A. Allgemeines:

0. Allgemeines

Plane zur Lage und Anbindung der Baustelle werden durch den Auftragnehmer, die Firma ,in

Form eines Baustellenplanes zur Verfugung gestellt.

In Ergdnzung zur Baustellenordnung kdnnen baustellenspezifische Belange durch spezielle
Baustellenanweisungen geregelt werden, die durch die Bauleitung des Auftragnehmers oder den Bau-
herrn und seine Beauftragten (z. B. Bauiiberwachung -BU, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor-
dinator - SiGeKo) erlassen werden.

Die Vorschriften, Regeln, Gesetze und Verordnungen der Berufsgenossenschaften und der staatlichen
Aufsichtsbehérden werden mit dieser Baustellenverordnung nicht auler Kraft gesetzt, sondern sind

ausdrlcklich Bestandteil dieser Baustellenordnung.

Die Baustellenordnung ist Bestandteil jedes Vertrages/Auftrages und gilt fir alle Auftragnehmer und
deren Nachunternehmer, soweit sie auf der Baustelle tatig werden. Sie wird von den Auftragnehmern
anerkannt und von den Verantwortlichen der Auftragnehmer unterschrieben. Diese stellen sicher, dass
die von ihnen bestellten Nachunternehmer die Baustellenordnung zur Kenntnis bekommen und diese

beachten. Ein Exemplar ist in dem SiGeKo-Ordner auf der Baustelle zur Einsicht vorhanden.

Bei Nichtbeachtung der Baustellenordnung kann der Auftragnehmer aufgefordert werden, die
betreffenden Nachunternehmer, Mitarbeiter bzw. beanstandeten Gerate, Arbeitsmittel u. a. nicht mehr
auf der Baustelle einzusetzen. Dariber hinaus behalt sich der Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator weitere Manahmen nach Baustellenverordnung (BaustellV) vor.

Alle Schaden, die dem Bauherrn durch Nichtbeachtung der Baustellenordnung entstehen, gehen
ausschlieB8lich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Arbeitsaufnahme den Inhalt der Baustellenordnung
seinem auf der Baustelle eingesetzten Personal bekanntzugeben und wahrend der

Auftragsausflhrung deren Einhaltung zu kontrollieren und zu gewahrleisten.

1. Projektbeteiligte

Bauherr:
Landesbetrieb Strallenbau NRW

Tel:

Projektleitung:
Landesbetrieb Stralenbau NRW

Tel: Ansprechpartner: Tel.-Baustelle:
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114413 - LS NRW - Baustellenordnung - Vers. (07/24)

Bauiiberwachung (BU):
Landesbetrieb StraRenbau NRW
Regional-/Autobahnniederlassung
Stral’e und Nr.

PLZ und Ort

Tel:

Ansprechpartner:

Stabsstelle Arbeitssicherheit:
Landesbetrieb Stralenbau NRW
Betriebssitz Gelsenkirchen
Wildenbruchplatz 1

45888 Gelsenkirchen

Tel: 0209 3808-
Ansprechpartner:

Sicherheits- und Gesundheits-Schutzkoordinator:

Firma

Stral’e und Nr.
PLZ und Ort
Tel:
Ansprechpartner:

Bauleitung/Auftragnehmer:
Firma

Strafle und Nr.

PLZ und Ort

Tel:

Ansprechpartner:

Staatl. Arbeitsschutz:

Bezirksregierung

Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz
Tel:

Ansprechpartner:

Berufsgenossenschaft:
Bau-Berufsgenossenschaft
Tel.:

Fax:

Elektrofachkraft:

Straf3e und Nr.
PLZ und Ort
Tel.:

Fax:

Notrufnummern:
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsdienst: 112
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2. Arbeitsschutzorganisation auf der Baustelle

Die Ansprechpartner der Baustelle sind der Anlage 2 dem beigefiigten Alarmplan zu entnehmen.

3. Koordination und Uberwachung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach
Baustellenverordnung

Der Bauherr tragt die Gesamtverantwortung fur die Durchfiihrung des Bauvorhabens. Er muss fur die
erforderliche Organisation sorgen und bei der Beauftragung von Fachleuten (wie vor allem
Koordinatoren, Planer, Bauleiter, bauausfihrende Unternehmen) im Rahmen seiner
Gesamtverantwortung fiir die Berilicksichtigung der Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzbelange
sorgen. Er muss die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung des gesamten Ablaufs koordinieren.

Um eine optimale Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben fir das Bauvorhaben nach
Baustellenverordnung (BaustellVO) zu gewahrleisten, Gbertragt der Landesbetrieb Strallenbau NRW
als Bauherr die Aufgaben und Befugnisse an einen SiGeKo. Dieser informiert den Bauherrn regelmafig
Uber alle anstehenden Entscheidungen (z. B. Uber Baustellenbesprechungen und Telefonate) und
stimmt diese grundsétzlich mit ihm ab. Uber besondere Vorkommnisse wird der Bauherr sofort
informiert. Der Bauherr behalt sich die Durchfihrung von Kontrollen, Begehungen und Terminen auf
der Baustelle durch eigenes Personal (z. B. Bauiiberwacher — BU) vor. Wenn es zwischen dem
Bauherrn und dem SiGeKo zu Unstimmigkeiten kommt oder der SiGeKo nicht seinen vertraglich
festgelegten Leistungen nachkommt, hat der Bauherr die ausschlieRliche Entscheidungsvollmacht.

Die Hauptaufgaben des SiGeKo definieren sich wie folgt:
Der SiGeKo ist fir das Festlegen von Malnahmen zur Koordinierung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzbelange zwischen allen am Bau Beteiligten verantwortlich.

Der SiGeKo prift und Uberwacht die Einhaltung der Arbeitsverfahren und Sicherheitsmalinahmen.
Grundlage der Arbeitsausflihrung ist der SiGe-Plan, welcher von allen am Bau Beteiligten einzuhalten
ist. Notwendige Anderungen und Anpassungen werden vom SiGeKo vorgeschlagen und von der
Projektleitung und der Bauliberwachung veranlasst.

Die Verantwortlichen des Auftragnehmers werden von dem SiGeKo in den Inhalt des SiGe-Planes
eingewiesen. Die nachfolgende Einweisung der Beschéftigten in den SiGe-Plan obliegt den jeweiligen
Verantwortlichen des Auftragnehmers. Ein Exemplar des SiGe-Plans befindet sich zur Einsicht auf der
Baustelle.

Der SiGeKo erstellt und leitet die nach BaustellVO erforderlichen Vorankindigungen der Baustelle
rechtzeitig an die zustéandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz®).

Der SiGeKo ist bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben weisungsfrei. Der SiGeKo hat gegentber allen
am Bau Beteiligten Weisungsbefugnis in Belangen der Arbeitssicherheit. Diesen Anweisungen ist ohne
Verzdgerung Folge zu leisten.

Der SiGeKo veranlasst regelmaflige Sicherheitsbesprechungen sowie Baustellenbegehungen und
fuhrt dartiber Protokoll. Eine Kopie ergeht in jedem Fall an die Bauleitung des Auftragnehmers und an
den Bauherrn (BU).

Besteht auf der Baustelle eine akute Gefahr fur die Gesundheit und das Leben der Beschaftigten
(,Gefahr in Verzug®), so ist der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) berechtigt,
unverzigliche Anweisungen zur Abstellung dieser Gefahren zu erteilen.

Die Pflichten der auf der Baustelle tatigen Unternehmer zur Erflillung des Arbeitsschutzes gegeniiber
den eigenen Beschaftigten bleiben von der Tatigkeit des SiGeKo unbertihrt.

Werden Arbeiten durch mehrere Arbeitsgruppen in einem Tatigkeitsbereich durchgefiihrt, so haben
sich die Arbeitsverantwortlichen untereinander sowie mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B.
BU, SiGeKo) iiber MaRnahmen zur Verhiitung von Gefahren abzustimmen, soweit dies fiir die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Erfullungsgehilfen erforderlich ist. Die Erfullungsgehilfen
sind durch ihren Arbeitsverantwortlichen dartiber zu unterrichten. Die Arbeitsverantwortlichen
benennen in den Fallen der gegenseitigen Gefahrdung einen Koordinator gem. BGV A1. Dieser
Koordinator ist nicht zu verwechseln mit dem SiGeKo nach BaustellVO.
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4. Anmeldung

Jede auf der Baustelle tatig werdende Firma und deren Lieferanten haben sich vor Aufnahme der
Arbeiten vor Ort bei der Bauleitung des Auftragnehmers anzumelden.

Der Auftragnehmer weist die Nachunternehmer in die Baustellenordnung und alle anderen Regelungen
ein.

Jede Firma, die auf der Baustelle tatig wird, mul folgende Angaben mindestens fiinf Arbeitstage vor
Aufnahme der Arbeiten beim Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) schriftlich
anzeigen:

das auszufiihrende Gewerk

die vollstandige Anschrift

die Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter

die Nennung der vor Ort verantwortlichen, zustandigen Sicherheitsfachkraft

die Nennung der auf der Baustelle anwesenden und nach Unfallverhiitungsvorschrift
ausgebildeten Ersthelfer

Jede auf der Baustelle tatig werdende Firma hat der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) taglich den Personalstand, getrennt nach Stammpersonal
und Nachunternehmer, schriftlich zu melden.

Bei Abwesenheit des Aufsichtsfiihrenden ist eine auf dgr Baustelle anwesende verantwortliche
Vertretung dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu benennen.

5. Berichterstattung

Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, den Gerateeinsatz, die
Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.

Dem Bauherrn und seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) sind alle Arbeitsunfélle, Schadensfélle und
andere besondere Vorkommnisse unverziglich mitzuteilen, ein Durchschlag der Unfallanzeige ist dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) von der betreffenden Firma zuzusenden.

Wesentliche Anderungen im Bauablauf, Termindnderungen und wesentliche bauliche Anderungen in
der Ausfiihrung werden von dem Auftragnehmer unverziglich dem Bauherrn oder seinen Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) zur Anderung/Anpassung der Vorankiindigung und des SiGe-Planes gemeldet.

Die durch den Bauherrn oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) festgestellten Mangel sind
umgehend zu beseitigen. Hierfir tragt die Fachbauleitung des jeweiligen Unternehmens die volle
Verantwortung, sofern die Mangel durch die jeweilige Firma oder einer ihrer Nachunternehmer zu
vertreten sind. Die Mangelbeseitigung ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
jeweils schriftlich anzuzeigen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdrden und Berufsgenossenschaften bleibt davon
unberuhrt.

6. Aufenthalt auf der Baustelle

Alle auf der Baustelle Beschaftigten dirfen sich nur zur Ausfihrung ihrer Tatigkeiten auf der Baustelle
aufhalten.

Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur innerhalb der zugewiesenen Bau- und Einsatzstelle und nur zur
Auftragsdurchfiihrung gestattet.
Der Aufenthalt auf der Baustelle auRerhalb der festgelegten Arbeitszeit ist nicht zulassig.

7. Personal

Das Personal des Auftragnehmers muss fir die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die
gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften verstoBen oder den Anweisungen des
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu
ersetzen. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht méachtig sind, muss
standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort
sein.

Beim Einsatz auslandischer Mitarbeiter haben die Arbeitsverantwortlichen der Firmen sicherzustellen,
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dass eine gultige Aufenthaltserlaubnis der Auslanderbehdrde des vorgesehenen Aufenthaltsortes im
Bundesgebiet einschlielRlich der Anmeldung nach dem Meldegesetz sowie auch eine Arbeitserlaubnis
des zustandigen Arbeitsamtes ausgestellt wurden. Alle gesetzlichen und behdrdlichen Auflagen
missen eingehalten werden. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen in deutscher Sprache
vorzulegen.

Alle fremdsprachlichen AuRerungen und Bescheinigungen sind ggf. mit deutscher Ubersetzung
einzureichen.

Alle beschaftigten Firmen haben daflir zu sorgen, dass bei Anwesenheit nicht deutschsprachiger
Mitarbeiter wahrend der Arbeitszeit immer eine Person auf der Baustelle anwesend ist, die es
ermoglicht, die jeweilige Sprache ins Deutsche zu Uibersetzen und in deutscher Sprache zu verhandeln.
Dies gilt insbesondere fiir die ggf. erforderlichen Unterweisungen der Arbeitsverantwortlichen der
Firmen.

Kommen die Firmen dieser Verpflichtung nicht nach, so sind der Bauherr oder seinen Beauftragten (z.
B. BU, SiGeKo) berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des entsprechenden
Auftragnehmers/Nachunternehmers heranzuziehen.

8. Arbeitszeiten

Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit ist mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren. Sollten Arbeiten
an Sonn- oder Feiertagen notwendig werden, sind diese durch den Auftragnehmer rechtzeitig bei den
zustandigen Gewerbeaufsichtsamtern (siehe Firmensitz) bzw. bei der zustandigen Bezirksregierung zu
beantragen und von diesen genehmigen zu lassen. Die Arbeitsaufnahme ist der Bauleitung des
Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) rechtzeitig
mitzuteilen. Die Genehmigung sowie eine Liste der Arbeithehmer, die an diesen Tagen tatig werden,
muss von dem Auftragnehmer unaufgefordert bei der Bauleitung des Auftragnehmers auf der Baustelle
hinterlegt werden und sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) vorzulegen.

Arbeiten von mehr als 10 Stunden taglich sind ebenfalls nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrden
unter Vorlage dieser Genehmigung bei der Bauleitung des Auftragnehmers zulassig.

9. Weitervergabe von Arbeiten

Leistungen diirfen nur mit dem Einverstandnis des Bauherrn oder seinen Beauftragten (BU) auf der
Grundlage des Bauvertrags und dieser Baustellenordnung an Nachunternehmer weiter vergeben
werden. Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seine
Abstimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 Unfallverhitungsvorschrift
»Allgemeine Vorschriften* (BGV A1) nachzukommen.

10. Bahnbetrieb im Baustellenbereich

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) bei Arbeiten im Bereich einer Bahnlinie einen Sicherungsposten durch
die DB AG einzurichten.

Alle Verkehrsanordnungen sind schriftlich auf der Baustelle vorzuhalten.

11. Sicherheit beziiglich Freileitungen oder sonstige Leitungen

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der Sicherheitsmafinahmen bei Arbeiten in der Nahe
Spannung flihrender elektrischer Freileitungen oder sonstiger erdverlegter Leitungen (z. B. Gas,
Wasser, Strom, Telekommunikation). Die SicherungsmalRnahmen sind im Regelfall im Vorfeld der
MaRnahme mit dem  Versorger und Leitungsbetreiber  abzustimmen. Auch im
Planfeststellungsbeschluss werden evtl. entsprechende Auflagen flir die Durchfihrung der
BaumalRnahme getroffen.
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12. Sicherheit beziiglich Gewasser

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der erforderlichen MaRnahmen zum Schutz der
Beschéaftigten gegen den Absturz und das Ertrinken. Weiterhin veranlasst sie die erforderlichen
MaRRnahmen zum Schutz der Gewasser, sofern im Planfeststellungsbeschluss oder den
Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis entsprechende Auflagen fir die Durchflhrung
der BaumalRnahme getroffen werden. Gegebenenfalls sind diese mit der Unteren Wasserbehérde
abzustimmen.

B. Arbeitsstatten:
1. Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Die Baustelle und die auRerhalb liegenden Arbeitsstellen sind durch Absicherungen (z. B.
Umzaunungen mit Mobilzdunen) gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung ggf. auf den vom Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zugewiesenen Flachen vorzunehmen. Der Baustelleneinrichtungsplan
ist von allen am Bau Beteiligten zu beachten und einzuhalten. Materialien, Maschinen und Geréate sind
dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf-
und Abladearbeiten sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) bekannt zu geben.
Dies gilt z. B. fir Schwertransporte.

Der Auftragnehmer hat die fir ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der
Arbeiten ist die Baustelle unverzuglich zu rdumen. Die benutzten Flachen sind nach der Rdumung in
ihren ursprunglichen Zustand zu versetzen, soweit der Vertrag nichts anderes vorsieht.

Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die Straflenverkehrsordnung. Die Héchstgeschwindigkeit auf dem
Baustellengelande betragt auf befestigten Baustralen 30 km/h und auf unbefestigten Baustraflten 10
km/h. Samtliche Hinweisschilder sind zu beachten. Der gesamte Baustellenverkehr darf grundsatzlich
nur auf den angelegten bzw. besonders ausgewiesenen Verkehrswegen erfolgen. Das
Einfahren/Ausfahren bzw. Betreten/Verlassen der Baustelle ist nur durch die gekennzeichneten
Zugange erlaubt. Ruckwartsfahren ist nur in Ausnahmefallen erlaubt, es besteht Einweisungspflicht.
Auf FuRgangerverkehr ist besonders zu achten. Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei und
sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. Die Verkehrswege durfen nicht durch Bau- oder
Montagearbeiten beeintrachtigt werden.

Alle im Bereich der Baustelle genutzten Fahrzeuge und Gerate mussen verkehrs- und betriebssicher
sein. Die Ladungen sind zu sichern.

Private Personenkraftwagen (Besucher) kénnen nur auf den dafir vorgesehenen Parkplatzen
aulRerhalb des Baustellengelandes abgestellt werden. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden auf
Kosten des Verursachers entfernt. Fur hieraus entstehende Schaden wird nicht gehaftet.

Schadliche Umwelteinwirkungen sowie gesundheitsgefdhrdender Feinstaub sind nach dem Stand der
Technik so weit wie moglich zu reduzieren. Die Verkehrswege sind bei Trockenheit und sichtbaren
Staubaufwirbelungen hinter Baustellenfahrzeugen tber eine Wasserberieselung feucht zu halten, um
die Staubbelastung zu reduzieren. Bei dem Transport von feinen Schuttgltern sind zur Vermeidung
von Staubverwehungen von der Ladeflache geeignete Gegenmalinahmen (z. B. Abdeckplanen) zu
ergreifen. Bei der Materialiibergabe sind die Ubergabehéhen anzupassen und mdglichst klein zu
halten, um die Staubentwicklung zu reduzieren.

Zur Minderung der Staubbelastung sollten die Fahrer der eingesetzten LKW und Radlader die Fenster
der Fahrerkabinen geschlossen halten und die Gerate mit Dieselmotoren sollten mit Partikelfilter-
Systemen ausgestattet sein. Die Laufzeiten der Maschinen sind zu optimieren. Leerlauf ist zu
vermeiden.

Bei der Nutzung von Maschinen und Geraten zur mechanischen Bearbeitung von Baustoffen (wie z. B.

Trennscheiben, Schleifmaschinen, Steinschneidemaschinen) sind staubmindernde MalRnahmen zu
treffen (wie z. B. Wasserflihrung, Benetzen, Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden).
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Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen sind mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z.
B. BU, SiGeKo) zu vereinbaren.

Die Anforderungen des Luftreinhalteplans der zustandigen Bezirksregierung sind ggf. einzuhalten.

Alle Verkehrsanordnungen sind in schriftlicher Form auf der Baustelle vorzuhalten.

2. Unterkiinfte und soziale Anlagen
Sozialanlagen auf der Baustelle miissen gemafR Arbeitsstattenverordnung eingerichtet werden.

Die Errichtung von Wohnunterkiinften, mit Schlaf-, Aufenthalts-, Sanitdrrdumen und Kochgelegenheiten
im Baustellenbereich ist nur mit Genehmigung der Bauleitung des Auftragnehmers und des Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) mdglich. Der Baustelleneinrichtungsplan ist zu beachten
und einzuhalten.

Der Auftragnehmer muss eine Nutzung der Sozialanlagen durch die Nachunternehmer gestatten.

3. Winterfeste Arbeitsplatze

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, entsprechend den Forderungen der Winterbauverordnung die
Arbeitsplatze winterfest einzurichten und Raum- und Streuarbeiten durchzufiihren.

4. Sanitatsrdaume

Der Auftragnehmer hat bei mehr als 50 Arbeitern auf der Baustelle einen Sanitdtsraum einzurichten.
Die weiteren Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung und den UVV Erste Hilfe* (BGV A5)
hat der Auftragnehmer zu erfillen.

Bei mehr als 100 Arbeitern auf der Baustelle hat der Auftragnehmer nach der BGV A1 ,Grundsatze der
Pravention® einen Betriebssanitater zu stellen.

5. Mobile Misch- und Brechanlagen

Der Auftragnehmer muss bei dem Betrieb von mobilen Misch- und Brechanlagen auf der Baustelle den
geplanten Anlagenstandort vom Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) genehmigen
lassen. Die Anlage und der Betrieb der Anlage mussen den sicherheitstechnischen und
emissionstechnischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehdren die folgenden Grundlagen.

e Beschickung der Anlage mit Ladern oder Baggern mit geringen Abwurfhéhen an allen
Ubergabestellen.

e Ordnungsgemafle Aufstellung der Anlage (Zu- und Abfahrt, Container fur Bewehrung und
andere Fremdstoffe, Wasseranschluss).

e Einsatz von emissionsarmen, larmreduzierten und gering staubfreisetzenden Anlagen
(Absaugung an Arbeitsoffnungen, Entstehungs- und Austrittsstellen sowie Staubbindung durch
Benetzung oder Wasserfiihrung).

e Unbeschadigte und befestigte Abdeckungen/Einhausungen der Laufbander und
Ubergabestellen (Verringerung der Staubemissionen).

Sicherung der Quetsch-, Scher-, Einzug- und Stichstellen an der gesamten Anlage.
Funktionsfahiger Not-Aus-Schalter in unmittelbarer Nahe von Arbeitsplatzen.

Auch die im Bebauungsplan oder im Luftreinhalteplan beschriebenen Auflagen fur den Betrieb der
Anlage sind einzuhalten.

6. Frasarbeiten

Das Trockenfrdsen ist aufgrund der auftretenden Stadube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerdampfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht zulassig. Es ist
nur das Kaltfrasen von Asphalt zulassig. Um bei dem Einsatz von Kaltasphaltfrasen auf Baustellen die
Staubbelastung zu mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, dirfen
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ausschlielich Frasen mit neuer Absaugtechnik gemafl der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen missen Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfiigen. Die Regeln der
TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere
SchutzmalBnahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®. Der Einsatz von Kaltasphaltfrasen ist mit dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) abzustimmen.

7. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

Der Auftragnehmer installiert die Stromversorgung und Allgemeinbeleuchtung gemaf
Baustelleneinrichtungsplan. Die Unterversorgung der Arbeitsstellen obliegt der Verantwortung der
jeweiligen Nachunternehmer und darf nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchgefiihrt werden.
Bei elektrotechnischen Arbeiten (auch Reparaturen an elektrischen Betriebsmitteln) sind der Bauleitung
des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die erforderlichen
Qualifikationen als Elektrofachkraft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person nach BGV A3
vorzulegen. Andere als die hier genannten Fachkrafte dirfen elektrotechnische Arbeiten nicht
durchfuhren.

8. Funksprechverkehr

Eine Nutzungsberechtigung fur den Funksprechverkehr ist bei der Bauleitung des Auftragnehmers und
dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einzuholen. Die Anzahl der Gerate,
Geratetyp sowie die verwendete Frequenz sind der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn
oder seinen Beauftragten (z.B. BU, SiGeKo) zu melden. Die Vorgaben des Post- und
Fernmeldewesens sind einzuhalten.

9. Ordnung, Sauberkeit, Hygiene und Abfallentsorgung

Alle auf der Baustelle tatigen Firmen sind verpflichtet, alle Bau- und Montagestellen, Lager, Magazine,
Unterkiinfte, Flucht-, Rettungs- und Verkehrswege in ordentlichem, sauberen und aufgerdumten
Zustand zu halten. Anfallende Verschmutzungen und Abfélle sind ordnungsgemafl zu entsorgen.
AuRerdem hat jede Firma dafiir zu sorgen, dass im gesamten Bereich ihrer Arbeitsstelle sofort —
mindestens jedoch taglich — das herumliegende Kleineisen- und Rohrleitungsmaterial (Schrott) sowie
unnotiges Restmaterial, Bauschutt, Bretter, Glaswolle, Kabelreste, Verpackungsmaterial, Speisereste
etc. entfernt werden.

Kommt der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, kénnen die
erforderlichen Reinigungs- und Aufrdumarbeiten durch die Bauleitung des Auftragnehmers und dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) durch eine externe Firma veranlasst werden.
Die Kosten tragt die jeweilige Firma, bei der der Mangel festgestellt wurde. Ist der Verursacher einer
Verunreinigung nicht feststellbar, so werden die Kosten fir die veranlasste Beseitigung anteilmaflig auf
die tatigen Firmen umgelegt.

10. Rauschmittelmissbrauch

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begrindete Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss
besteht, unverziiglich von der Baustelle zu entfernen. Die Bauleitung des Auftragnehmers bzw. der
Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) behalten sich vor, solchen Personen ein
Baustellenverbot zu erteilen.

11. Diebstahlsicherung

Alle Firmen sind fiir die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst verantwortlich. Es besteht
kein Regressanspruch gegeniiber der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Personen sind verpflichtet, ausreichend Vorkehrungen gegen
Diebstahl und Verlust ihres Montagegerates und Baumaterials zu treffen.

Auf der Baustelle gefundene Gegenstande sind bei der Bauleitung des Auftragnehmers abzugeben.
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C. Arbeitssicherheit:
0. Allgemeines

Der Auftragnehmer ist dafir verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw.
aufsichtfihrenden Personen, einschlief3lich seiner Nachunternehmer, Kenntnis Uber den gultigen SiGe-
Plan, diese Baustellenordnung sowie die einschlagigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften haben. Dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) ist
auf Verlangen ein schriftlicher Nachweis vorzulegen. Fir die Veranlassung und Durchfiihrung der
erforderlichen Arbeitssicherheitsmal3nahmen, die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften,
Gesetze und Verordnungen sowie das Umsetzen der Anordnungen des Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) sind ausschlieRlich die Arbeitsverantwortlichen der Firmen in ihren
jeweiligen Arbeitsbereichen allein verantwortlich. Sie haften fir Folgen aus deren Unterlassung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die von ihm durchzufihrenden Arbeiten eine Gefahrdungs- und
Belastungsanalyse durchzufiihren und diese dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) vorzulegen.

Greifen Arbeitsvorgange verschiedener Unternehmer ineinander oder werden besonders gefahrliche
Tétigkeiten durchgefihrt, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu bericksichtigen. Dies gilt
insbesondere fir Baugruben und Graben, hoch gelegene Arbeitsplatze, alle Verkehrswege und
Geriiste, sowie auch fir die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

Stellt der Unternehmer arbeitssicherheitstechnische Mangel fest, sind diese unverziiglich dem
Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden und es ist auf deren Abstellung
hinzuwirken. Nimmt ein Unternehmer trotz erkennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur
Mangelbeseitigung verpflichtet.

Die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Der Auftragnehmer hat seiner Bauleitung und dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) die Namen und die Anschriften seiner Montageleiter bzw. Aufsichtsfihrenden und der
Sicherheitsfachkrafte mitzuteilen.

1. Unterweisung

Alle auf der Baustelle tatig werdenden Firmen missen ihre Beschéftigten vor Beginn der Arbeiten und
danach in regelmafligen Abstdnden wahrend der Tatigkeit auf der Baustelle in die allgemeinen nach
den Unfallverhitungsvorschriften und sonstigen Gesetzen erforderlichen Arbeitsschutzmallinahmen
unterweisen. Diese Unterweisungen sind dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
auf Verlangen nachzuweisen und schriftlich einzureichen.

Aulerdem hat jeder Arbeitsverantwortliche der Firmen seine Beschaftigten in den SiGe-Plan, diese
Baustellenordnung und in die sonstigen Regelungen und Baustellenanweisungen einzuweisen. Auch
hieriber ist auf Verlangen ein schriftlicher Nachweis vorzulegen. Die Einweisungspflicht der
Arbeitsverantwortlichen der Firmen in das oben genannte obliegt der Bauleitung des Auftragnehmers.

2. Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefuhrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu
geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Gberwacht wird. Der Nachweis
hierflir muss dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) auf Verlangen vorgelegt
werden.

3. Erdarbeiten
UnplanmaRiges Ausheben von Gruben und Graben, das Eintreiben von Pfahlen und Metallstangen

bedarf der vorherigen Zustimmung der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).
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4. Baumaschinen, Gerate und Betriebsmittel

Es sind moglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsverfahren /

-gerate ohne Dieselmotoremissionen (DME) zu verwenden. Nach der TRGS 554 sind ggf.
Dieselmotoren durch die Absaugung der DME direkt an der Entstehungsstelle mit Partikelfilter-
Systemen sicher zu stellen.

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
Uberwachungsbediirftigen Anlagen, die einer Sachverstandigen- oder Sachkundigenprifpflicht
unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen,
Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu beauftragten
Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist,
mul die beauftragte Person diese standig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren.
Personen dirfen sich dort nicht aufhalten.

Die Arbeitsabldufe und Gerdte sind so auszuwahlen, dass bei Arbeiten im Bereich von
Verkehrsfuhrungen der Aufenthalt von Personen im Sicherheitsabstand zwischen den
Baugeraten/Maschinen und der Verkehrsfiihrung ausgeschlossen ist.

Die Betriebsmittel (z. B. Handwerkszeug) missen mangelfrei sein und sie dirfen nicht zweckentfremdet
genutzt werden. Holzleitern missen ohne Beschadigungen sind und dirfen aufgrund des hohen
Eigengewichtes und der hohen Bruchgefahr (Faserstruktur, Sprossen-Holm-Befestigung) nur in
Sonderfallen (Strom) genutzt werden. In der Regel sollten Alu-Leitern genutzt werden.

5. Montagearbeiten

Bei Montagearbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) eine
Montageanweisung vorzulegen, in der die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen sowie die zum
Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge erkennbar sind.

6. Abbrucharbeiten

Bei der Durchfiinrung von Abbrucharbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) eine Abbruchanweisung vorzulegen, in der die Arbeitsablaufe, die Sicherheitsmallinahmen
und die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge beschrieben werden. Der
Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) missen diese Anweisung genehmigen. Bei den
Arbeiten missen die sicherheitstechnischen und emissionstechnischen Anforderungen beachtet
werden. Dazu gehdren die folgenden Grundlagen.

o Die Gefahrenbereiche missen abgesperrt sein (umstiirzende/kippende Teile, Arbeitsbereich
Maschinen) und es mussen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.

o Die Staubentwicklung sollte soweit wie mdglich durch Wasserberieselung reduziert werden.

o Kein Abwerfen von Abrissgut (Balken, Turen, Leichtbauelemente, etc.) sowie Transport und
Ablagerung dieser Materialien per Hand oder mit Hilfe von Bauaufziigen.

e Abbruch méglichst grof3stiickig mit geeigneter Staubbindung (z. B. Benetzung).

e Einplanung des Gerlstes und staubmindernde Abdeckungen.

e Einsatz von fur den Abbruch geeigneten Maschinen (ausreichende Arbeitshéhe und
maschinensicherheitstechnische Ausstattung nach dem Stand der Technik).

e Einsatz von emissionsarmen und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeraten (Absaugung an
Arbeitséffnungen, eingehauste Staubquellen, Verkleidungen).

e Ergreifung von entsprechenden SchutzmalRnahmen bei weiteren auftretenden Gefahrdungen
(z. B. Absturzsicherungen und Schutzdacher).

Auch im Bebauungsplan oder im Luftreinhalteplan werden evtl. entsprechende Auflagen fiir den Betrieb
der Anlage getroffen.
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7. Sprengarbeiten

Bei der Durchfiihrung von Sprengarbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) eine Sprenganweisung vorzulegen, in der die Arbeitsablaufe, die verantwortlichen Personen,
die SicherheitsmalRnahmen und die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge
beschrieben werden. Der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) miissen diese
Anweisung genehmigen. Bei den Arbeiten missen die sicherheitstechnischen und
emissionstechnischen Anforderungen beachtet werden. Dazu gehoren die folgenden Grundlagen.
o Die Gefahrenbereiche missen abgesperrt sein (umstirzende/kippende Teile, umherfliegende
Teile, Arbeitsbereich Maschinen) und es miissen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.
e Die Staubentwicklung sollte soweit wie mdglich z. B. durch Wasserberieselung reduziert
werden.
e Einplanung des Objektes und staubmindernde Abdeckungen.
e Vorbereitung und Ausfihrung der Sprengung nur durch den Sprengberechtigten.

8. Tunnelbauarbeiten

Bei der Durchfiihrung von Tunnelbauarbeiten ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) und auf Verlangen dem Bauherrn eine gesonderte Gefahrdungsbeurteilung vorzulegen, in der
die Arbeitsablaufe, die verantwortlichen Personen, die SicherheitsmaRnahmen und die zum Einsatz
kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge beschrieben werden. Der Bauherr oder seine
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) miissen diese Anweisung genehmigen. Bei den Arbeiten miissen die
sicherheitstechnischen und emissionstechnischen Anforderungen beachtet werden. Dazu gehdren die
folgenden Grundlagen.
o Die Gefahrenbereiche miissen abgesperrt sein (umstiirzende/kippende Teile, umherfliegende
Teile, Arbeitsbereich Maschinen) und es missen bei Bedarf Warnposten aufgestellt werden.
e Materialabhangiger Gesteinsabbruch mit méglichst geringer Staubentwicklung und geeigneter
Staubbindung nach Absprache mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo).
e Einsatz von fir den Tunnelbau geeigneten Maschinen (ausreichende Arbeitshohe und
maschinensicherheitstechnische Ausstattung nach dem Stand der Technik).
e Einsatz von emissionsarmen, larmgeminderten und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeraten
(Absaugung an Arbeits6ffnungen, eingehauste Staubquellen, Verkleidungen).
e Ergreifung von entsprechenden Schutzmalinahmen bei weiteren auftretenden Gefahrdungen
(z. B. Absturzsicherungen und Schutzdacher).
e Sicherung der Quetsch-, Scher-, Einzug- und Stichstellen im gesamten Arbeitsbereich.

9. Geriliste

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggertiste
nachzuweisen und deren Betriebssicherheit zu Gberwachen.

Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafen Zustand zu prifen und zu erhalten. Veranderungen am
Gerist dirfen nur von Gerustbaufachfirmen vorgenommen werden. Gesperrte Geriste dirfen nicht
benutzt werden.

10. Gefahrstoffe

Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist ein Gefahrstoffverzeichnis zu erstellen und es sind die
Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten. Beides ist dem Bauherrn oder seinen Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) in Kopie zu Ubergeben.

Die Gefahrstofflagerung darf nur in fir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir

vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen. Die Herstellerangaben und sonstigen rechtlichen
Grundlagen sind dabei zu beachten.
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11. Personliche Schutzausriistung

Personen ohne Schutzhelm, Schutzschuhe oder Warnweste haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind
dariber hinaus weitere Schutzausristungen erforderlich (z. B. Augen-, Gesichts-, Gehor- oder
Atemschutz), hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen.

Bei Arbeiten in Arbeitskdrben/-bihnen oder anderen Arbeiten, bei denen eine Absturzgefahr besteht,
gilt fur die Baustellenbeschéaftigten eine generelle Tragepflicht fir Auffanggurte als Rickhaltesysteme.
Diese Arbeiten sind im Vorfeld der Mainahme mit dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU,
SiGeKo) abzustimmen. Das Baustellenpersonal muss bei dem Aufenthalt auf der Baustelle mindestens
Warnkleidung entsprechend der Klasse 2 tragen. Bei Arbeiten aufterhalb des gesicherten Bereiches ist
das Tragen von Warnkleidung entsprechend der Klasse 3 erforderlich. Weitere Details werden in der
Anlage ,Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz® geregelt.

Zuwiderhandelnde Personen konnen nach einmaliger Verwarnung durch die Bauleitung des
Auftragnehmers und den Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) von der Baustelle
verwiesen werden.

D. Brand- und Explosionsschutz:

1. Brandschutz

Das gesamte Baustellenpersonal istim Rahmen der erforderlichen Unterweisung/Einweisung durch die
Aufsichtsfiihrenden der Firma mit der Handhabung der Léscheinrichtungen vertraut zu machen.

Jeder Brand (auch Kleinbrand) ist unter genauer Angabe des Schadensumfangs sofort der zustandigen
offentlichen Feuerwehr, der Bauleitung des Auftragnehmers und dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden.

Werden in brandgefahrdeten Bereichen Schweil’- bzw. Schneidearbeiten durchgefihrt, ist eine
schriftliche Schweil3erlaubnis einzuholen. Ein Feuerldscher ist bei diesen Arbeiten im unmittelbaren
Arbeitsbereich bereit zu halten.

Im Brandfall ist entsprechend dem ,Alarmplan® und den Anlagen ,Verhalten im Brandfall* und
,Verhalten bei Unfallen” vorzugehen.

2. Notfallmeldung, Alarmplan

Die Bauleitung des Auftragnehmers und der Bauherr haben in Absprache mit dem SiGeKo Fluchtwege
und Sammelplatze festzulegen. Dabei ist die Arbeitsstattenregel ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgange, Flucht- und Rettungsplan® zu beachten.

Im  Alarmierungsfall obliegen dem Fachbauleiter des jeweiligen Unternehmens die
Meldungen/Alarmierungen an die zustandigen Stellen. Wenn es sich um kleinere Vorkommnisse ohne
Personenschaden und ohne schédliche Auswirkungen auf die Umwelt handelt, missen im Regelfall
nur die Bauleitung des Auftragnehmers und der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo)
informiert werden. In den anderen Fallen ist wie folgt vorzugehen.

1. Alarmierung externer Hilfskrafte nach Alarmplan tber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Baustellenalarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:
e Polizei (bei schweren oder tédlichen Unfallen)
Bauherr und sein Vertreter (SiGeKo)
Bauleitung des Auftragnehmers
Stabsstelle Arbeitssicherheit des Bauherrn (0209/3808-222)
zustandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz®)
Berufsgenossenschaft der betreffenden Firmen
Nachunternehmer

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
Die Schilder in der Anlage 2 - 4 sind durch den Auftragnehmer an pragnanter Stelle auf der Baustelle

auszuhangen. Zusatzlich sind die Schilder in allen Mannschaftscontainern der am Bau beteiligten
Firmen gut sichtbar aufzuhangen.
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E. Sicherung der Baustelle:

1. Betretungserlaubnis

Das Betreten der Baustelle ist nur den am Bau beschaftigen Personen erlaubt.

Betriebsfremde Personen haben sich bei der Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder
seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu melden. Das Betreten der Baustelle ohne persénliche
Schutzausristung ist untersagt.

2. Fotografieren

Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung der Bauleitung des
Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) gestattet.
Entsprechende Antrage sind schriftlich zu stellen.

3. Besucher

Fir Besichtigungen und Flhrungen ist das Einverstéandnis der Bauleitung des Auftragnehmers sowie
des Bauherrn oder seinen Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einzuholen. Den Besuchern ist die
erforderliche PSA gemal den Festlegungen des SiGeko (SiGe-Plan) zur Verfiigung zu stellen.

4. Anwohnerschutz

Die Bauleitung des Auftragnehmers veranlasst in Absprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) die Umsetzung der erforderlichen SchutzmaRhahmen (z. B. gegen
Emissionen) fir die im Umfeld der Baustelle ansassigen Anwohner.

F. Umweltschutz:

1. Abfall

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen und den anfallenden Abfall seiner Nachunternehmer
ordnungsgemal zu entsorgen.

Das Verbrennen der Abfalle ist verboten. Gefahrliche Abfélle sind getrennt von anderen Abféllen zu
halten, in daflir zugelassenen Behaltern zu sammeln und zu entsorgen. Die Bauleitung des
Auftragnehmers sowie der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) behalten sich vor,
Entsorgungsplatze einzurichten.

Kommt der Auftragnehmer seiner Entsorgungspflicht nicht nach, werden die Bauleitung des
Auftragnehmers oder der Bauherr oder seine Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) dieses auf Kosten des
Verursachers veranlassen.

2. Larm

Arbeiten, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 80 dB(A) Uberschritten wird, sind der
Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinem Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) zu
melden.

3. Gewasserschutz

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschldgigen Rechtsvorschriften einzuhalten
und der Umgang ist der Bauleitung des Auftragnehmers sowie dem Bauherrn oder seinem Beauftragten
(z. B. BU, SiGeKo) zu melden.

Das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Boden und Gewasser sind verboten. Ausgenommen

hiervon sind die fiir die Leistungserbringung notwendigen und zugelassenen MalRnahmen. Abwasser
und Feststoffe aus Reinigungsvorgangen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen.
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Bei Zuwiderhandlungen behalten sich die Bauleitung des Auftragnehmers sowie der Bauherr oder seine
Beauftragten (z. B. BU, SiGeKo) einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor.

Bei Baustellen innerhalb von Wasserschutzzonen sind auflerdem die entsprechenden Anforderungen
der RiStWag fir die Baustelleneinrichtung und die Baudurchfiihrung zu beachten.

4. Luft

Schadliche Lufteinwirkungen sind nach dem Stand der Technik so weit wie mdglich zu reduzieren. Die
Vorgaben des von der Bezirksregierung aufgestellten Luftreinhalteplans sind ggf. einzuhalten. Es
werden in dieser Baustellenordnung weitere Vorgaben zur Luftreinhaltung gemacht, welche durch die
beauftragten Unternehmen zu beachten sind. Die Malnahmen bewirken zusammen, dass weniger
Staub freigesetzt wird und die Luftqualitat verbessert wird.

5. Vegetation
Zu erhaltende Vegetationsbestande im Bereich der Baustelle sind gemaf den Richtlinien fir die Anlage

von Stral’en, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und
Tieren bei BaumaBnahmen (RAS — LP 4) zu schitzen.

6. Bautabuflachen

Flachen, die im landschaftspflegerischen Begleit- oder Ausflhrungsplan als Bautabuflachen
ausgewiesen sind, dirfen im Rahmen der Baumalinahme nicht in Anspruch genommen werden.

7. Tiere

Gefahrdete Tierarten im Bereich der Baustelle sind gemaf} den Richtlinien fur die Anlage von Straf3en,
Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei
BaumafRnahmen (RAS — LP 4) zu schitzen.

Im Planfeststellungsbeschluss werden evtl. entsprechende Auflagen fur die Durchfihrung der
BaumafRnahme getroffen.

(Ort) (Datum) (Unterschrift Auftraggeber)
(Ort) (Datum) (Unterschrift Bauleitung)
(Ort) (Datum) (Unterschrift SiGeKo)
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Anlage 1

Mindeststandards im Arbeits- und Umweltschutz

Es gibt umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, UVV’en, BG-Regeln,
Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeits- und Umweltschutz verbindlich regeln.
Diese Vorgaben sind seitens des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer grundsatzlich zu
beachten. In bestimmten Bereichen werden durch den Landesbetrieb StralRenbau NRW aufgrund der
besonderen Gefahrdungslage detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, welche die gesetzlichen
Forderungen erganzen bzw. konkretisieren. Dieses Dokument gibt eine Ubersicht Uber die
Arbeitssicherheits- und Umweltstandards des Landesbetriebs Stralenbau NRW, die von allen
Beschaftigten der beauftragten Firmen und von den eigenen Beschaftigten einzuhalten sind.

Die sich aus den genannten Mindeststandards ergebenden notwendigen Leistungen sind seitens der
Fremdunternehmen in den angebotenen Hauptpositionen der Ausschreibungen des Landesbetriebs
als Nebenleistungen ohne besondere Vergutungen einzurechnen. Auch die Arbeiten zur Erfullung von
anderen Auflagen wie z. B. zu Emissionen der Bezirksregierungen zur Larm- oder Staubreduzierung
werden nicht besonders vergutet.

Die beschriebenen Mindeststandards kénnen gemafl dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Im Arbeitsschutz kénnen nach Ricksprache mit dem Bauherrn oder seinen
Beauftragten teilweise auch andere geeignete MalRnahmen mit dem gleichen oder einem héheren
Sicherheitsstandard ergriffen werden.

Tragepflicht fiir Sicherungsgeschirr/Auffanggurte

Die Nutzung von Sicherungsgeschirr/Auffanggurten ist Pflicht, falls aufgrund der anfallenden
Arbeiten eine Absicherung erforderlich wird und keine andere Art der Absturzsicherung (z. B.
Umwehrung) mdglich ist.

Tatigkeitsbeispiele:

e Arbeiten an Gittermasten und Nutzung von Steigeinrichtungen: Bei Tatigkeiten auf Steigleitern
und Steigeisengange ist in der Regel keine andere Sicherungsart zulassig.

o Tatigkeiten an offenen Fenstern: Bei Tatigkeiten an offenen Fenstern mit Absturzgefahr ist das
Sicherungsgeschirr eine geeignete Sicherungsart.

o Tatigkeiten in Arbeitsbiihnen/Arbeitskérben: Aufgrund der Gefahr des Herausstiirzens aus dem
Korb (z. B. technischer Defekt, Schwingbewegungen oder Kippen des Fahrzeugs) gilt eine
grundsatzliche Tragepflicht von Sicherungsgeschirr.

Die Sicherungsgeschirre durfen nur bis zur vom Hersteller vorgegebenen max. zulassigen
Nutzungsdauer genutzt werden und sie mussen mindestens jahrlich durch einen Sachkundigen gepriift
werden. Sie mussen vor jedem Einsatz durch den Nutzer auf Schaden gesichtet werden. Bei
Beschadigungen dirfen sie nicht genutzt werden und missen in Stand gesetzt oder entsorgt werden.
Es sind die Herstellervorgaben (Bedienungsanleitung) zu beachten und die Nutzer missen in die
richtige Handhabung eingewiesen sein. Es sind nur geeignete Anschlagpunkte zu nutzen.
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Tragen von Warnkleidung

Aufgrund des hohen Unfallrisikos bei Arbeiten im und am Verkehrsraum durch den laufenden Verkehr
gelten auf der Baustelle die folgenden verpflichtenden Vorgaben. Der Aufenthalt im Verkehrsraum
muss auf das fur die Aufrechterhaltung des Baustellenbetriebes Notwendige beschrankt bleiben.

__

Bundhose

s

Warnweste

Reflexgeschirr

Jacke

Q B

Klassifizierung nach EN 471

80 Hh RN,

Warnweste Warn T-Shirt

Jacke
Farka

In Koembination mit

Micht zugelassen flr
Straften. NRWY

For kurzzeitige Arbeiten,
kontrollen, Serviceteam,
Fressevertreter, Filmteams,
efc.

Kurze Hose
Warn T-Shirt | €€ EN4T1 €€ EN AT
2 3
Latzhose Bundhose Latzhose
2 z
Klasse 1: Klasse 2 allein getragen: Klasse 3:

Pflicht fur Betriebsdienst

und Yermessung

Abbildung 1: Einteilung der Warnkleidung entsprechend den Klassen nach EN 471

Personen, die sich in der Regel nur im gegen den Verkehr (Baustellenverkehr und Allgemeiner
StralRenverkehr) abgesicherten Baustellenbereich aufhalten oder tatig sind, miissen Warnkleidung der
Klasse 2 tragen. Die zulassige Kleidung ist in Abbildung 1 dargestellt. Zur vorgenannten Gruppe gehort

u. a. der folgende Personenkreis.

- Beschiftigte von Bauunternehmen, welche Bautéatigkeiten innerhalb des Arbeitsbereichs

durchfiihren.

- Personen, welche sich nur zu kurzen Kontrollen, Besichtigungen oder im Rahmen der
Erstellung von Gutachten im Verkehrsraum aufhalten (Bauiiberwachung, Gutachter oder

Gutachterinnen, usw.).

Personen, die sich regelmafig auch auf3erhalb des abgesicherten Baustellenbereiches (Verkehrsraum)
bewegen, missen Warnkleidung der Klasse 3 tragen. Die zuldssige Kleidung ist in Abbildung 1
dargestellt. Zur vorgenannten Gruppe gehort u. a. der folgende Personenkreis.

- Personen, die in Arbeitsstellen kurzerer Dauer (AkD) zum Auf- und Abbau von Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen eingesetzt werden und auch auflerhalb des abgesicherten

Baustellenbereiches tatig sind.

- Personen, die in Nachtbaustellen tatig sind. Die Reflexstreifen der Warnkleidung sollen die
menschliche Gestalt (Kontur) betonen. Dazu sind auf jeden Fall Jacke und Hose notwendig.
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Weitere Regelungen zur PSA

Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe missen mindestens der Schutzklasse S 3 nach EN 345 entsprechen und
Knochelhoch sein.

Gehorschutz

In Abhangigkeit von der Tatigkeit ist geeigneter und ausreichender Gehdrschutz zu tragen (z. B.
Gehdorschutzkapseln). Bei bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten
aulierhalb abgesicherter Bereiche an stark befahrenen Strassen und Autobahnen). In diesen Fallen
kénnen u. a. Othoplastiken geeignet sein.

Schutzbrillen

Bei folgenden Arbeiten ist das Tragen von Augenschutz (Visiere und/oder Schutzbrillen) erforderlich.

e Einsatz von Motorsensen
e Einsatz von Hackslern/Buschholzhackern

Handschuhe
Bei vielen Arbeiten sind der Arbeit angepasste Handschuhe (z.B. Chemikalienhandschuhe) zu tragen.
Schutzanziige

Soweit Gefahrenquellen nicht beseitigt werden kénnen, sind ggf. geeignete Schutzanziige
z. B. bei biologischen Gefahrdungen zu tragen.

Schnittschutzjacke
Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskbrben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine

Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN 471 und EN 381 sowie KWF-Siegel getragen werden.

Hinweise zu Arbeiten mit Motorsagen

Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskérben

Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskérben darf nur eine Person im Arbeitskorb stehen. Der Einsatz
von Trenngittern ist nicht erlaubt.
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Weitere Regelungen zur RSA

Verkehrsplane

Bei der Baustelleneinrichtung im Verkehrsbereich (Strallen und Autobahnen) miissen die seitens des
Landesbetriebs Strallenbau NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungsplane und sonstigen
Vorgaben und Absprachen beachtet werden. Die geforderten Verkehrsleiteinrichtungen
(Verkehrszeichen, Leitbaken, Warnschwellen) sind fachgerecht aufzubauen.

Fahrzeugausstattung

Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge missen um Sonderrechte entsprechend der StVO
wahrnehmen zu kénnen mit der Warnmarkierung nach DIN 30710 gekennzeichnet sein. Zusatzlich
werden bei Arbeiten fiir Strallen.NRW nach § 52 (4) StVZO LKW (ber zwei fir die Stral’e zugelassene
gelbe Rundumkennleuchten und PKW (ber eine gelbe Rundumleuchte gefordert. Die Grundsatze der
Ladungssicherung mussen eingehalten werden.
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Anlage 2
ALARMPLAN
Alarmierung im Notfall (Brand, Unfall, Explosion)
Namen Telefon
Feuerwehr 112
Polizei 110
Bauleitung
Bauiiberwachung
SiGeKo
Stabsstelle Arbeitssicherheit 0209/3808-222
Ersthelfer Baustelle

Wichtige Rufnummern

Namen Telefon

Nachstes

Krankenhaus

Versorgungsunternehmen

(Gas, Strom, Wasser)

Versorgungsunternehmen

(Gas, Strom, Wasser)

Deutsche Bundesbahn

Dezernat 56

Bezirksregierung ...

Stadtverwaltung ...
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Anlage 3

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

In Sicherheit Wenn vorhanden, dem gekennzeichneten Fluchtweg folgen.

bringen - Gefahrdete Personen warnen

- Hilflose Personen warnen

N - Vermisste Personen melden
ﬁ
- Sammelstelle aufsuchen

- Anweisungen der Polizei und der Feuerwehr befolgen

Notruf

112 WER ruft an
WARTEN  auf Rickfragen!

Sofortige und richtige Angabe eines Notrufes bietet
Gewabhr flr rasches Eintreffen des Rettungsdienstes.
Folgende Angaben sind wichtig:

WO ist es passiert
WAS ist passiert
WIEVIELE Personen/Gebaude sind verletzt/betroffen

Léschversuch Brand mit Feuerléscheinrichtungen bekampfen

. - Hinweisschilder beachten

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen einhalten
Information Folgende Stellen sind zu informieren:

- Ruckweg sichern
n =

- Eigenschutz beachten

- Einweisen der Einsatzfahrzeuge

- Bautiberwachung

- SiGeKoordinator

- Stabsstelle Arbeitssicherheit Tel.: 0209/3808-222
(Landesbetrieb Stralenbau NRW)
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Anlage 4

Erste Hilfe

~

Notruf

112

Einweisung

m

Information

Verhalten bei Unféllen

Ruhe bewahren

SofortmalRnahmen durch den nachst verfligbaren Ersthelfer.
Ersthelfer sind im Erste-Hilfe-Aushang angegeben.

Wichtig

Ersthelfer leisten nur Erste-Hilfe! Sie unterlassen alle
MaRnahmen, die nur Rettungssanitater und Arzte durchfilhren
darfen.

Sofortige und richtige Angabe eines Notrufes bietet
Gewabhr fir rasches Eintreffen des Rettungsdienstes.
Folgende Angaben sind wichtig:

WO ist es passiert

WAS ist passiert

WIEVIELE  Verletzte, ggf. welche Verletzungen
WER ruft an

WARTEN auf Ruckfragen!

Bereitstellung einer/mehrerer Personen zur Einweisung
des Rettungsdienstes vom Baustelleneingang zum Unfallort.
Ggf. sind mehrere Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zeiten

einzuweisen. Die Anweisungen des Rettungsdienstes
sind zu beachten.

Folgende Stellen sind zu informieren:
- Bauleitung
- Bauuberwachung
- SiGeKoordinator
- Stabsstelle Arbeitssicherheit Tel.: 0209/3808-222
(Landesbetrieb StraRenbau NRW)

Eintrag in das Verbandsbuch
oder Erstellung einer Unfallanzeige.

Seite 24 von 24







	1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG
	Die für die Bauphase 1 vorgesehenen Bauarbeiten (Sanierung der Bushaltestellen, Einrichtung der Querungshilfe, Sanierung der einzelnen Schadstellen, z.B. an der Querungshilfe an der L302) sind vor Osterferien NRW auszuführen.
	Die Bauphase 2 und die Bauphase 3 sind getrennt voneinander unter Vollsperrung vom 28.03.2026 bis zum 12.04.2026 auszuführen. Gleichzeitig mit der Bauphase 2 ist das nord-westliche Teil des Knotens (siehe Verkehrskonzept des AG) zu sanieren.
	Im Zuge der Bauphase 4 ist die L302 unter Vollsperrung vom 13.04.2026 bis zum 18.04.2026 zu sanieren. Die Autobahnanschlussstelle darf ausschließlich zwischen 19 Uhr und 5 Uhr und sonntags gesperrt werden, die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Ansch...
	1.1 AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN
	1.2 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN
	1.3 AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN
	1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN
	1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE
	1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE URKALKULATION
	3.3 WASSERHALTUNG
	3.4 BAUBEHELFE
	3.5 STOFFE, BAUTEILE
	3.6 ABFÄLLE
	3.7 WINTERBAU
	3.8 BEWEISSICHERUNG
	3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN
	3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)
	3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN
	3.12 PRÜFUNGEN
	3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )
	3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

	2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
	2.1 LAGE DER BAUSTELLE
	2.2 VORHANDENE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE
	2.3 ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN
	2.4 ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
	2.5 LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE
	2.6 GEWÄSSER
	2.7 BAUGRUNDVERHÄLTNISSE
	2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN
	2.9 SCHUTZBEREICHE UND –OBJEKTE
	2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH
	2.11 ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

	3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG
	3.1 VERKEHRSFÜHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG
	3.2 BAUABLAUF

	Die für die Bauphase 1 vorgesehenen Bauarbeiten (Sanierung der Bushaltestellen, Einrichtung der Querungshilfe, Sanierung der Einzelnen Schadstellen, z.B. an der Querungshilfe an der L302) sind vor Osterferien NRW auszuführen.
	4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN
	4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN
	4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN
	4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU ÜBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

	5 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
	5.1 ANZUWENDENDE ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
	5.2 ÄNDERUNGEN DER TL-SP 99
	5.3 ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER TL Beton-StB 07
	5.4 Änderungen der TL Asphalt-StB 07/13
	5.4.1 Alternative Binderschichtkonzepte
	5.4.2 Temperaturabgesenkte Asphalte

	6 ENTFÄLLT
	7 ERGÄNZUNGEN
	7.1 Entfällt
	7.2 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17
	7.3 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14
	7.4 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18
	7.5 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20
	7.6 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13
	7.7 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13
	7.8 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07
	7.9 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe Februar 2025
	7.10 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95
	7.11 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 22
	7.12 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

	Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten
	7.13 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV M 13
	7.14 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001
	7.15 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011


